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ALLGEMEINER TEIL 

Rechtliche Grundlagen 

Durch dieUrhGNov 1980, BGBI321/80, wurde erstmals ein Vergütungsanspruch auf 

unbespielte Bild- und Schallträger zugunsten der Urheber und Leistungsschutzbe­

rechtigten eingeführt. Gemäß Art. 11 Abs 6 dieser Novelle wurden die Verwertungs­

gesellschaften verpflichtet, "für die Bezugsberechtigten, sofern sie physische Perso­

nen sind, und deren Angehörige soziale Einrichtungen zu schaffen". Weiters hat der 

Gesetzgeber festgelegt, dass Verwertungsgesellschaften, die die Leerkassettenver­

gütung "an die genannten Bezugsberechtigten verteilen, hiebei den überwiegenden 

Teil dieser Vergütungen sozialen Einrichtungen zuzuführen" haben. 

1986 wurde der Gesetzgeber neuerlich aktiv und brachte durch die Änderung der 

Urh,GNov 1980 vom 2. Juli 1986, BGBI 375/1986, die KlarsteIlung, dass Verwer­

tungsgesellschaften, die Leerkassettenvergütungen verteilen, für ihre Bezugsbe­

rechtigten und deren Angehörige 

a) sozialen Zwecken und 

b) kulturellen Zwecken 

dienende Einrichtungen zu schaffen und diesen den überwiegenden Teil der Ge­

samteinnahmen aus der Leerkassettenvergütung abzüglich der darauf entfallenden 

Verwaltungskosten zuzuführen haben. Diese Regelung trat rückwirkend mit 23. Juli 

1980 in Kraft, ausgenommen für jene Ansprüche, über die bereits vor dem 1. Juli 

1986 vor einem inländischen Gericht ein Verfahren anhängig war. 

Die UrhGNov 1.986 brachte weiters die BefreiungderVerwertungsgeselischaften 

(ihrer Einrichtungen), soweit sie im Rahmen des in ihrer Betriebsgenehmigung um­

schriebenen Tätigkeitsbereiches handeln, von allen bundesgesetzlich geregelten 

Abgaben vom Einkommen, vom Ertrag und vom Vermögen sowie die Befreiung von 

der Schenkungssteuer für den SKE-Bereich. 
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Im Hinblick auf die Schwierigkeiten, denen sich die Verwertungsgesellschaften bei 

der Einhebung der sogenannten Leerkassettenvergütung gegenüber sahen, hat der 

Gesetzgeber mit der UrhGNov 1989 eine Haftung als Bürge und Zahler für denjeni­

gen eingeführt, der Trägermaterial im Inland gewerbsmäßig entgeltlich, jedoch nicht 

als erster, in Verkehr bringt oder feilhält. 

Ergänzend dazu wurde im § 90a des UrhG eine Anmeldepflicht nach § 52 Zollgesetz 

1988 für Trägermaterial eingeführt. Die entsprechende Verordnung des Bundesmi­

nisters für Justiz erging am 9.1.1990. 

Da es sich bei der Leerkassettenvergütung nicht mehr um individuell zuschreibbare 

Tantiemen für konkrete urheberrechtliche Nutzungen handelt - vielmehr wurde im 

Jahre 1980 eine Quasi-Entschädigung für vermutete Nutzungen in Form von Ge­

samtabgaben eingeführt -, ist die weitere Entwicklung des Urheberrechtes durch die 

UrhGNov 1993 möglicherweise für die Leser auch dieses Berichtes von Interesse. 

Gesetzestexte 

a) Aus Gründen der Platzersparnis wird auf den neuerlichen Abdruck der entspre­

chenden Gesetzesstellen (UrhG-Nov. 1980, BGBI 321, UrhG-Nov 1982. BGBI 295, 

UrhG-Nov. 1986, BGBI 375) verzichtet und diesbezüglich auf den Bericht über das 

Geschäftsjahr 1988 (Seite 4 ff) verwiesen. 

b) UrhG-Novelie 1989, BGB1612: 

Der wesentliche Inhalt dieser Novelle wurde oben dargestellt. 

c) Wenngleich die Bestimmungen der UrhGNov 1993 mit der Leerkassettenvergü­

tung nichts zu tun haben, soll aus Gründen der Übersichtlichkeit eine Darstellung der 

Gesetzesentwicklung·erfolgen, weil es sich bei den Bestimmungen über das Ver­

mieten und Verleihen sowie· bei der Schulbuchvergütung um eine Erweiterung des 

Urheberrechtes im Bereich der pauschalen Vergütungen handelt. 
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Die Bestimmungen der UrhGNov 1993 im einzelnen: 

Vermieten (§ 16a Abs 1 - 5 UrhG) 

Das Vermietrecht wird als Ausschließungsrecht-eingeführt;der Erschöpfungsgrund­

satz nach § 16 Abs 3 gilt nicht. Das bedeutet, dass dem Urheber ab 1.1.1994 das 

Recht zusteht, das Vermieten von Werkstücken zu gestatten bzw. zu verbieten. Le­

diglich Werkstücke, an denen das Verbreitungsrecht nach § 16 Abs 3 UrhG (weil sie 

durch Übertragung des Eigentums in Verkehr gebracht wurden) vor dem 1. Jänner 

1994 erloschen ist, dürfen bis zum 31. Dezember 1994 auch ohne Zustimmung des 

Urhebers vermietet werden. Hierfür steht dem Urheber ein Vergütungsanspruch zu, 

der nur von Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden kann. 

Verleihen (§ 16a Abs 2 - 5 UrhG) 

Das Verleihrecht wird ab 1.1.1994 nicht als Ausschließungsrecht, sondern als Ver­

gütungsanspruch eingeführt, der wieder nur von Verwertungsgesellschaften geltend 

gemacht werden kann. Wird ein Werkstück gemäß § 1.6 Abs 3 UrhG durch Übertra­

gung des Eigentums in Verkehr gebracht, erlischt zwar das Ausschließungsrecht, an 

seine Stelle tritt aber der Vergütungsanspruch. Der Urheber kann also nicht verbie­

ten, dass sein Werkstück in einer der Öffentlichkeitzugänglichen Einrichtung (Bib­

liothek, Bild- oderSchallträgersammlung, Artothek und dgl.) verliehen wird. Ihm 

bleibt aber der Geldanspruchgegen den Betreiber der Einrichtung. 

Bibliothekstantieme 

In einem Entschließungsantrag des Nationalrates wurde dem Anliegen Ausdruck 

gegeben, dass die Zahlung der Bibliothekstantieme-nicht zu einer Belastung des 

Budgets der einzelnen Büchereien führen sollte. Vielmehr sollten Bund und Länder 

diese Verpflichtung für die einzelnen Bibliotheken übernehmen. 

Die Verhandlungen über die Abgeltung der Bibliothekstantieme waren wegen der 

Vielzahl der beteiligten Gebietskörperschaften (BMUkA, BMWV, BKA sowie neun 

Bundesländer) und Verwertungsgesellschaften (L VG - staatlich genehmigte literari­

sche Verwertungsgesellschaft, Literar-Mechana - Wahrnehmungsgesellschaft für 

Urheberrechte GmbH, Austro-Mechana ..; Gesellschaft zur Wahrnehmung mecha­

nisch-musikalischer Urheberrechte GmbH, Musikedition - Gesellschaft zur Wahr-
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nehmung von Rechten und Ansprüchen aus Musikeditionen, VBK - Verwertungsge­

sellschaft bildender Künstler. LSG - Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten 

GmbH, äSTIG - ästerreichische Interpretengesellschaft, VBT - Verwertungsgesell­

schaft für Bild und Ton, VAM - Verwertungsgesellschaft für audiovisuelle Medien, 

VDFS - Verwertungsgesellschaft Dachverband Filmschaffender und VGR - Verwer­

tungsgesellschaft Rundfunk) überaus schwierig. Als endlich eine Verhandlungseini­

gung mit den Bundesministerien erzielt worden war, wurde diese von den Bundes­

ländern abgelehnt, da sich diese vorerst weigerten, die Umsatzsteuer für den auf sie 

entfallenden Anteil zu bezahlen. 

Im Mai 1996 kam es schließlich nach längeren Diskussionen zur Unterzeichnung 

eines Vertrages zwischen dem Bund und den Verwertungsgesellschaften über die 

Abgeltung für das Verleihen von Werkstücken in öffentlichen Büchereien. Dieser 

Vertrag sieht für rund 20 Mio Entlehnungen in öffentlichen Bibliotheken eine jährliche 

Pauschalvergütung von 8 Mio Schilling vor, wobei 1,6 Mio Schilling auf den Bund 

und 6,4 Mio Schilling auf die Bundesländer entfallen. Auf eine einzelne Entlehnung 

entfallen somit rechnerisch 40 Groschen. 

Den Bundesländern wurde die Möglichkeit eingeräumt, bis Ende September 1996 

diesem Vertrag beizutreten. Im Oktober 1996 stimmte schließlich die Steiermark als 

letztes Bundesland diesem Vertrag zu. (Quelle: Info Literar-Mechana vom 30.7.1998) 

Beteiligungsanspruch(§ 16a Abs 5 UrhG) 

Die Novelle leistet auch einen Beitrag zum Urhebervertragsrecht. Wer z.B. seine 

Rechte einem Verleger oder einem Produzenten pauschal abgetreten hat, dem ver­

bleibt dennoch einunverzichtbarer Anspruch auf einen angemessenen Anteil am 

Entgelt bzw. an der Vergütung, die für Vermieten oder Verleihen erzielt worden ist. 

Gleiches gilt für die eigentlichen Filmurheber in ihrem durch die cessio legis des § 38 

Abs 1 geprägten Verhältnis zum Filmhersteller. 

Freigabe der Parallelimporte (§ 16 Abs 3 UrhG) 

Durch UrhGNov 1988 war mit Wirkung vom 1.1.1990 der Parallelimport von Tonträ­

gern aus allen Staaten der EG und der EFTA freigegeben worden. Diese Regelung 
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wird mit Wirkung vom 1.3.1993 auf alle Werkstücke, also auch auf Videokassetten 

ausgedehnt. 

Schulbuchvergütung (§§ 45, 51 und 54 Abs 1 Z 3 UrhG) 

Am bisherigen Umfang der freien Werknutzung zum Schul-, Unterrichts- und 

Kirchengebrauch ändert sich nichts. Schulbuchverleger dürfen weiterhin einzelne 

Sprachwerke, einzelne Lieder und einzelne Werke der bildenden Kunst, jeWeils so­

weit sie erschienen sind, für die begünstigten Zwecke verwenden, sie sind aber ab 

1.3.1993 zur Leistung einer angemessenen Vergütung verpflichtet. 

Urheberrechtsgesetz-Novelle 1996, BGBI 1993/93 

Über Einladung der Salzburger Landesregierung hat im Jahre 1993 der zweite Urhe­

berrechts-Kongress in Salzburg stattgefunden, bei dem die Vertreter der Verwer­

tungsgesellschaften und der Kunstschaffenden folgende Reformvorschläge erstattet 

haben (Forderungen mit rein kulturpolitischen Inhalt werden folgend kursiv gesetzt): 

- Einführung einer Reprographieabgabe; 

- Einführung des Folge- und Ausstellungsrechtes; 

- Änderung der Cessio legis zu Gunsten der Filmschaffenden und ausübenden 

Künstler; 

- Anpassung der Schutzfristen wie sie von der EG vorgeschlagen werden; 

Verwirklichung des Domaine Public Payant; (Urhebemachfolgegebühr oder auch 

Mozart-Schilling) 

- Ausbau des Leistungsschutzrechtes; 

- Ausbau des Urhebervertragsrechtes; 

- Weiterentwicklung des Verwertungsgesellschaftenrechtes; 

- Verbesserung d~r steuerrechtlichen Rahmenbedingungen für künstlerische Berufe; 

- Ausbau der privaten Kunstförderung (Sponsoring); 

- Einrichtung eines "österreichischen Kunst-Fonds" 

Im Zusammenhang dieser Forderungen mit den Bestimmungen der Urheberrechts­

gesetz-Novelle 1996, die übersichtshalber im folgenden dargestellt werden, ergibt 

sich, dass die österreichische Kulturpolitik mit dieser Novelle in einem Zeitraum von 

17 Jahren (Urheberrechtsgesetz-Novellen 1980 - 1996) die wesentlichen Forderun­

gen der Urheber erfüllt hat. 
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Die Bestimmungen der UrhGNov 1996 im einzelnen: 

Einführung eines eingeschränkten Ausstellungsrechtes in Form eines Vergü­

tungsanspruchs 

Schaffung einer Reprografievergütung zur Abgeltung der Vervielfältigung für den 

eigenen Gebrauch 

- Verbesserung der Rechtsstellung der Filmurheber 

Erleichterung des Zugangs zu urheberrechtlich geschützten Werken für Unter­

richtszwecke (§ 56 c UrhG~öffentliche Wiedergabe im Unterricht) mit Vergütungs­

anspruch 

Einführung einer gesetzlichen Lizenz für die Aufführung von Filmen mit Hilfe han­

delsüblicher Videokassetten in Beherbergungsbetrieben 

- Verlängerung der Schutzfristen für Filme 

- Anpassung an die EU-Satellitenrichtlinie 

Ausgenommen davon war bis 1999 lediglich das Folgerecht, für dessen Einführung 

innerstaatlich kein Konsens erzielt werden konnte und wo eine endgültige Meinungs­

bildung in den Europäischen Gremien abgewartet wurde. Diese ist nun 1999 mit ei­

ner Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates am 27. Oktober 1999 

(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) erfolgt. 

Folgerecht 

Das Folgerecht ist derzeit in den innerstaatlichen Rechtsvorschriften der meisten 

Mitgliedstaaten vorgesehen. Diese Rechtsvorschriften weisen - soweit sie bestehen 

- Unterschiede insbesondere in Bezug auf die erfaßten Werke, die Anspruchsbe­

rechtigten, die Höhe .. des Satzes, die diesem Recht unterliegenden Transaktionen 

und die Berechnungsgrundlage auf. Die Anwendung oder Nichtanwendung eines 

solchen Rechts hat insofern erhebliche Auswirkungen auf dieWettbewerbsbedin­

gungen im Binnenmarkt, als das Bestehen oder Nichtbestehen einer aus dem Fol­

gerecht resultierenden Abführungspflicht ein Aspekt ist, der von jeder an dem Ver­

kauf eines Kunstwerks interessierten Person in Betracht zu ziehen ist. Daher ist die­

ses Recht einer der Faktoren, die zu Wettbewerbsverzerrungen und HandeIsverlage­

rungen in der Gemeinschaft beitragen. 
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1. Das Folgerecht ist seinem Wesen nach ein vermögenswertes Recht, das dem 

Urheber / Künstler die Möglichkeitgibt, für jede Weiterveräußerung sein'es Werks 

eine Vergütung zu erhalten. Gegenstand des Folgerechts ist das materielle 

Werkstück, d.h. der Träger, der das geschützte Werk verkörpert. 

2. Das Folgerecht soll den Urhebern von Werken der bildenden Künste eine wirt­

schaftliche Beteiligung am Erfolg ihrer Werke garantieren. Auf diese Weise soll 

ein Ausgleich zwischen der wirtschaftlichen Situation der bildenden Künstler und 

der Situation der anderen Kunstschaffenden hergestellt werden, die aus der fort­

gesetzten Verwertung ihrer Werke Einnahmen erzielen. 

3. Das Folgerecht ist Bestandteil des Urheberrechts und stellt ein wesentliches Vor­

recht der Urheber dar. Um den Urhebern ein angemessenes und einheitliches 

Schutzniveau zu gewährleisten, ist die Einführung des Folgerechts 'in allen Mit­

gliedstaaten notwendig. 

4. Das Folgerecht gilt für alle Weiterveräußerungen, an denen Vertreter des Kunst­

markts wie Auktionshäuser, Kunstgalerien und allgemein Kunsthändler als Ver­

käufer, Käufer oder Vermittler beteiligt sind. 

5. Die Mitgliedstaaten setzen einen Mindestverkaufspreis fest, ab dem die Veräuße­

rungen im Sinne des Artikel 1 dem Folgerecht unterliegen. Dieser Mindestver­

kaufspreis darf 4.000 EUR in keinem Fall überschreiten. 

6. Die Folgerechtsvergütung beträgt: 

a) 4 % für die Tranche des Verkaufspreises bis zu 50.000 EUR 

b) 3 % für die Tranche des Verkaufspreises von 50.000,01 bis 200.000 EUR 

c) 1 % für die Tranche des Verkaufspreises von 100.000,01 bis 350.000 EUR 

d) 0,5 % für die Tranche des Verkaufspreisesvon 350.000,01 bis 500.000 EUR 

e) 0,25 % für dieTranche des Verkaufspreises über 500.000 EUR 

Der Gesamtbetrag der Folgerechtsvergütung darf jedoch 12.500 EUR nicht überstei­

gen. 

Abweichend davon können die Mitgliedstaaten einen Satz von 5 % auf die Tranche 

des Verkaufspreisesanwenden. 
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Setzt ein Mitgliedstaat einen niedrigeren Mindestverkaufspreis als 4.000 EUR fest, 

so bestimmt er auch den Satz, der für die Tranche des Verkaufspreises bis zu 4.000 

EUR gilt; dieser Satz darf nicht unter 4 % liegen. 

7. Als Verkaufspreis gilt der Verkaufspreis ohne Steuern. 

Reprographievergütung: 

Mit der Urheberrechtsgesetz-Novelle 1996 (BGBI151/1996) wurde eine der Leer­

kassettenvergütung vergleichbare Vergütung zur Abgeltung der Vervietfältigung von 

urheberrechtlich geschützten Werken zum eigenen Gebrauch. mittels reprographi­

scher oder ähnlicher Verfahren eingeführt. Die Reprographievergütung ist zweige­

staltig. Sie besteht aus einer Gerätevergütung und einer (Groß-)Betreibervergütung. 

Die Gerätevergütung ist von demjenigen zu leisten, der ein Vervielfältigungsgerät 

(Kopiergerät, Faxgerät oder Scanner) als erster gewerbsmäßig entgeltlich in Ver­

kehr bringt (§ 42b, Abs 2 Z 1 und Abs 3 UrhG). Die (Groß-)Betreibervergütung ist zu 

leisten, wenn ein Vervielfältigungsgerät in Schulen, Hochschulen, sonstigen Bil­

dungs- und Forschungseinrichtungen, öffentlichen Bibliotheken oder in Einrichtungen 

betrieben wird, dieVervielfältigungsgeräte entgeltlich bereithalten (zB: Copy-Shops). 

Die Reprographievergütung kann nur von Verwertungsgesellschaften wahrgenom­

men werden. 

Über die Abwicklung der Gerätevergütung wurden zwischen der Literar-Mechana, 

der VBK - Verwertungsgesellschaft Bildender Künstler und der Musikedition - Ver­

wertungsgesellschaft zur Wahrnehmung von Rechten und Ansprüchen aus Musik­

editionen einerseits und den Bundesgremien des Maschinenhandels und des Radio­

und Elektrohandels in der Wirtschaftskammer Österreich andererseits am 20. De­

zember 1996 ein Gesamtvertrag angeschlossen. Dieser sieht eine je nach Gerätetyp 

(Kopiergeräte, Faxgeräte und Scanner) und Kopiergeschwindigkeit gestaffelte jährli­

che Pauschalvergütung vor, die von ÖS 69,-- für einfache Faxgeräte, ÖS 49,- für 

Handscanner bis ÖS 4.517,-- für Hochleistungskopierer und -scanner reicht. (Stand 

1. Juli 2000) 

Über die Abwicklung der Betreibervergütung für Copy-Shops wurde zwischen der 

Literar-Mechana und der VBK - Verwertungsgesellschaft Bildender Künstler einer-
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seits und den Bundesinnungen Druck und Photographen in der Wirtschaftskammer 

Österreich andererseits am 31.10.1996 ein Gesamtvertrag abgeschlossen. Dieser 

sieht eine je nach Standort (Hochschule, öffentliche Bibliothek, Hochschulnähe, 

Nicht-Hochschulnähe, Orte ohne Hochschule etc.) und Kopiergeschwindigkeit ge­

staffelte jährliche Pauschalvergütung vor. Diese reicht von ÖS 202,-- für einfache 

Kopiergeräte i~ Copy-Shops in Orten ohne Hochschule bis zu ÖS 3.948,-- für Ko­

piergeräte, die in Hochschulen von gewerblichen Aufstellern betrieben werden. 

Über die pauschale Abgeltung der angemessenen Vergütung für das Betreiben von 

Kopiergeräten durch Universitäten, Hochschulen künstlerischer Richtung und For­

schungseinrichtungen, deren Rechtsträger der Bund ist, wurde am 19.12.1997 ein 

Vertrag zwischen der Literar-Mechana und der VBK - Verwertungsgesellschaft Bil­

dender Künstler einerseits und dem Bundesministerium für Wissenschaft und Ver­

kehr andererseits angeschlossen. Dieser sieht für alle Kopiergeräte, die in diesen 

Einrichtungen betrieben werden, für 2000 eine Pauschalvergütung von 1,634 Mio 

Schilling vor. 

Aus der Reprographievergütung wurden im Rumpfjahr 1996 Einnahmen von 13 Mio 

Schilling erzielt; im Jahr 1997 waren es 43 Mio Schilling, 1998 S 55 Mio und 1999 S 

57 Mio, die nach einem vereinbarten Schlüssel zwischen den Verwertungsgesell­

schaften Literqr-Mechana, Musikedition und VBK verteilt werden. Die Verwertungs­

gesellschaft Musikedition führt ihre Verhandlungen über die Betreibervergütung im 

Hinblick auf die spezifische Situation bei der Reprographie von Notenmaterial ge­

sondert. 

Über Wunsch der Verwertungsgesellschaften hat das BKA im Jahre 1998 die Koor­

dination der Verhandlungen über die Abgeltung der Reprographieabgabe und in der 

Folge auch die Abgeltung der Ansprüche nach § 56 c (Filmvorführungenin Schulen) 

übernommen. Diese Verhandlungen sind im Verlauf des Jahres 1999 gescheitert, 

weil die Forderungen der Verwertungsgesellschaften den Vertretern der öffentlichen 

Hand sowohl dem Grunde nach als auch der Höhe nach unangemessen erschienen, 

zum Teil schon· Rechtsverfahren eingeleitet waren (Musikedition versus Stadt Wien) 

und auf der Seite der Nutzer trotz Anbot des BKA auf Erteilung einer Gesamtver­

tragsbefähigung kein einheitlicher, alle Schulerhalter bindender Verhandlungsver-
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bund erreicht werden konnte. Nur ein solcher hätte aus der Sicht der Verwertungs­

gesellschaft durch die mit der Bindungswirkung gegenüber allen Mitgliedern mögli­

chen Verwaltungskosteneinsparungen den Verhandlungsverlauf gefördert. 

Eine wesentliche Änderung der Urheberrechts-Novelle 1996 betrifft den Kinofilm. Bei 

neuen Filmen werden die Produzenten in Zukunft die Erlöse aus bestimmten Ver­

wertungsrechten 50 : 50 mit anderen Rechteinhabern (z.B. Schauspielern) teilen 

müssen. Die beteiligten Verwertungsgesellschaften VAM und VDFShaben vertrag­

lich eine Teilung der Erträge vereinbart, die auf das Veröffentlichungsdatum der Fil­

me keinen Bezug nimmt. Nach dieser Vereinbarung vom wird ab dem Verwertungs­

jahr 2005 eine Aufteilung von 50 : 50 zwischen VAM und VDFSgelten. 

Auch die Verlängerung der Schutzfrist für gewerbliche Filmwerke von bisher 50 auf 

70 Jahre, wobei die Frist mit dem Tod des letzten Urhebers (Hauptregisseur, Dreh­

buchautor, Dialogautor, Filmkomponist) beginnt, wird sich·in wirtschaftlich bedeuten­

der Weise auswirken. 

Beschluß des Nationalrates 

Im Zuge der Debatte der Urheberrechtsgesetznovelle 1986 hat der Nationalrat be­

schlossen: 

Der Bundesminister für Unterricht und Kunst wird aufgefordert, dem Justizausschuß 

jährlich, erstmals bis 30. Juni 1987, über das Ausmaß unddie Verwendung des Auf­

kommensnach Artikel 11 Abs 6 der Urheberrechtsgesetznovelle 1980 in der Fassung 

der Novelle 1986 zu berichten. 

Begriffe 

Um dem Leserdes Berichtes eine Beurteilung der vielfältigen Verwendungsmöglich­

keiten der Leerkassettenvergütung durch die einzelnen Verwertungsgesellschaften 

zu ermöglichen, werden in der Folge die Vorstellungen des Gesetzgebers wiederge­

geben. Allerdings hat der Gesetzgeber darauf verzichtet, in der UrhGNov 1986 selbst 
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genau zu definieren, was er unter "soziale und kulturelle Zwecke" versteht. Aus dem 

Bericht des Justizausschusses (1055 der Beilagen zu den stenographischen Proto­

kollen des Nationalrates XVI. GP) ist zu entnehmen, dass die Gesamteinnahmen die 

Berechnungsgrundlage für die Ermittlung des überwiegenden Teils der Einnahmen 

aus der Vergütung für soziale und kulturelle Zwecke sein sollen. 

Unter einem "sozialen Zweck" kann danach eine Unterstützung von Einzelnen in 

materiellen Notlagen und eine Unterstützung aller oder wesentlicher Teile der Be­

zugsberech~igten in gemeinsamen Angelegenheiten verstanden werden. Aus diesen 

Untergruppen von sozialen Zwecken ergibt sich bereits eine Rangordnung für die 

Verwendung der ~ittel. Erste Priorität genießen in diesem Zusammenhang die klas­

sischen Fälle von Notlagen, also die Alters-, Witwen- und Waisenversorgung und die 

Krankenversicherung sowie die Hilfe in besonderen Notlagen, zum Beispiel infolge 

Krankheit und Unglücksfall, sowie die Finanzierung einer Rechtsberatung. Aber auch 

soziale Zuwendungen nach Art der von der AKM seit 1899 ausbezahlten Altersquo­

ten sind eingeschlossen. Darüber hinaus fallen darunter auch alle Maßnahmen, die 

den Bezugsberechtigten als Stand helfen, z.B. die Finanzierung von Testprozessen, 

Beiträge zu Interessenvertretungen, Zuwendungen an Institutionen; die nach ihren 

Statuten im Interesse des Standes der Bezugsberechtigten tätig werden, die Finan­

zierung von Publikationen, die die wirtschaftlichen Interessen der von der Verwer­

tungsgesellschaft vertretenen Bezugsberechtigten fördern. Zusammenfassend wird 

in diesem Sinn alles als "sozialer Zweck" verstanden werden können und müssen, 

was geeignet ist, die Stellung der Bezugsberechtigten zu verbessern. 

Unter den Begriff "kultureller Zweck" hingegen fällt insbesondere jede Art von Nach­

wuchsförderung, also z.B. Stipendien, Förderungspreise, die Ermöglichung öffentli­

cher Auftritte und der Ankauf von Instrumenten für ein Jugendorchester. Es soll all­

gemein die künstlerische Kreativität in Österreich im Rahmen des Tätigkeitsberei­

ches jeder Verwertungsgesellschaft gefördert werden. Daher ist auch die Förderung 

der Herausgabe (Buch, Noten, Schallplatte ua.) von kulturell wertvollen Werken ös-· 

terreichischer Urheber zulässig. Keinesfalls kann jedoch eine Subventionierung von 

notleidenden Unternehmen dem Begriff "kultureller Zweck" zugerechnet werden. Die 

Wahrnehmung dieser kulturellen Aufgaben unterliegt auch der Aufsicht durch den 
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Staatskommissär der Verwertungsgesellschaft, der auf eine zweckmäßige Verwen­

dung der zur Verfügung stehenden Mittel zu achten haben wird. 

Gegebenfalls kann es bei Knappheit der Mittel notwendig werden, eine Rangordnung 

festzulegen. 

Nach Punkt 3 der Novelle 1986 verpflichten Einnahmen aus der Weitersendung 

ausländischer Rundfunkprogramme mit Hilfe von Leitungen alle genehmigten Ver­

wertungsgesellschaftenmit Ausnahme der Verwertungsgesellschaft Rundfunk dazu, 

sozialen Zwecken dienenden Einrichtungen zu schaffen, wobei es der Verwertungs;. 

gesellschaft überlassen bleibt, zu bestimmen, aus welcher Quelle, diese Einrichtun­

gen dotiert werden. Die Ausnahme für die Verwertungsgesellschaft Rundfunk, die 

auch schon bisher bestanden hat, wird nur noch bezüglich der Ansprüche aus der 

Kabelweiterleitu ng aufrechterhalten. 

Bei Einnahmen aus der Leerkassettenvergütung ist der überwiegende Teil der Ein­

nahmen den genannten Einrichtungen zuzuführen. Im Gegensatz zum zit. Punkt 3 

wird hier also nicht nur gesagt, dass eine Einrichtung zu bilden ist, sondern auch 

woraus. Aus der Kombination beider Sätze läßt sich der Schluß ziehen, dass eine 

Verwertungsgesellschaft, die beide betreffenden Ansprüche geltend macht, ihre Ver­

pflichtungen gemäß dem zit. Punkt 3 erfüllt, wenn sie nur den überwiegenden Teil 

der Einnahmen aus der Leerkassettenvergütung ihren sozialen und kulturellen Zwe­

cken dienenden Einrichtungen zuführt. Bildet eine Verwertungsgesellschaft Einrich­

tungen für soziale und kulturelle Zwecke, so kann sie diese gemeinsam verwalten. 

Schließlich wird noch das seit jeher bestehende Anliegen des Gesetzgebers ver,:, 

deutlicht, dass die Einnahmen aus der sogenannten Leerkassettenvergütung der 

Dotierung der genannten sozialen und kulturellen Einrichtungen zugunsten ihrer Be­

zugsberechtigten dienen, dieweitaus überwiegend Inländer sind. Klargestellt wird, 

dass der Abzug des "überwiegenden Teils" von den gesamten Einnahmen zu erfol­

gen hat, also auch von dem Teil, der auf Bezugsberechtigte ausländischer Verwer­

tungsgesellschaften bzw. auf ausländische Bezugsberechtigte entfällt. 

(Quelle zu Punkt 4: Dillenz, "Materialien zum österreichischen Urheberrecht", Manz, 

1986, S. 456 ff) 
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Entwicklung der Tarife 

1. Der Tarif Leerkassettenvergütung wurde zuletzt am 24.11.1998 in der Wiener 

Zeitung verlautbart. 

Die Höhe der Leerkassettenvergütung pro Spielstunde, die Details der Rechnungs­

legung und Zahlung wurden zwischen den Verwertungsgesellschaften und den Zah­

lungspflichtigen zuerst in Rahmenverträgen, ab August 1988 durch einen Gesamt­

vertrag geregelt. 

2. Ab 1.4.1998 wird auch für die Computer (Daten) CD-Rom eine Leerkassettenver-

gütung eingehoben. 

Die Tarife haben sich wie folgt entwickelt (Beträge in S): 

AU D I 0 VIO E 0 CD-ROM 
autonomer Vertrag autonomer Vertrag autonomer Vertrag 

Tarif Tarif Tarif 

ab 1.1.1981 1,20 0,80 

ab 1.1.1982 2,25 1,50 

ab 1.1.1987 2,40 1,60 4;50 3,--

ab 1.8.1988 2,40 1,60 4,05 2,70 

ab 1.1.1989 2,40 1,60 3,85 2,56 

ab 1.1.1992 2,25 1,50 3,50 2,33 

ab 1.1.1993 2,25 1,50 3,38 2,25 

ab 1.1.1994 2,48 1,65 3,60 2,40 

ab 1.7.1994 2,48 1,65 3,75 2,50 

ab 1.4.1998 2,48 1,65 3,75 2,50 0,50 0,33 

ab 1.1.1999 2,48 1,65 3,75 2,50 0,83 0,55 
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Entwicklung der Gesamterträge 

Die AUSTRO-MECHANA ist von Anfang an von allen betroffenen Verwertungsge­

sellschaften damit betraut worden, den Vergütungsanspruch gegenüber den "Zah­

lungspflichtigen geltend zu machen. Die Gesamterträge haben sich wie folgt entwi­

ckelt: (in Mio) 

1981 1982 1983 1984 1985 

Audio 6,587 13,372 15,227 15,210 15,635 
Video 3,663 13,363 21,197 34,608 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Gesamt 6,587 17,035 28,590 36,407 50,243 

1986 1987 1988 1989 1990 

Audio 17,861 20,076 23,524 26,478 29,333 
Video 47,132 70,006 83,113 84,589 102,865 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Gesamt 64,993 90,082 106,637 111,067 132,198 

1991 1992 1993 1994 1995 

Audio 28,462 23,260 21,689 23,733 21,946 
Video 101,177 ·89,249 81,331 89,821 79,929 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Gesamt 129,639 112,509 103,020 113,554 95,875 

1996 1997 1998 1999 

Audio 20,700 17,374 18,774 28,435 
Video 76,584 78.083 74,409 67,795 
---------------------------------------------------------------------------------
Gesamt 97,284 95,457 93,183 96,230 

Die Audio-Einnahmen 1999 beinhalten erstmals das Inkasso für die Computer CD­

Rom. 
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Als neue Instrumentarien zur verbesserten Durchsetzung der Leerkassettenvergü­

tung wurden per 1. Jänner 1990 eingeführt: 

* solidarische Haftung der Händler, ausgenommen jene, die im Vierteljahr Audiokas­

setten mit nicht mehr als 5.000 Stunden Spieldauer und Videokassetten mit nicht 

mehr als 10.000 Stunden Spieldauereinkaufen; : 

* verbesserter Auskunftsanspruch gegen alle Händler; 

* Meldung der Leerkassettenimporte durch die zdllämter an die Austro-Mechana; 
i 

* Verlagerung der Zuständigkeit zur Entscheidung von Einzelstreitigkeiten von der 

Schiedsstelle auf die ordentlichen Gerichte. 

i 

Aufteilung zwischen den Verwertungsgesellschaften 

Zwischen den beteiligten Verwertungsgesellscha~en wurde die nachfolgende Auf­

teilung der Leerkassettenvergütung vereinbart, die ab 1981 bzw. 1982 bis 1997 un­

verändert gültig war. 

Aufgrund der UrhGNov 1996 erhielt die VDFS im Rumpfjahr 1996 25 % und im Jahr 

1997 30 % aus dem Anteil der VAM. 

Für Nutzungszeiträume ab 1.1.1998 ist vorläufig folgende Aufteilung (ohne MP 3) 

vereinbart: 

Audio Video 
in% in% 

bis 1997 ab 1998 bis 1997 ab 1998 
bis 2001 bis 2001 

AUSTRO-MECHANA 49 43 28,7 24,1 
LlTERAR-MECHANA 7 7 14,8 12,9 
~SG-Lei~tungsgesellschaft 34 41,5 . 4,0 4,95 
OSTIG-Ost. Interpretengesellschaft 3 3 2,3 1,55 
VAM-Verwertungsgesellschaft für 22,8· 21 

audiovisuelle Medien 
VDFS-Verwertungsgesellschaft Dach- 12,5 

verband der Filmschaffenden 
VBK-Verwertungsgesellschaft 1,6 2 

bildender Künstler 
VG Rundfunk 7 5;5 25,8 21 

III-62 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 17 von 122

www.parlament.gv.at



16 

Fragestellung 

Im Hinblick darauf, dass ein Teil der Verwertungsgesellschaften die Leerkassetten­

abgabe in der Form von geprüften Rechnungsabschlüssen abrechnet, ein anderer· 

Teil jedoch mit einfachen Einnahmen- und Ausgabenrechnungen auskommt, hat sich 

zur Erreichung eines möglichst vollständigen Überblicks über die Verwendung der 

Einnahmen die Gestaltung der Fragestellung wie folgt empfohlen: 

1. Die Einnahmen aus der Leerkassettenvergütung für das Geschäftsjahr 1999 sollte 

wie folgt dargestellt werden: 

Leerkassettenvergütung 

Gesamt brutto 

davon 51 % 

SKE brutto 

2. Stand der Einnahmen für soziale 

und kulturelle Zwecke zum 

und Vergleichswerte zum 

Verwaltungs-SKE 

kosten SKE netto 

1. 1.1999 

31.12.1999 

3. Verwendung der Einnahmen für soziale und kulturelle Zwecke (netto) im Jahre 

1999 getrennt in Ausgaben für soziale und Ausgaben für kulturelle Zwecke, weiters 

Aufschlüsselung der Arten der Zuwendungen, der Empfänger, der Gruppen von 

Empfängern. 

Anmerkung: 

Die Austro-Mechana hat mitgeteilt, dass sie die Zuführung und Verwendung der 

Mittel für SKE jeweils in dem Jahr vornimmt, welches dem Jahr der Einhebung folgt. 

Im Jahr 1999 hat sie also 51 % der Einnahmen der Leerkassettenvergütung des Jah­

res 1998 den SKE zugeführt. 
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ÜBERSICHT DER AUSGABEN SOZIALE UND KULTURELLE EINNAHMEN 
NACH VERWERTUNGSGESELLSCHAFTEN 

(in MIO) 

Soziale Ausgaben Kulturelle Ausgaben 
AUSTRO-MECHANA 7.327 4.001 
L1TERAR-MECHANAlLVG 5.400 
LSG 0.280 5.400 
VBT , 
OSTIG 0.199 1.300 
VAM 4.200 1.700 
VBK 0.706 0.642 
VG-Rundfunk 3.800 5.400 
VDFS 

Verbrauch im Geschäfts- Gesamteinnahmen SKE 
jahr bruttoNerwaltun'gskosten 

AUSTRO-MECHANA 11.300 26.000 1 2.500 
LITERAR-MECHANAll VG 10.367 10.700/7,5 % 
LSG 5.800 15.100/0,952 /SKE br 9.5 
VBT 0.307 
OSTIG 1.500 1.700/0.112 
VAM 6.000 17.0001 
VBK, 

I 
.- 1.348 1.700/ 0.346d.s. 20 % 

VG-Rundfunk '9.300 9.30001 keine Angabe 
VDFS 2.100 5.200 / keine Angabe 

Anmerkungen: 

17 

1. Im Rahmen der Literar-Mechana SKE bildet auch die L VG auf Grund von Vor­
standsbeschlüssefl ohne gesetzliche Verpflichtung aus den Einnahmen der Bib­
liothekstantieme 1994 bis 1999 in der Höhe von 40 % der Einnahme von 59,6 
Mio Rücklager1'für soziale und kulturelle Einrichtungen. 

2. Diese Verwertungsgesellschaft widmet auch ohne gesetzliche Verpflichtung 10 % 
der Reprographieeinnahmen in Höhe von S 4.9 Mio für soziale und kulturelle Ein­
richtungen. 

3. Aus den Einnahmen der LSG werden die SKE der LSG Interpreten mit S 3.8 Mio 
und die LSG Produzenten mit S 5,6 Mio dotiert. Für die Weiterleitung von Beträ­
gen werden 10 % Verwaltungskosten verrechnet. Es bestehen Rücklagen in der 
Höhe von S 6,1,Mio. 
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Zusammenfassung 

Aus dem Vorgesagten ergibt sich, dass die Erfüllung des Auftrages des Nationalra­

tes auf Darstellung der Verwendung der Leerkassettenabgabe keineswegs mehr ei­

nen vollständigen Überblick über die wirtschaftlichen Auswirkungen aller seit 1993 

eingeführten neuen Verwertungsmöglichkeiten geben kann. 

Obwohl der Überblick über die Verwendung der Leerkassettenabgabe einen bedeu­

tenden Verwertungsbereich mit einem finanziellen Volumen von etwa S 48 Mio für 

soziale und kulturelle Zwecke erfaßt, ist er doch im Hinblick auf die unterschiedliche 

Entwicklung des finanziellen Aufkommens aus pauschalisierten Vergütungen für die 

verschiedenen Kunstsparten nur mehr beschränkt aussagefähig. 

Es ist dabei einerseits festzustellen, dass die Gesamterträge der Leerkassettenver­

gütung im Zeitraum von 1982 bis 1990 erheblich, nämlich von 17 Mio auf 132 Mio 

angewachsen sind. Andererseits ist seit dem Jahre 1991 ein kontinuierliches Absin­

ken der Gesamterträge (auf nunmehr 96 Mio) zu registrieren. 

Im Bereich der Audio-Einnahmen wurden 1998 erstmals Vergütungen für Computer­

CD-R erzielt. Diese Einnahmen scheinen nunmehr das Absinken der Audio- und Vi­

deo-Einnahmen insgesamt auf dem Niveau von S 95 Mio zu stabilisieren. Dafür 

kommen nicht nur neue Trägermaterialien wie CD-R, sondern auch DvD, Computer­

Festplatten und ähnliches in Frage. Diese Bemühungen laufen parallel zu ausländi­

schen Initiativen. So hat die Schiedsstelle für Urheberrechtsvergütungen beim Deut­

schen Patentamt am 4.5.2000 entschieden, dass auch CD-Brenner in die Deutsche 

Gerätevergütung einzubeziehen sind, was für Österreich bedeutet; dass die entspre­

chenden Trägermaterialien ebenfalls für die Leerkassettenvergütung herangezogen 

werden. 

Insgesamt ist die Einführung von pauschalierten Verwerterabgaben für die Verwer­

tungsgesellschaften und ihre Bezugsberechtigten und insbesondere auch für den 

Bereich der Selbstverwaltung der Urheber in den Bereichen soziale und kulturelle 

Förderung sehr positiv zu bewerten. Der Umstand aber, dass manche dieser Ein­

nahmen, wie etwa die Leerkassettenabgabe, starken Schwankungen unterliegen 

stellt eine beträchtliche Schwierigkeit bei der Berücksichtigung sozialer Umstände 
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dar. Es müssen nämlich die Verteilungsregelungen insbesondere im sozialen Be­

reich und die darauf fussenden Leistungen wiederholt und für die Berechtigten nicht 

voraussehbar an die Einnahmen angepasst werden. 
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Bundeskanzleramt 
Sektion rur Kunstangelegenheiten 

Schottengasse 1 
1014 Wien 

GZ 11.000/32-H/1100 
Leerkassetten berich t 

20 

austro® 
mechana 

~-I1l;lil: onic~@aum~.al 
Teldon: ,;,"'-+~IO) 1 71 ~8~ 

Fax: -~-+JIO)I ~1:cl~6 

ßalimannstralJ~ 10 
.-\-1 031 \Vi~n. PosUclch 55 

Wien, 13. Juli 2000 Stlga 

zu Ihrem Schreiben vom 7. Juni 2000 übermitteln wir Ihnen in der Beilage den umfassenden 
Bericht über die sozialen und kulturellen Einrichtungen unserer Gesellschaft im Geschäftsjahr 
1999. 

Die detaillierten Zahlen zu Punkt 1. Ihres Schreibens finden Sie auf den Seiten 8ff unseres 
Berichtes. Wir weisen nochmals darauf hin, daß wir die Zuführung und Verwendung der Mittel 
SKE jeweils in dem Jahr vornehmen, welches dem Jahr der Einhebung folgt. Im Jahr 1999 
wurden also 51 % der Einnahmen der Leerkassettenvergütung des Jahres 1998 den sozialen und 
kulturellen Einrichtungen zugeführt. 

Zur rascheren Übersicht fassen wir die Eckdaten nochmals wie folgt zusammen: 

Leerkassettenvergütung 1998 gesamt brutto 

davon 51 % SKE brutto Zuweisung 1999 
Kosten: Einhebung S· 936.287,87 

Verwaltung S 1.611.365,91 
gesamt 

SKE-Mittel netto 

Finanzerträge SKE 1999· 

S 26.065.222,21 

S 13.375.541,01 

- S 2.547.653,78 
S 10.827.887,23 

S 569.201,01 

Die geringfügigen Abweichungen zur rein rechnerischen Summe von 51 % ergeben sich aus der 
Regulierung von Wertberichtigungen. 

Gesdlschaft zur Wahrnehmung mechallisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft m.b.H. 
Creditanslalt Wien Zweigsl.:lle landstraße Konto :-.ir. 0055-10250 (BlZ 11(00) 
Postscheckkonto Konto Nr. 19-+-+ .• 126 (BlZ 60000) 
Raiffciscn Zentralbank Wien Konto 1\ir. 1 '0l).473.88~ (BlZ 31000·) 

Handelsgericht Wien 
Fl\; 76606 g 

DVR Nr. 00663~6 
UlD:-;r. .-\TU1 631)\)1)1l1l 
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Zu Punkt 2. fassen wir die Entwicklung wie folgt zusammen: 

a) Stand 1.1.1999 
b) Stand 31.12.1999 

S 2.367.892,28 
S 2.437.335,21 

21 

7. Juli 1999 

Die unter Punkt 3. Thres Schreibens angeführte Übersicht über die V erweridungder Einnahmen 
entnehmen Sie bitte insbesondere den Seiten 1 Off sowie im Detail der Übersicht ab Seite 17. 

Für ergänzende Informationen stehen wir gerne zur Verfiigung und verbleiben 

mit freundlichen Grüßen 

Dr.He~is~ 
Direktor 

1 Beilage 
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1. Gnmdlagen 

I. I. Rechtliche Grundlagen 

Durch die UrhGNov 1980. BGBL 321/80. wurde ein Vergütungs<lnspruch <luf unbespielte Bild­
und Sch<lllträger zugunsten der Urheber und Leistungsschutzberechtigten eingeführt 
(Teerk;Jssettenvergütung"l. Gemäß Art 1I Abs 6 UrhGNov 1980 in der F;Jssung UrhGNov 1986 
h<.lben Verwertungsgesellschaften. die diese Leerkassettenvergütung verteilen. für ihre Bezugs­
berechtigten und deren Angehörige Einrichtungen zu schaffen. die (n) sozialen Zu'ecken und 
(b) kuJrurellell ZI/"t:ckt.'J/ dienen. 
Diesen 'Einrichtungen' ist der überwiegende Teil der Gesamteinnahmen aus der Leerkasset­
tenvergütung abzüglich der d<.lr<.luF entfZlllenden Verw;J!tungskosten zuzuführen. 

In Erfüllung dieses gesetzlichen Auftrags und allfgrund des GeselischZlftsvertr;:Jgs sowie ihrer 
Betriebsgenehmigung hat die AUSTRO-MECHANA zur Verw;:Jltung der Sozia!t:n uJ/d KlIJIU­
r{'lleJ/ Eillrichitlng{'/1 (SKE) einen unselbständigen Fonds mit eigenem Rechnungskreis une! 
eigenen Konten geschZlffen. 

1.2. Verwaltung SKE 

Der VorstZlnd der AUSTRO-MECHANA h;:Jt die Verwaltung der Sozi;Jlen und Kulturellen Ein­
richtungen durch einen GrundS;Jtzbeschluss vom 11. ApriL 1991 geregelt. der mit 1. Dezember 
1992, 16. FebrU;:Jr 1993. 5. Dezember 1995. 13. März 1997 und 2. März 1999 ergänzt wurde. 
D;:Jrin ist die unmittelbare Tätigkeit des Vorst;:Jnds für die SKE auf folgende Punkte beschränkt: 

1) Beschlussfassung über die RichtlinienSKE; 
2J Beschlussfassung über das dem Fonds SKE jährlich zuzuführende Vermögen; 
3) Erstellung des jährlichen Budgets mit Aufgliederung in 

(;J) Soziale Einrichtungen 
(bl Kulturelle Einrichtungen 
und Fest!egung wesentlicher Teile innerhaib beider Bereiche; 

4lBeschlussfassung über den Jahresabschluß SKE und den Jahresbericht SKE: 
5) Bestellung der Mitglieder der SKE-Gremien; 
6) Genehmigung der Geschäftsordnung des Verwaltungsrats und seiner Ausschüsse. 

Die Entscheidungen in allen Detailfragen sind dem Verwaltungsrat SKE und seinen Ausschüs­
sen übertragen. Die Ausschüsse für Förderungen der Ernsten bzw. der Unterhaltungsmusik 
sind mit 1. Jänner 1999 von sieben auf fünf Mitglieder reduziert worden, der Ausschuss für 
Soziale Einrichtungen war bis 23.11.1999 noch mit sechs, danach ebenfalls mit fünf Mitglie­
dern besetzt. 

1.3. Venvaltungsrat SKE und Ausschüsse 1999 

Der Verwaltungsr;:Jt SKE und seine ~usschüsse setzten sich im Jahr 1999 wie folgt zusammen: 

Verwaltungsrat 

Alle ivlitglieder der nachstehend gen;Jnnten Ausschüsse bilden gemeinsZlm den Verwaltungsr;:Jt. 

Vorsitzender des V{'rLValtungsrats : Dieter KAUFMANN 
StelllJertreteJ/{ler Vorsitzender: Roland NEUWIRTH 

Ausschuss für Soziale Einrichtungen 

KO/llpollist{'r! der E-Musik: Elfi Aichinger : DieteT Kaufmann 
KO/llpollist der V-Musik: Helge Hinteregger 
T{'xrGutorin der V-/\ilusik : Regine Steinmetz 
Musikverleger : Juliana Pierer-Kliment (bis 23. November 1999J Wolfgang St;Jnicek 
(bis 23. November 1999) : Eva Feitzinger {ab 1. Jänner 2000J 

Vorsitzender : Dieter KAUFMANN 
Stellvertretende Vorsitzende : Regine STEINMETZ 

Grundlagen e 
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Ausschuss für Förderungen der Ernsten Musik 

Kompol1isTen : EIA Aichinger : Georg Friedrich Haas : Dieter Kaufmann 
Texra uror : Peter Vujica 
Externe Fachfrau : Andrea Zschunke (bis 31.12.1999) : lIse Schneider (ab 1.1.2000) 
VorsiTZeIlder : Dieter KAUFi'VIANN 
StellFertretender Vorsitzender: Peter VUJICA 

Ausschuss für Förderungen der Unterhaltungsmusik 

Kompollistell : Helge Hinteregger : Karlheinz Miklin Roland Neuwirth 
Te.rraurorii/ : Regine Steinmetz 
E.rtemer Fachmallll : ChristianSchachinger 

Vorsitzellder : Roland NEUWIRTH 
Stelfrerrretei/der Vorsitzender: Christian SCHACHINGER 

1.4. Büro SKE 

Das Büro SKE wird von i'vlarkus Lidauer und Karin Schober-Schärf geführt. 

Zu den Aufgaben gehört die Durchsicht aller einlangenden Kulturanträge und deren Vorbe­
reitung zur Entscheidung durch die Ausschüsse, ausserdem ~or der Antragstellung die Infor­
mation zu den Richtlinien und dem Entscheidungsmodus der SKE. Aus 405 Anträgen im Jahr 
1999 sind für 132 Projekte kulturelle Förderungen vergeben worden. Alle Anträge werden vom 
Büro SKE den Ausschüssen zur Förderung der Ernsten Musik bzw. der Unterhaltungsmusik zur 
Entscheidung zugeordnet. Im Jahr 1999 wurden drei Sitzungen vom· Ausschuss für Förderun­
gen der Ernsten Musik und fünf Sitzungen vom Ausschuss für Förderungen der Unterhal­
tungsmusik in der Dauer von jeweils 4 bis 5 Stunden abgehalten. Dem Büro obliegt die inhalt­
liche Vorbereitung dieser Sitzungen, der zeitgerechte Versand aller schriftlichen Unterlagen 
sowie die Erstellungder Protokolle und die Korrespondenz mit den Antragstellern. 

Die üblichen Sitzungstermine Ueweils zum Monatsende) sind 
im Bereich der Unterhaltungsmusik: Jänner, März, Juni, September und November, 
im Bereich der Ernsten Musik: Jänner, Mai und Oktober. 

Die überwiegende Mehrheit sozialer Zuschüsse wird entsprechend den Richtlinien SKE vom 
Büro direkt geprüft und berechnet. Berechnungen zu den Alterszuschüssen bzw. zu den 
Kosten der Kranken~ und Pensionsversicherung erfolgen pro Jahr bzw. pro Halbjahr. 19~9 

wurden 125 Anträge auf Zuschüsse zur Sozialversicherung berechnet und ausbezahlt.Unab­
hängig davon erhält das Büro SKE fast täglich Anfragen zu Problemen der Sozialversicherung. 
Nur die Entscheidungen über -Zuschüsse bei außerordentlicher Belastung' und zu den Aus­
nahmeregelungen der übrigen sozialen Zuschüsse trifft der Ausschuss für Soziale Einrichtun­
gen. Dieser tritt in der Regel nur ein-bis zwei Mal pro Jahr zusammen. 

Schließlich erstellt das Büro SKE die Quartalsberichte an den Vorstand, die Entwürfe für das 
Jahresbudget SKE und den jährlichen Berich t SKE. 

e Grundlagen 
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2. Budget 1999 und 2000 

2.1. Das Budget 1999 

Da die SKE ausschließlich die zugewiesenen 51 % der Einnahmen aus der Leerkassettenvergü­
tung verteilen, sind ihre Finanzmittel unmittelbar an die Höhe dieser Einnahmen gekoppelt. 
Diese sind seit 1990 deutlich gesunken. zudem ist die Auf teilung der Leerkassettenvergü tung 
mit 1. 1. 1998 von Seiten der Fi lmschaffenden und der Schallp lattenindustrie aufgekündigt 
worden. Der An tei l der SKE I AUSTRO-1V1ECHANA an den Einnahmen ist mit der Neuauftei­
lung ebenfalls gesunken (vgl. dazu 4.1 .). 

1999 standen somit geringere Mit tel aus 1998 zur Verfügung. Der Vorstand h<lt für 1999 ein 
Jahresbudget SKE in Höhe von öS 13.3 Mio beschlossen, das bedeutet ein deutliches M inus 
im Vergleich zu 1998 von ca. 18.5010. 

2.2. Das Verhältnis sozialer Zuschüsse zu Kulturförderungen 

Für 1997 und 1998 hatte der Vorstand beschlossen. die gesam ten Mit te l SKE (nach Abzug der 
Einhebungs- und Verwaltungskosten) im Verhältnis 60% für soziale Zuschüsse und 400/0 für 
ku l turelle Projekte aufzuteilen. 1999 schien d<ls nicht möglich. N<lchdem die Zuschüsse bei 
<lusserordentlicher Belastung und zur Kranken- und Pensionsversicherung unverändert und 
somit entsprechend dem Bedarf gehalten wurden . soll te- das Verhältnis 60:40 ausnahmsweise 
nu r zwischen allen Alterszuschüssen (an Urheber und Musikverleger) und den Kulturförderun­
gen hergestellt werden . Damit ergab sich gegenüber 1998 eine durchschnittliche Reduk tion 
aller Alterszuschüsse um 11,2% sowie ein deutliches Minus von 31 ,3°10 in der verfügbaren 
Summe für Kulturförderungen. 

Das Gesamtverhä ltnis zwischen allen sozia len Zuschüssen und den Ku l turförderungen im Jahr 
1999 verschob sich damit auf 65:35. 

Die Er!twick!ü:-1g der tatsächiich ausbezahlten Summen für alle sozia len Zuschüsse und - seit 
ihrer Einführung - für Kulturförderungen stellt sich wie folgt dar (in öS 1.000,- ): 

Soziales Kultur in Summe Verhältnis Soziales Kultur in Summe Verhältnis 

1986 2.93 2 1.447 4.379 67 : 33 1993 12.634 9.6 11 22.245 57 : 43 
1987 5.258 3.324 8.58 2 61 : 39 1994 12.9 11 10. 117 22.967 56 : 44 
1988 6.903 3. 67 4 10.577 65 : 35 1995 14.35 5 10.056 24.411 56 : 44 
1989 6.77 1 8.028 14. 799 46 : 54 1996 10.756 5.456 16.212 66 : 34 
1990 7. 267 11. 107 18.374 40 : 60 1997 8.550 6.074 14.624 58 : 42 

19 91 8.498 9.941 18.439 46 : 54 1998 7.937 5.809 13.746 58 : 42 
1992 10.165 9.860 20.02 5 51 : 49 1999 7.327 4.00 1 11.328 65 : 35 

2.3. Förderungen Kultureller Projekte 

Die 1999 bewillig ten Förderungen sind unter K<lpitel 5 dieses Berichts im Detail angeführt. 

Trotz der besonders angesp<lnnten Budge tsitu<ltion konnte der Ausschuss für Förderungen der 
Ernsten Musik wieder zwei Preise Publicity '99 zu je öS 100.000,- vergeben. Preisträger sind 
die beiden Komponisten Peter Androsch und Bemhard Lang. Diese Förderung wird bewusst 
nicht auf die sonst übliche AntragsteIlung, sondern nur auf Initiative der Ausschussmitglieder 
vergeben, die so mit in der Eigenscha ft einer Jury zusammentreten. 

Der Preis ist als ausserordentl iche Hi l fe, im besten Fall als 'Zündung' für Komponisten gedacht, 
die bereits eine gewisse Bekann theit und Öffent lichkeit gefunden haben. Diese Absicht hatte 
ehema ls auch zum amen Publicity gefüh rt. 

Schwerpunkte 0 
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Die bisherigen Publicity Preisträger seit 1994 waren: Christoph Cech, Clemens Gadenstätter, 
Herbert Lauermann, Wolfgang Mitterer, Olga Neuwirth, Günther Rabl und Wolfram Wagner. 

Der Ausschuss für Förderungen der Unterhaltungsmusik hat 1999 ebenfalls mit der Konzep­
tion einer Eigeninitiative begonnen und dafür öS 388.000,- reservieren können. Vorgesehen 
ist die Etablierung eines Wettbewerbs und Preises. der in mehreren Jahren zu verschiedenen 
Themen ausgeschrieben werden kann. Dabei sollen auch die Möglichkeiten des Internet 
berücksichtigt werden. Genaue Pläne zu Form und Durchführung sind erst während des Jah­
res 2000 zu erwarten. 

2.4. Das Budget 2000 

1999 waren allein die Videoeinnahmen um 9% niedriger als im Jahr davor, dagegen sind die 
Audioeinnahmen um knapp 20/0 gestiegen. Zudem werden die 1998 erstmals eingehobenen 
Tarife für die Computer CD-R hinzugerechnet. Diese neuen Einnahmen (1998: öS 2.642 Mio; 
1999: öS 11,871 Mio) sind gegenüber dem ersten Jahr der Einhebung um fast 3500f0 gestie­
gen und erhöhen die Summe der gesamten Audioeinnahmen gegenüber 1998 um nahezu 
510f0. Sie haben damit den deutlichen Einnahmenrückgang im Bereich Video ausgeglichen und 
die Gesamtsumme aller Einnahmen gegenüber 1998 um 3,27% erhöht (genaue Zahlen unter 
4.1.3.). -

Bei der Beschlussfassung über das Budget 2000 war diese Entwicklung im Wesentlichen 
erkennbar. Der Vorstand hat daher alle Alterszuschüsse an Urheber und Musikverleger gegen­
über 1999 unverändert beibehalten und das Verhältnis v'on600f0 für alle sozialen Zuschüsse 
und 40% für die Summe der Kulturförderungen wieder hergestellt. 

Die wesentlichen Budgetansätze 2000 betragen: 

Soziale Zuschüsse 

Sozialversicherung und Notfalle 
Alterszuschüsse 

Kulturförderungen 

Allgemeine Förderungen 
Förderungen E-Musik 
Förderungen U-Musik 

Verwaltung SKE 

Gesamtsumme 

7.689.000,00 

1.426.000,00 
6.263.000,00 

5.126.000,00 

300.000,00 
1.930.000,00 
2.896.000,00 

1.769.000,00 

14.584.000,00 

e Richtlinien 
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Der Vorstand der AUSTRO-MECHANA Ges.m.b.H. hat mit Beschlüssen vom 7. Oktober und 
3. Dezember 1987 Richtlinien für die Verwendung der Mittel SKE festgelegt. Diese Richtlinien 
wurden durch Vorstandsbeschlüsse am 9. Juni 1988. am 3. JVlai 1990. am 21. i'vlärz 1991. am 
6. Februar 1992. am 10. November 1992 und am 16. Februar 1993 ergänzt. Sie wurden w5h­
rend des Jahres 1996 durchgehend überarbeitet und in der Folge mit 13. ivlärz 1997 und aber­
mals zum Jahresanfang 1999 durchgehend neu beschlossen. Im Folgenden ist nur das Inhalts­
verzeichnis wiedergegeben, der Volltext dieser Richtlinien war bereits im SKE-Bericht 1997 
enthalten. Das Büro SKE sendet ihn auf Wunsch jederzeit gerne kostenlos zu. 

Inhalt 

A Rechtsverhältnisse 

B Soziale Einrichtungen 

B.1. Zuschüsse zur Existenzsicherung im Alter 
B.2. Zuschüsse bei außerordentlicher Belastung 
8.3. Zuschüsse zur Krankenversicherung 
B.4. Zuschüsse zur Pensionsversicherung 
B.5. Altersausgleich für Urheber bis 1996 
B.6. Altersausgleich für Urheber ab 1997 
B. 7. AI terspension für Urheber bis 1996 
B.8. Alterspension für Urheber ab 1997 
B.9. AI terspension für Musikverleger bis 1996 
B. 10. Alterspension für Musikverleger ab 1997 

C Kulturelle Einrichtungen 

C. I. Grundsätze 
C.2. Projektförderung 
C.3. Förderung von Org:misationen 
C4. Allgemeine Förderung 

o Berechnungsgrundlagen 

D. I. Mindestaufkommen für B. 1. - B.6. 
0.2. Mindest<lufkommen für 8.7. - B.l0. 
0.3. Valorisierung 
0.4. Höhe von Altersausgleich und Alterspension 

3.2. Fassung 1999 

Aufgrund der dargestellten negativen Einn<lhmenentwicklung der Leerkassettenvergütung 
musste der Vorstand <luch für d<ls Budget 1999 weitere Kürzungen beschließen. Die Alterszu­
schüsse wurden um 11,211/0 lineor gekürzt, die Kulturförderungen um 31.3 0/0. Diese weitere 
Konzentr<ltion der Vergabemittel für Kulturprojekte erfolgte in C.2.2. der Richtlinien SKE, 
indem Aufführungs- und Verbandsförderungen <lnderen Förderungen nachgereiht wurden. 

Die Punkte C2 .• C.3. und 0.4. der Richtlinien wurden mit Wirkung ab 1.1.1999 entsprechend 
angepaßt. 0.4.7. wurde mit Vorst:lndsbeschluss vom 7.3.2000 angefügt. Es gilt nunmehr der 
folgende Wortlaut: 

C.2. Projektmrderung 

C2.1. Ziel der Projektförderung ist die Förderung der künstlerischen Kreativität der Bezugsberech­
tigten der AUSTRO-MECHANA, sowie insgesamt die Steigerung der Qualität österreichischen 
Musikschaffe.ns und seiner internationalen Wettbewerbsfähigkeit und Bedeutung. 

Bei der Vergabe der Mittel aus der Projektförderung ist besonders auf die Situation freischaf­
fender Komponisten und Textautoren Rücksicht zu nehmen. Zur Beurteilung gelten als Krite­
rien: Aus- und Weiterbildung, die künstlerische Qualität und ästhetische Innovation, Nutzung 
innovativer Technik u.ndmoderner Medien, spartenübergreifende Projekte und Co-Produktio­
nen, zeitgemäße Verwirklichung und effiziente Verbreitung musikalischer Ideen, insgesamt die 
Modellhaftigkeit eines Konzepts. Die verschiedenen Sparten musikalischen Schaffens und Prä­
sentationsformen sind angemessen zu berücksichtigen. 
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C.2.2. Fördermittel können daher für folgende Zwecke bewilligt werden: 

1. Für jede Form der Unterstützung oder Ermöglichung von Nachwuchsförderung und 
Weiterbildung im weitesten Sinn im Bereich des Musikschaffens. Diese kann zum Beispiel in 
Form von Stipendien. Unterstützung bei Auslandsaufenthalten. der Finanzierung zusätzlicher 
Ausbildung in angrenzenden Bereichen. der Teilnahme an Workshops. etc. bestehen. 

2. Außerdem können Mittel nach folgenden Prioritäten ve~geben werden: 

a) Produktion und Vertrieb von Ton- und Bildtonträgem 
b) Kompositionsaufträge 
c) Herstellung und Vertrieb von Notenmaterial 
d) Ermöglichung öffentlicher AuFführungen im In- und Ausland (ausgenommen Reise­

kosten); die Förderentscheidungen sind in Abstimmung mit der AKM vorzu­
nehmen. die InterpretenFörderung durch die äSTIG ist zu berücksichtigen. 

e) sonstige Projekte 

C.3. Förderung von Organisationen 

C3.1. Ziel der Förderung von Organisationen ist die Unterstützung von Organisationen (Verbänden. 
Vereinen, ArbeitsgemeinschaFten, Unternehmen und Institutionen in welcher RechtsForm auch 
immer), die nach ihren Statuten auf freiwilliger Basis hauptsächlich die wirtschaftlichen 
und/oder künstlerischen Interessen der Bezugsberechtigten oder Gruppen von Bezugsberech­
tigten der AUSTRO-l'vIECHANA vertreten oder sonst indfren Interesse tätig werden. Sie erfolgt 
jedoch nur in Ausnahmefällen, grundSätzlich wird davon ausgegangen. dass die nötige För­
derung durch die AKM erfolgt. 

C.3.2. Dem schriftlichen Antrag sind anzuschließen: 

1. Darlegung der Schwerpunkte der geplanten bzw. bereits durchgeführten Aktivitäten der 
qrganisation im Jahr, für das um Zuschuss angesucht wird. 

2. Ubersicht über die im abgelaufenen Jahr unterstützten bzw. veranstalteten Aktivitäten 
zugunsten der Bezugsberechtigten. Diese kann thematisch oder chronologisch geordnet 
sein. 

3. Geschäftsbericht oder Rechnungsabschluss des Vorjahres. Budget für das Jahr, für das um 
Zuschuss angesucht wird, möglichst in Form eines Einnahmen-/Ausgabenberichts, insbe­
sondere Ausweisung von bereits erhaltenen oder zugesagten Förderungen Dritter. 

4. Statuten. 
5. Liste der funktionäre, aktueller Stand der Mitglieder, Höhe des Mitgliedsbeitrages. 

0.4. Höhe von Altersausgleich und Alterspension 

004.1. Die Urheber-Alterspension laut 8.7. beträgt mit Wirkung ab 1. April 1996 pro Jahr 3,9% , ab 
1. Februar 1998 pro Jahr 3,350/0 und ab I. Jänner 1999 pro Jahr 2,970f0 gemäß 0.3.1. und 
0.3.3. des valorisierten Aufkommens der 10 besten Kalenderjahre seit 1960. 

0.4.2. Die Urheber-Alterspension laut 8.8. beträgt mit Wirkung ab 1. April 1996 pro Jahr 3,90f0, ab 
1. Februar 1998 pro Jahr 3,35% und ab 1. Jänner 1999 pro Jahr 2,970f0 gemäß 0.3.2. und 

·0.3.3. des valorisierten Aufkomme.ns der 10 besten Kalenderjahre seit 1975. 

0.4.3. Die Verleger-Alterspension laut B.9. beträgt mit Wirkung ab .1. April 1996 pro Jahr 0,975%, 
ab 1. februar 1998 pro Jahr 0,838% und ab 1. Jänner 1999 pro Jahr 0,744% desvalorisier­
ten Aufkommens der 10 besten Kalenderjahre innerhalb der Periode von 25 Jahren vor dem 
Jahr der Nominierung. 

0.4.4. Die Verleger-Alterspension laut B. 10. beträgt mit Wirkung ab 1. April 1996 pro Jahr 0.9750f0. 
ab I. Februar 1998 pro Jahr 0,838% und ab I. Jänner 1999 pro Jahr 0,744% des valorisier­
ten Aufkommens der 10 besten Kalenderjahre ab 1975 bis vor dem Jahr der Nominierung. 

0.4.5. Der Altersausgleich laut B.5. und B.6. sowie die Alterspension laut 8.7., B.8., B.9. und B.l0. 
beträgt für den Zeitraum ab 1. April 1996 maximal öS 7.970,-, ab 1. februar 1998 maximal 
öS 6.854,- und ab 1. Jänner 1999 maximal öS 6.086,- pro Monat (zwölfmal pro Jahr). 

0.4.6. Alle in 0.4.1. - 0.4.5. genannten Werte zur Höhe von Alterspensionen, das prozentuelle Zah-
lungsausmaß der rechnerischen Differenz im Altersausgleich laut B.5.2. und B.6;2. sowie deren 
maximale Höhe bestimmt der Vorstand. 

0.4.7. Die per 31. 12.1999 bestehenden Zuschüsse Altersausgleich und Alterspension für Urheber 
sowie Altetspension für Musikverleger werden ab 1.1.2000 bis auf weiteres in unveränderter 
Höhe beibehalten. 
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4. Geschäftsbericht 1999 

4.1. Geschäftsbericht 

4.1.1. Entwicklungen 

Die Höhe der Leerkassettenvergütung pro Spielstunde. die Details der Rechnungslegung und Zah­
lung wurden zwischen den Verwertungsgesellschaften und den Zahlungspflichtigen zuerst in 
Rahmenvenrägen. ab August 1988 durch einen Gesamtvertrag geregelt. Dieser wurde in Folge mehr­
fach abgeändert. zuletzt mit Wirkung ab 1.1.2000. Die aktuellen Tarifveröffentlichungen in der Wie­
ner Zeitung stammen vom 20. Oktober 1999 (für iVIPJ) und vom 22. Dezember 1999 (für alle ande­
ren Trägematerialien). 

Am 20. Oktober 1999 wurde ein neuer Tarif für die Vervielfältigung komprimierter iVlusikdateien 
(iVIP3 u.a.) verlautbart, der ÖS 150.00 pro Spielstunde Musikaufnahme festlegt. Bei vertraglicher 
Regelung reduziert sich der Tarif auf öS 100,00. Alle wesentlichen Importeure in Österreich haben 
bereits entsprechende Verträge abgeschlossen. 

Ab 1.1.2000 ist der Tarif 'Audio' in einen analogen Teil - unter Beibehaltung der bisherigen Beträ­
ge - und einen digitalen Teil mit einem autonomen Tarif von öS 3.00 und einem Vertragstarif von 
öS 2.00 gespJlten. 

4.1.2. Tarife 

4.1.3. 

Die Tarife haben sich wie folgt entwickelt (Beträge in 0$): 

Video 

ab1.1.198i 1,20 0,80 
ab 1.1.1982 2.25 1,50 
ab 1.7.1982 2,25 1,50 4,20 2,80 
ab 1.1.1985 2,25 1,50 4,50 3,00 
ab 1.1.1987 2.40 1,60 4,50 3.00 
ab 1.8.1988 2.40 1,60 4,05 2.70 
ab 1.1.1989 2,40 1,60 3,85 2,56 
ab 1.1.1992 2.25 1,50 3,50 2.33 
ab I. 1.1993 2.25 1,50 3,38 2,25 
ab 1.1. 1994 2.48 1,65 3,60 2.40 
ab 1.7.1994 2,48 1,65 3.75 2.50 
ab 1.4.1998 2.48 1,65 3,75 2.50 0,50 0,33 
ab I. 1.1999 2,48 1,65 3,75 2,50 0.83 0.55 

I 
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Entwicklung der Gesamterträge' 

Die AUSTRO-i'vlECHANA ist von Anfang an von allen betroffenen Verwertungsgesellschaften 
damit betraut worden, die Leerkassettenvergütung gegenüber den Zahlungspflichtigen gel­
tend zumachen. Die Audioeinnahmen 1998 beinhalten erstmals das Inkasso für die Compu­
ter CD-R. Die GesJmterträge haben sich wie folgt entwickelt (ink!. Verzugszinsen, vor Wert­
berichtigung: in Mio. öS): 

Audio Video Gesamt Audio Video Gesamt 

\981 6,587 6,587 1991 28,462 101,177 129,639 

\982 13,372 3.663 17,035 1992 23,260 89,249 112,509 

1983 15.227 13,363 28,590 1993 21,689 81,331 103.020 
1984 15,210 21,197 36,407 1994 23,733 89,821 113,554 

1985 15.635 34;608 50,243 1995 21,946 73,929 95,875 

1986 17,861 47,1·]2 64,993 1996 20,700 76,584 97,284 
1987 20,076 70,006 90,082 1997 17,374 78,083 95,457 
1988 23,524 83,113 106,637 1998 18,774 74,409 93,183 
1989 26,478 84,589 111,067 1999 28,435 67,795 96,230 
1990 29,333 102,865 132,198 

Geschäftsbericht 0 
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4.1.4. Aufteilung zwischen den Verwertungsgesellschaften 

Zwischen den beteiligten Verwertungsgesellschaften wurde die nachfolgende Auf teilung der 
Leerkassettenvergütung vereinbart, die ab 1981 bzw.· 1982 bis 1997 unverändert gültig war. 
Aufgrund der UrhGNov 1996 erhielt dieVDFS im Zeitraum 1. April bis 31. Dezember 1996 
250f0 und im Jahr 1997 30% aus dem Anteil der VAM. Für Nutzungszeiträume ab 1.1.1998 
ist vorläufig folgende Auf teilung (ohne MP3] vereinbart: 

AUSTRO-MECHANA 490J0 28.7% 43.0°10 24.1 % 

LlTERAR-I'v1ECHANA 7% 14,8% .7,0% 12.9% 

LSG - Leistungsgesellscha Ft 340f0 4.0°10 41,50f0 4.950f0 

ÖSTIG - Öst. InterpretengesellschaFt 3% 2.3% 3.00lo 1,55% 

VAi'vI - VerwertungsgesellschaFt für 22,8% 21.00J0 
audiovisuelle Medien 

VDFS - Dachverband der Filmschaffenden 12,50/0 

VBK - Verwertungsgesellschaft 1,6Ofe 2,0% 

bildender Künstler 

VG Rundfunk 7Ofo 25,8310 5,5Ofo 21.0Ofo 

4.1.5. Entwicklung des AUSTRO-MECHANA Anteils 

Aus den dargestellten gesetzlichen und vertraglichen Regelungen resultieren folgende Anteile 
der AUSTRO-MECHANA aus der Leerkassettenvergütung und nachstehende Zuführungen zu 
den Sozialen und Kulturellen Einrichtungen: 

Jahr der Einhebung 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

Leerkassettenvergütung 
gesamt brutto 

}~?2.~_:~.r:7_,9_~ 
. .J~5} 9:)~9.,!! ._.._ 
. _!~ .2J6_.~~2.,71 _. 
J3.:?}6.82.:!,n 

17.593.72.b41 
. 22.2?8.?38,47 

2_9.929.058,94 
.. 35.380.426~34 

37.251.146,16 
43.895.377 ,52 
42.984.290,82 
37.011.897,23 
33.969.728,71 
37.407.954,34 
31.971.064,00 
32.122.611,70 
30.923~341 ,42 . ...... -- ........ . 

26.065.222,2 J . - ._.. .. _ ... 
28.561.618,84 . . 

Zuweisung an SKE 
im Folgejahr 

.... -----... ""'-" --

I . 64.~~_~q 2 .. ~5 __ .. _ . 
3.844.966,35 . -,-- - ...... -- . 

5.761.2.°6, )8 ___ . 
6'.9.Q3.: 7_~Q,6~ __ .. 
8.972.798,43 

- - - --- ---- - ,,-

11.362.105,62 - .-. --- -"". 

I 5.26~".??9~9~ _ 
18·°4.~·OI7,43 
J 8.998.084,54 --. - _. .' 

22.386.642,54 
21.921.988,32 
18.876.067,59 
17.324.561,64 
18.801.594,11 
16.376.737,57 

16}57:.~3_2~~6 " 
. "~5 .. 5?!~~ 1.?,6_Q . ____ ._ 
13.37S.:.S.~Iß) _ 
14..50?~_! 9},93 

Die Zuführung der Mittel an die SKE erfolgt jeweils in dem Geschäftsjahr, das auf die Einhe­
bung folgt. Im Geschäftsjahr 1999 wurden somit die Anteile aus den Einnahmen 1998 in der 
oben ausgewiesenen Höhe abzüglich der Einhebungs- und allgemeinen Verwaltungskosten 
den SKE zugeführt. 

Ci) Geschäftsbericht 
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4.2. Jahresabschluss SKE 1999 

A 

B 

r--
A 

B 

Aus der Bilanz der AUSTRO-MECHANA Ges.m.b.H. wird zum 31. Dezember 1999 folgende 
Bilanz SKE 1999 abgeleitet: 

AKTlVA (in öSl 31./2.[998 31.12.1999 

Anlagevennögen 

EDV Software 44.229.00 34.401,00 

Büroeinrichtung 15.956.00 11.145,00 

Büromaschinen 2.824,00 15,00 

Umlaufvennögen 

Vorschüsse 641.640.89 533.797,95 

Sonstige Forderungen 625.734.27 426.384,40 

Flüssige Mittel 4.433.924.85 4.557.313,31 

Gesamt 5.764.309,01 -. 5.563.056,66 

PASS1VA (in öS) 3l.l2.[998 3/./2./999 

Rückstellungen 

für Kulturförderungen 2.002.000,00 2.419.521,70 

für Rechts- Et Steuerberarungen 97.581,20 0,00 

diverse 459.699.50 360.750,98 

Verbindlichkeiten 

Sonstige Verbindlichkeiten 837.136,03 345.448,77 

Widmungskapital gegen-

über Bezugsberechtigten 2.367.892,28 2.437.335,21 

Gesamt 5.764.309,01 5.563.056,66 

4.2.1. Erläuterung der Aktiva 

A Anlagevermögen 

Die Verringerung der Positionen ergibt sich aus geringeren Zugängen als der jährlichen 
Abschreibung. 

B Umlaufvennögen 

Im Rahmen der SKE werden auch unverzinsliche Vorschüsse auf das zu erwartende Tantie­
menaufkommen an Bezugsberechtigte vergeben, um das künstlerische Schaffen direkt oder 
indirekt zu fördern. 

Geschäftsbericht CI!> 
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Die Vorschusszahlungen haben sich wie folgt entwickelt: 

1998 1999 

Stand 1.1. 8J 3.229,80 641.640.89 
neue Vorschüsse 200.000.00 J20.000.00 
Rückzahlungen • 371.588,91 • 227.842.94 

Stand am 31.12. 641.640.89 533.797.95 

Der am 3 I. Dezember J 999 aushaftende Betrag stellt Vorschüsse an 14 Bezugsberechtigte dar. 

Die 'sonstigen Forderungen' setzen sich zusammen aus öS 80.000.00 gegenüber dem Label 
'charhizma', öS 50.000,00 gegenüber der Millenium Music Ges.m.b.H .. öS 149.636.00 gegen­
über Banken durch Zinsabgrenzung, sowie aus dem Verrechnungskonto mit der AUSTRO­
iVIECHANA. 

In den 'flüssigen iVlirteln' sind Wertpapiere in Höhe von ÖS 3.048 Mio. enthalten; es handelt 
sich dabei um festverzinsliche Bundesanleihen. Der Rest von öS 1.509 Mio stellt das Gutha­
ben auf den Bankkonten dar. Zum 31.12.1999 beträgt der gesamte Wert aller Aktiva SKE 
öS 5.563.056.66 Mio. 

33 

4.2.2. Erläuterung der Passiva 

Die Rückstellungen für alle zugesagten, mit 31.12.1999 aber noch nicht ausbezahlten Kultur­
förderungen betragen ÖS 2.419.52 J ,70. Davon entfallen öS 687.521,70 auf den Bereich der E­
Musik und öS J .732.000,- auf den Bereich der U-Musik. In all diesen Fällen sind Förderzusa­
gen bereits erfolgt. es ist aber noch ungewiss. ob die Bedingungen für die Auszahlung 
tatsächlich erfüllt werden. 

Die Position der 'diversen' Rückstellungen erklärt sich aus der neugebildeten Rückstellung zur 
Pirateriebekämpfung in Höhe von öS 90.000,00. Außerdem sind Rückstellungen für Gutach­
ten sowie die Vorsorge für Abfertigungen und Jubiläumsgelder der Mitarbeiter SKE enthalten. 

Die Position 'Sonstige Verbindlichkeiten' betrifft im Wesentlichen Zuschüsse und Förderungen 
aus 1999, die erst nach dem Bilanzstichtag ausbezahlt werden konnten. 

Das 'Widmungskapital gegenüber den Bezugsberechtigten' stellt mit öS 2.437.335.21 den zum 
Bilanzstichtag aus allen vorangegangenen Zeiträumen akkumulierten Rest dar. Diese Position 
hat sich im Geschäftsjahr 1999 wie folgt entwickelt: 

Stand am 1.1.1999 
Zuweisung 51 °/0 Leerkassettenvergütung .1998 
Einhebungskosten 

Zwischensumme Widmungskapital 

G) Geschäftsbericht 

2.367.892.28 
13.375.541.01 
- 936.287.87 

14.807.145,42 
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Verwendung der Mittel SKE 

a) Soziale Zuschüsse 

Zuschüsse zur Existenzsicherung an 1 Bezugsberechtigren (BB) 
Zuschüsse bei a.o. Belastung an 7 BB 
Zuschüsse zur Krankenversicherung an 11 BB 
Zuschüsse zur Pensionsversicherung an 12 BB 
Zuschüsse zur Sozialversicherung an 58 BB 
Altersversorgung an 102 Urheber 
Alterspension an 17 1'v1usikverleger 

b) Kulturelle Förderungen (bezahlt bzw. rückgestelltl 

Allgemeine Förderungen 
Förderungen von Projekten der Emsten Musik 
Förderungen von Projekten der Unterhaltungsmusik 

cl VerwaltungsaufwandSKE 

Personalkosten SKE 
Sitzungsgelder 
Verwaltungskosten AUSTRO-MECHANA 

Abschreibung 
Miete 
Energie- und Reinigungskosten 
Instandhaltung Büro . 
Wartung und Instandhaltung der pe 
Telefon 
Porto 
SKE Jahresbericht, Briefpapier, fachliteratur 
Büromaterial 
Geldverkehrsspesen 
Reisespesen der Ausschüsse 
Prüfungs- und Steuerberatungskosten 
Sonstige Unkosten und Spesen 

Zwisehensumme Verwendung der Mittel SKE 

Erträge 

Zinsen 1999 
sonstige Erträge 

Zwisehensumme Erträge 

24.000,00 
159.500.00 
48.468,80 

131.768,34 
993.951.45 

4.925.224,00 
1.043.779,60 

7.326.692. J 9 

300.953,12 
1.480.000,00 
2.220.000,00 

4.000.953,12 

1.017 :804,04 
137.100,00 
200.633,11 

68.441,04 
41.775,68 
18.475,83 

3.163,44 
8.133,68 

15.544,55 
13.319,00 
37.252,73 

7.022,50 
10.633,66 
7.775,00 . 

20.000,00 
4.291,65 

J.6Il.365,91 

12.939.011,22 

367.547,63 
201.653,38 

569.201,01 

Damit entwickelt sich das Widmungskapital im Jahr 1999 wie folgt: 

Widmungskapital zum 1.1.1999 (einseht. Zuweisung aus 1998) 
Mittelverwendung SKE 
Erträge 

Stand Widmungskapital am 31.12.1999 

Geschäftsbericht CD 

14.807.145,42 
- 12.939.011,22 
+ 569.201,01 

2.437.335,21 
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Die Position 'Einhebungskosten' stellt die Aufwendungen für die Einhebung der Leerkasset­
tenvergütung in einer pauschalierten Höhe von 7Ofo dar. 

Im Rahmen der Altersversorgung an Urheber entfielen öS 4.115.062,00 auf den Altersausgleich 
für 86 Urheber (1998: ÖS 4.229.135,00 für 80 Urheber). und öS 810.162.00 auf die Alters­
pension für 16 Urheber (1998: öS 1.097.039.00 für 17 Urheber). 

Die detaillierte Vergabe der Förderungen zu Kulturprojekten ist unter Kapitel 5 dieses Berichts 
dargestellt. 

Die als ·Ver.valtungsaufwand SKE' ausgewiesene Position stellt jene Kosten dar (Kosten zu­
rechnung in der AUSTRO-MECHANA, Aufwand des Vervvaltungsrats und der Ausschüsse. 
Kosten des Bürobetriebs SKE, Abschreibung der Geräte, usw.), die unmittelbar durch die Ver­
wendung des Widmungskapitals SKE entstanden sind. 

Die 'Zinsen 1999' stammen im Wesentlichen von den festverzinslichen Bundesanleihen. Die 
'sonstigen Ertrjge' stammen aus der Auflösung nicht vervvendeter Rücklagen für die Rechts­
und Steuerberatung von Urhebern und aus einer Rückzahlung der KESt für die Jahre 1989 bis 
1994 durch das Finanzamt. 

Die 'sonstigen Erträge' enthalten Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und von 
Rückstellungen. 

Zum Bilanzstichtag verbleibt somit ein Betrag von öS 2.437.335,21 als Saldo. Abzüglich der 
Vorschüsse an Bezugsberechtigte in Höhe von öS 533.797,95 und der Forderung an 'charhiz­
ma' und die Millenium Music Ges.m.b.H. in Höhe von öS 130.000,00 betragen mit 31. 12.1999 
die frei verfügbaren Mittel $KE ÖS 1.773.537,26. 

4.2.3. Gegenüberstellung von Budget und Ergebnis 1999 

Der Vorstand hat in. seinen Sitzungen vom 22. Jänner und 2. März 1999 das Budget für die 
SKE beschlossen. Im Bereich der sozialen Zuschüsse wurden die meisten Beträge entsprechend 
dem Bedarf konstant gehalten, im Bereich der Altersversorgung für Urheber und Verleger wur­
den die mo na tlichen Bezüge um 11,20f0 gegen·über 1998 reduziert. Damit waren die Kultur­
förderungen im Budget 1999 deutlicher, nämlich um 31 ,30/0 gegenüber 1998 zu reduzieren. 

Diese Reduktionen sind errechnet worden, nachdem der Vorstand das Verhältnis von .60:40 
nicht mehr (wie für die Jahre 1997 und 1998) in den Summen aller sozialen Zuschüsse und 
der Kulturförderungen, sondern ausnahmsweise nur zwischen den Alterszuschüssen und den 
Kulturförderungen fixiert hatte. Damit waren beide Jahressummen gegenüber 1998 ungleich­
mäßig zu reduzieren. Das Verhältnis aller sozialen Zuschüsse zu den Kulturförderungen betrug. 
1999 65:35 zugunsten der sozialen Zuschüsse. 

Die Auf teilung des Budgets für Kulturförderungen erfolgt in drei Bereiche: 'Allgemeine För­
derungen', 'Förderungen der Unterhaltungsmusik' und 'Förderungen der Ernsten Musik'. Nach 
Abzug des Ansatzes für 'Allgemeine Förderungen' wurde der Restbetrag wie in den Vorjahren 
mit 60% zugunsten der Unterhaltungsmusik und 400f0 zugunsten der Ernsten Musik aufge-
teilt. . 

Es ergeben sich daher insgesamt folgende Positionen, denen im Bereich der Sozialen Einrich­
tungen und der Verwaltungskosten jeweils das echte Jahresergebnis gegenübergestellt ist. Im 
Bereich der Kulturellen Einrichtungen sind die von den Ausschüssen im Kalenderjahr 1999 
bewilligten Förderungen angeführt, unabhängig davon, ob sie im selben Kalenderjahr auch 
ausgezahlt oder nur rückgestellt worden sind. 

Die tatsächliche Mittelverwendung ist mit öS 12.939.011,22 unter dem vom Vorstand 
beschlossenen Wert von öS 13.319.000,00 geblieben. 

CE) Geschäftsbericht 
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Soziale Einrichtungen 

Zuschüsse zur Existenzsicherung 
Zuschüsse bei a.o. Belastung 
Zuschüsse zur Krankenversicherung 
Zuschüsse zur Pensionsversicherung 
Zuschüsse zur Sozialversicherung 
Altersversorgung Urheber 
Alterspension Verleger 

Soziale Zuschüsse gesamt 

Kulturelle Einrichtungen 

Allgemeine Förderungen 

Förderungen von Projekten 
der Ernsten iVlusik 

Förderungen von Projekten 
der Unterhaltungsmusik 

Kulturjördenlllgell gesamt 

Verwaltungskosten SKE 

Personalaufwand SKE 
Sitzungsgelder 
Verwaltungskosten AUME 
Sonstige Kosten 

Venvaltullgskosren gesamt 

SKE gesamt 

Wien, am 2. Mai 2000 

Budget 1999 

24.000,00 
300.000.00 

70.000.00 
130.000.00 

1 .000.000.00 
4.990.000.00 
1.008.000,00 

7.522.000.00 

Budget 1999 

300.000.00 

1.480.000.00 

2.220.000.00 

4.000.000.00 

Budget 1999 

1.090.000,00 
182.000,00 
240.000,00 
285.000,00 

1.797.000,00 

13.319.000,00 

DER VORSTAND 

36 

Verwendung 1999 

24.000.00 
159.500.00 
48.468.80 

13 1.768.34 
993.951.45 

4.925.224.00 
1.043.779.60 

7.326.692./9 

Bewilligung 1999 

300.953.12 

1 .480;000.00 

2.220.000.00 

4:000.953,12 

Verwendung 1999 

1.017.804,04 
137.100,00 
200.633,11 
255.828,76 

I. 611.365,9/ 

12.939.011,22 

/7 
/ 

Yoe~ ~ .. .,-"J\ t~~"ci h 
. p;'/o,. Joh,"o JU;z:;::;. 0,uo;1"'" D;"" KAUFwt'N 

Prof. Robert OPRA TKO . 

~~-
Prof. Johann SALOMON 
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4.3. Bestätigungsvennerk 

BESTÄTIGUNGSVERMERK 

An die 
AUSTRO-MECHANA Gesellschaft zur 
Wahrnehmung mechanisch-musikalischer 
Urheberrechte Gesellschaft m.b.H. 

Baumannstraße 10 
1031 Wien 

Betreff: Bestätigungsvermerk für den Rechnungsabschluss SKE zum 

31. Dezember 1999 

Sehr geehrte Herren ! 

In der 54. ordentlichen Generalversammlung vom 3. Juni 1998 der AUSTRO-MECHANA 
wurden wir mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 1999 beauftragt. 
Im Rahmen dieses Auftrages haben wir den aus diesem Jahresabschluss abgeleiteten 
Rechnungsabschluss betreffend die sozialen und kulturellen Einrichtungen (SKE) der 
AUSTRO-MECHANA sowie den darüber von der Geschäftsführung der AUSTRO­
MECHANA erstellten Bericht einer Prüfung dahingehend unterzogen, ob der 
Rechnungsabschluss SKE ordnungsgemäß aus den Büchern der. Gesellschaft abgelei­
tete ist und die in dem Bericht gemachten Angaben nachgewiesen sind. Als Ergebnis 
unserer Prüfung erteilen wir für diesen Rechnungsabschluss SKE zum 31. Dezember 
1999 folgenden Bestätigungsvermerk: 

.. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung aufgrund der Bücher und 
Schriften der AUSTRO-MECHANA Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch­
musikalischer Urheberrechte Gesellschaft m.b.H. sowie der von der Geschäftsfüh­
rung erteilten Aufklärungen und Nachweise bestätigen wir, dass der 
Rechnungsabschluss SKE zum 31. Dezember 1999 ordnungsgemäß aus den 
Büchern der AUSTRO-MECHANA abgeleitet und die Richtigkeit der in dem 
nachstehenden Bericht der Geschäftsführung der AUSTRO-MECHANAüber die 
sozialen und kulturellen Einrichtungen gemachten Angaben nachgewiesen wurde." 

Wien, am 2. Mai 2000 

Österreich ische Wirtschaftsberatung GmbH 
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs­

gesellschaft 

(Dr. 
Wirts 

St 

e Geschäftsbericht 
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5. Übersicht der 1999 
bewilligten Förderungen zu Kulturprojekten 

5.1. 1999 bewilligte Allgemeine Förderungen öS 300.953,12 

EMO - Tagungen des EuropeanMusic Office öS 73.215.67 
GESAC, Beitrag 1999 . öS 123.628,45 
Institut für Urheber- und Medienrecht. Förderbeitrag 1999 öS 10.000.00 
Österr. Musikzeitschrift. Abo 1999 öS 509,00 
Verlag Medien Et Recht. Abonnement 1999 öS 3:600,00 
Pirateriebekämpfung öS 90.000,00 

5.2. 1999 bewi11igteProjektförderungen der Ernsten Musik 

5.2.1. Ernste Musik - Tonträgerf"örderungen öS 280~000,00 

Alea-Ensemble, CO 'Sounds of Wood' öS 10.000,00 
Oiermaier Joseph, CD 'Einf. in Techniken der Klaviermusik / 20.Jh: öS 10.000,00 
Freitag Erik, CD öS 15.000,00 
Gal Bemhard, CD 'be/stimmung new york' öS 10.000,00 
Hemdler Christoph, CD 'Streichquartette 1997-1998' / Ensem_ble Eis öS 15.000,00 
Karlbauer Klaus. CD 'forgetme@not' öS 20.000,00 
Klangnetze, CD öS 20.000,00 
Lang Klaus, CD 'Die Überwinterung der Mollusken' öS 15.000,00 
Liberda Bruno, CD 'Kopf-Hörer' öS 30.000;00 
Liebhart Wolfgang, CD 'lichtZeit' öS 15.000,00 
Musikfabrik Niederösterreich, Musik aktuell - CD Club öS 15.000,00 
Namtchylak Sainkho, CD 'break through' öS 15.000,00 
Novotny Josef, CD 'Eclipse' öS 10.000,00 
Pemes Thomas, CD 'Perikato:Blackbox' öS 20.000,00 
Pitches Crew, CD 'Volt!' öS 10.000,00 
Projekt Uraufführungen, CD 'Neue Klassik' öS 10.000,00 
Stangl Burkhard, CD 'Der Venusmond' öS 20.000,00 
Tanz"Hotel, CD 'Cut*A*Way' öS 10.000,00 
Wiener Concert Verein, CD Rainer Bischof öS 10.000,00 

5.2.2. Ernste Musik - Aufftihrungsförderungen ÖS 696.300,00 

ARGE Komponistenforum MittersiIl, Forum 'ein klang 1999' öS 25.000,00 
Art Camera - Wien, Konzerte 99 öS 15.000,00 
Auinger Sam, 'Motet R' öS 20.000,00 
Bludenzer Tage zeitgemäßer Musik öS 20;000,00 
Cargnelli / Szelly, Klangschaukel im Rahmen 'among others 3' öS 20.000,00 
Ensemble 20 .. Jahrhundert, Konzerte 99 öS 30.000,00 
Ensemble Kontrapunkte, Werkstattkonzerte öS 20.000,00 
Ensemble Wien er Collage, 'Da Capo AI Capone' öS 25.000,00 
Essl Karlheinz, 'fLOW' Konzerte 99 öS 20.000,00 
lnt. Gesellschaft für Neue Musik (lGNM1, Konzerte 99 öS 90.000,00 
Jazzatelier Ulrichsberg, Konzerte 99 öS 20.000,00 
Klangforum Wien, Konzerte 99 öS 100.000,00 
Klangspuren, Konzerte 99 öS 40.000,00 
Klement Katharina, 'fahrspuren' öS 15.000,00 
Kulturvereinigung im Schottenstift, Konzerte 99 öS 10.000,00 
Kulturzentrum bei den Minoriten, Konzerte 99 öS 25.000,00 
Music on line, Konzerte 99 öS . 40.000,00 
Musikforum Viktring, Konzerte 99 öS 20.000,00 
Österr. Ensemble für Neue Musik (ÖENM), Konzerte 99 öS 20.000!00 
Open Music, Konzerte 99 öS 20.000,00 
Österr. Kammersymphoniker, Konzerte 99 öS 20.000,00 
Polycollege Stöbergasse, Konzerte öS 6.300,00 
Porgy Et Bess, Konzerte 99 öS 30.000,00 
Szene Instrumental, Konzerte 99 öS 20.000,00 
Verein: Neue Musik, Konzerte 99 öS 15.000,00 
Vizelyi Rita, Hör-Spiele 'Garden' öS 10.000,00 

CD Förderungen 
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5.2.3. Ernste Musik - Förderung von Organisationen öS 125.000,00 

Music Informations Center Austria (MICA). Jahressubvention 99 öS 75.000.00 
IVlusiker-Komponisten-AutorenGilde (iVIKAG). Jahressubvention 99 öS 30.000.00 
Österr. Komponistenbund (ÖKS). Jahressubvention 99 öS 20.000,00 

5.2.4. Ernste Musik - Fort-{AusbildungsfOrderung ÖS 85.000,00 

Asian Culture Link. Konzerte öS 20.000.00 
KJien Volkm3r. Studium City University London I GB öS 30.000,00 
Kulturkreis Deutschlandsberg. 
'Zeitgenössische Komponisten schreiben für die IVlusikschuJe' öS 15.000.00 
Toro-Perez German. IRCAM 1999 öS 20.000.00 

5.2.5. Ernste Musik - Druckkostenzuschüsse ÖS 63.700,00 

Institut für iVlusikwissenschaft, Lexikon öS 10.000.00 
Nemeth Tibor. 'Apobtastasis' ÖS 20.000.00. 
Sanchez-Chiong Jorge. 'Veneo 3' ÖS 15.000,00 
Stankovski Alexander. 'Dickicht ! Lichtung' öS 15.000,00 
Sulzberger Hermann. Kompositionen 1999 öS 3.700.00 

5.2.6. Ernste Musik - Förderung von Kompositionsaufträgen " ÖS 30.000,00 

Diendorfer Christian, 'Double' für großes Orchester öS 10.000.00 
Landpartie / Styriarte, UA 'Silbersandmusik' von W. IVlitterer öS 20.000,00 

5.2.7. Ernste Musik - Publicity 1999 ÖS 200.000,00 

Androsch Peter öS 100.000,00 
Lang Bemhard öS 100.000,00 

Summe ERNSTE MUS1K ÖS 1.480.000,00 

Förderunllen . Gi) 
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5.3. 1999 bewilligte Projektfdrderungen der Unterhaltungsmusik 

5.3.1. Unterhaltungsmusik - Tonträgerförderungen öS 842.000,00 

Bass Doublings. CO 'Essence 0 F Sweetness' öS 15.000.00 
Bloody Guys. CD 'Sunshine' öS 10.000.00 
Bottervogel.CO 'möglich' öS JO.OOO.OO 
Dickbauer Klaus. CD 'Nature Way' öS 20.000.00 
Engelmayr Man Fred. CD 'e wie eisberg' öS 10.000.00 
Fetish 69. CD 'Geek' öS JO.OOO.OO 
Fleischmann Bernhard. CD 'Pop-Loops For BreZlkFast' öS 20.000.00 
Framework. CD 'Scan' öS JO,OOO.OO 
Gaggl Ali. CD 'vocalize' öS JO,OOO.OO 
di Liberto Gesing Quartett. CD 'First Book 0 f Sanges' öS 15.000.00 
Grant, LP 'Gr;Jnt" öS 15.000.00 
Heavenly Cre;Jtures. CD 'Lean over me' öS 20,000.00 
Heckel SteFan. CD 'Horch' öS JO.OOO.OO 
Heinrich von Kalnein. CD 'indian air" / Free Winds öS 20.000.00 
K;JmikZltze Musikverlag. CD 'Up' von Walisch/Casenave öS 10.000,00 
Kolber Martin. CD 'Jazzbitch' öS 15.000.00 
Kollegium Kalksburg. CD 'Oid Ct Blad' ÖS 20,000.00 
Kulturinitiative Kürbis Wies. CD 'From home' von Ultrasco[:ie ÖS 10.000.00 
Löschel Hannes. CD 'Kon Ferenz der Armseeligkeit' öS 10.000,00 
Mercalli Sieberg, CD öS 30.000,00 
Mühlbacher Christian, CD '5.4' öS 25.000,00 
Musik Kultur St. Johann, CD 'Idyllic Noise' von Max Nagl öS 10,000,00 
Nanola, CD öS 20.000,00 
Neugebauer Helmut. 'CD :Picturetrax' öS 30.000,00 
Newland Rens. CD 'Visionary Visiter' öS 10.000.00 
Night on Earth, CD 'Night on earth' ÖS 15.000,00 
Pitches Crew. CD 'Volt!' öS 10,000.00 
Puntigam Werner. CD 'Blow Ct Order' ÖS 30.000,00 
Puschnig WolFgang, CD 'Aspects' öS 20.000,00 
SalFellner Christian; CD 'Quasar" öS 25.000.00 
Schlund. CD '3 Head Sex Machine' ÖS 30.000.00 
Smart Metal Hornets, CD '2nd Blowjob' öS 30.000,00 
St. Marx. CD 'schwerpunkt' ÖS 20.000,00 
Stieger Renee, CD 'SiRenee' öS 7.000,00 
store / Sterz Markus (deGoederenl, CD 'From disc till dawn' öS 20.000,00 
Tabloid. CD öS 10:000,00 
Tangoboys, CO'wah wah modern' öS 20.000.00 
Tanz*Hotel, CD 'Cut*NWay" öS 5.000,00 
Third Movement. CD 'right now' öS 40.000.00 
Trio Bekic / Weber / Hermann, CD' 'Mnemosonik' öS 20,000.00 
Wegscheider Christian. CD öS 20.000.00 
Werk, CD '13 statements concerning werk' öS 20,000.00 
Wibsch'ma,CD 'that's her shoes' öS 15.000.00 

~ Förderungen 

III-62 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)42 von 122

www.parlament.gv.at



41'" 

5.3.2. Unterhaltungsmusik - Aufführungsförderungen ÖS 475.000,00 

Oavis live Musik Club. Konzerte 99 öS 30.000.00 . 
Jazzgalerie Nickelsdorf. Konzerte 99 öS 80.000.00 
Juvavum Brass. Konzerte 99 öS 20.000,00 
Kunst.Halle.Krems. Konzerte 99 öS 40.000.00 
Limmitationes. Konzerte 99 ÖS 30.000.00 
l'vl.USE. 'Oie drehbare l'vlusikousstellung' öS 20.000.00 
Museumsverein Fürsten feld. Konzerte 99 öS 20.000.00 
Musik Kultur Sr. Johann. Konzerte 99 öS 40.000.00 
Panorama. Verein für Musik und Kunst. Musikfestival 'Zeitstände' öS 40.000.00 
Verein Städtetheater Bad Radkersburg, Grenze im Fluß öS 15.000,00 
Voice Mania. A cappella-Festival 99 öS 30.000,00 
Vorstadt Kultur. Gitarren-Festival 99 öS 20.000,00 
Wandaller l'vlichael, 'Jazz over Villach 99' öS 30.000,00 
Zentrum zeitgenössischer l'vlusik. Int. Jazzfestival SLlLllfelden öS 60.000.00 

5.3.3. Unterhaltungsmusik - Förderung von Organisationen öS 205.000,00 

Die Brücke. Jahressubvention 99 öS 30.000,00 
l'vlusiclnformations Center AustriLl (l'vllCA). Jahressubventioll 99 öS 50.000,00 
l'vlusiker-Komponisten-AutorenGilde (l'VlKAG). Jahressubvention 99 öS 25.000,00 

Verband freier Radios Österreichs, Jahressubvention 99 öS 50.000,00 

Wiener Volksliedwerk, Jahressubvention 99 öS 50.000,00 

5.3.4. Unterhaltungsmusik - Fort-/ Ausbildungsförderungen öS 290.000,00 

Bachner Robert. Studium New School of Social Research NY./ USA öS 40.000,00 

Duchateau Philippine, Studium Berkiee College in Bosto'n I USA öS 30.000,00 
Jazz Big Band Graz. Kompositionsaufträge öS 40.000,00 

Klangnetze. Workshops öS 40.000,00 

Koch Richard. Studium Jazztrompetein Stuttgart I 0 öS 30.000,00 

Koller Martin, Hans Koller Preis 99 öS 50.000,00 

Kulturgelände Non~'ltal. Jazzseminar Salzburg öS 20.000,00 

Rizitschka Michael, Studium Berklee College in Boston I USA öS 40.000,00 

5.3.5. Unterhaltungsmusik - Sonstige öS 408.000,00 

Shy, Video 'ein schicksal ... ist uns einfach nicht mehr genug' öS 20.000,00 

Großprojekt 2000 öS 388.0QO,00 

Summe UNTERHALTUNGSMUSIK öS 2.220.000,00 

Förderungen EID 
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5.4. Zusammenfassung der 1999 bewilligten Förderungen zu Kulturprojekten 

(Werte 1998 in Klammern) 
(ÖS 1998) ÖS 1999 

Allgemeine Förderungen (395.922.66) 300.953.12 

Förderungen von Projekten 
der Ernsten \Iusik (2.213.828.00) 1.480.000,00 

Förderungcn von Projekten 
der Unterhaltungsmusik (3.249.000.00) 2.220.000,00 

(5.808.750,66) 4.000.953,12 

(D Förderungen 
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SKE - BERICHT 1999 
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SKE-Bericht 1999 - 2 - li-t-erVlr
h mec ana 

I I. AUSMASS DES AUFKOMMENS 

Die Verpflichtung der Venvertungsgesellschaften, sozialen und kulturellen Zwecken dienende 
Einrichtungen zu schaffen,. und diesen den überwiegenden Teil der Gesamteinnahmen aus der Leer­
kassettenvergütung zuzuführen, ergibt sich aus Art II Abs 6 UrhGNov 1980. 

Die an der Leerkassettenvergütung beteiligten Verwertungsgesellschaften haben im Geschäftsjahr 
1998 eine Aufteilung vereinbart, die seit dem 1.1.1998 gilt. Die Anteile der LITERAR-MECHANA 
betragen hiebei 7% im Bereich Audio und 12,9% im Bereich Video. Die Aufteihmg in den neuen 
Sparten "CDR" und "Digital Audio" ist derzeit Gegenstand von Verhandlungen. 

Die LITERAR-MECHANA und alle anderen Verwertungsgesellschaften, denen die Genehmigung 
zur Geltendmachung von Leerkassettenvergütungsansprüchen erteilt wurde, haben die Austro­
Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte GmbH damit 
betraut, die Anspruche gesammelt wahrzunehmen. 

Laut Abrechnung der Austro-Mechana betrugen die auf die LITERAR-MECHANA entfallenden 
Bruttoanteile im Jahr 1999S 10,728.019,99. Sie lagen damit um 2,0% unter den Erträgen des Vor­
jahres. Davon entfallen 51 % auf sozialen und kulturellen Zwecken dienende Einrichtungen (SKE). 

Gemäß einem Beschluß des Aufsichtsrates vom 20.3.1997 werden ferner 10% der Erträge aus der 
Reprographievergütung den SKE zugeführt. Laut Gewinn- und Verlustrechnung 1999 betrugen die 
Gesamterträge aus der Reprographievergütung (LITERAR-MECHANA, VBK und Musikedition) 
S 56,708.558,83. Auf die LITERAR-MECHANA entfallen Erträge von S 49,091.372,83 (+4,8% 
im Vergleich zum Vorjahr). 

Die Verwaltungskosten einschließlich der Inkassospesen werden pauschaliert mit 7,5 % gerechnet. 

Bruttoerträge LV 1999 
davon 51 % SKE brutto 
Bruttoerträge Repro 1999 
davon 10 % SKE brutto 

- 7,5 % Verwaltung 

SKE netto 

S 

10,728.019,99 

49,091.372,83 

S 

5,471.290,19 

4,909.137,28 

10,380.427,47 
778.532,06 

9,601.895,41 

Die Zuführung des Betrages von S 9,601.895,41 zu den SKE erfolgte zum 31.12.1999. 

Über die Vergabe der Mittel entscheidet grundsätzlich der Aufsichtsrat. Er hat sich in allen sechs 
Sitzungen des Jahres 1999 eingehend mit SKE-Anträgen befaßt und bei der Vergabe der Werk­
zuschüsse aus dem lubiläumsfonds, der Dramatiker- und Drehbuchstipendien Vorschläge 
unabhängiger Beiräte eingeholt. In dringenden Fällen entscheidet der Geschäftsführer im Rahmen 
der vom Aufsichtsrat beschlossenen Richtlinien. 
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SKE-Bericht 1999 - 3 -

I H. VERWENDUNG DES AUFKOMMENS 

1. Werkzuschüsse aus dem Jubiläumsfonds 

2. Dramatiker- und Drehbuchstipendien 

3. Zuschüsse an Autoren 

a) einmalige Unterstützungen 

b) Krankenvers., Arztkosten 

c) Rechts- und Steuerberatung 

d) Lebensversicherungen 

4. Wohnungen 

a) Wien-Hietzing 

Einrichtung 

Betriebskosten 

b) Altaussee 

Einrichtung 

Betriebskosten 

c) Wien-Margareten 

Instandhaltung 

Erträge aus Vermietung 

d) Venedig 

Einrichtung 

Betriebskosten 

S 

1.349.177,02 

231.348,50 

242.548,39 

1.947.739,50 

3.770.813,41 

18.214,70 

101.130,01 

119.344,71 

1.398,00 

83.002,03 

84.400,03 

41.214,70 

61.548,00 

20.333,30 

453.653,60 

87.041,96 

S 

J 19.344,71 

84.400,03 

20.333,30 

540.695,56 540.695,56 -------
724.107,00 

5. Dr. Erich Bielka-Stiftung (Grundlsee) 

6. Wissenschaftliche Untersuchungen 

7. Verlagsförderung und Lektorat 

8. Beiträge an nat. undjnt. Interessenvertretungen 

9. Förderung von Veranstaltungen, Projekten und Verbänden 

10. Förderung urheberrechtlicher Fachliteratur 

Leistungen im Jahr 1999 

45 

li-ter~r 
mechana 

s 

1.890.000,00 

750.000,00 

3.770.813;41 

724.107,00 

1.239.343,42 

297.754,33 

557.589,71 

1.086.161,12 

51.353,67 

10.367.122,66 
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SKE-Bericht 1999 - 4- [~-terße~ ha n a 

Die in den Büchern der LITERAR-MECHANA enthaltenen Verbindlichkeiten aus der Widmung 
für SKE stellen sich wie folgt dar: 

Stand am 1.1.1999 

Leistungen 1999 

Abschreibung 

Zuführung zum 31.12.1999 

Stand am 31.12.1999 

+ 

+ 

S 

13.648.450,39 

.10.367.122,66 

16.499,19 

9.601.895,41 

12.866.723,95 

Im Anlagevermögen der LITERAR-MECHANA entfallen auf SKE die Anteile an den bebauten 
Grundstücken in Wien-Hietzing (Wartmanngasse 14), in Altaussee (Fischerndorf 56), in Wien­
Margareten (Zentagasse 16) und in Venedig (S. Polo 9891 die vier Eigentumswohnungen und deren 
Einrichtung. Sie sind in der Bilanz zum 31. Dezember 1999 mit einem Buchwert von S 970.945,81 
enthalten. 

Die verfügbaren Mittel ergeben sich wie folgt: 

Verbindlichkeiten + 
davon gebunden im Anlagevermögen 

Stand am 31.12.1999 

Prof. Mag. F anz-Leo POpp 
Geschäftsführer 

S 

12.866.723,95 

970.945,81 

11.895.778,14 
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SKE-Bericht 1999 - 5 - [i-t-er~rh 
mec ana 

I ANHANG ZUM SKE - BERICHT 1999 

Entwicklung in den .letzten zehn Jahren 

SKE 1989 -1999 in Mio S 

Erläuterungen zu H. (Verwendung des Aufkommens) 

zu 1. lubiläumsfonds 1998/99 

Thomas Glavinic, Sabine Gruber, Wolfgang Hermann, Paulus Hochgatterer, Elfriede 
Kern, Ludwig Laher, Ulrike Längle, Walter Pilar, Wolfgang PollanZ", Elisabeth 
Reichart, Katharina Riese, Helmut Schranz, Dieter Sperl und Joseph Zoderer (14) 

lubiläumsfonds 1999/2000 

losef Stephan Eibel, Claudia Erdheim, Leopold Federmair, ludithFischer, Hermann 
Gail, Bodo Hell, Rudi Palla, MagdaIena Sadlon, Vladimir Vertlib und O.P. Zier (10) 

zu 2. Dramatikerstipendien 1998/99 

Georg Timber Trattnig, Robert Wolf und Alois Hotschnig (3) 

Dramatikerstipendien 1999/2000 

Elisabeth Wäger-Häusle, Klaus Händl und losefRieser (3) 
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SKE-Bericht 1999 - 6- [i-t-ertret han a 

zu 3. a) 

b) 

c) 

d) 

Drehbuchstipendium 1999/2000 

Martin Leidenfrost (1) 

Zuschüsse an Essam Abou-Seif, Susanne Ayoub, Bettiria Balaka, Johann Barth, Peter 
Berecz, Gerald Bisinger, Marielies Blaskovich, Peter F. Deutsch, Dejan Dukowski, 
Helmut Eisendie, Ekue Folivi, Bernhard Frankfurter, Susanne Freund, Thomas 
Glavinic, Milorad Grujpi, Egyd Gstättner, Franz Innerhofer, Vintila Ivanceanu, 
Zivorad Jezavski, Konstantin Kaiser, Heinz Köber, Ernst Kostal, Hubert Fabian 
Kulterer, ClemnsLindner, Florian Lipusch, Dorothea Macheiner, Florica Madritsch, 
Manfred Maurer, Conny Hannes Meyer, Peter Millard, Beate Pilz, Egon Prant!, 
Wilhelm Pribil, Gertrude Rakovsky, Gordana Rothstein, Olga Sanchez-Guevara, 
Günther Schatzdorfer, Brigitte Schwaiger,)osef Schweikhardt, Anna Sebestyen, 
Helmut Seethaler, Wolfgang Siegmund, Karin Spielhofer, MaIjana Stancic, Anna 
Stern, Armin Stidl, Christa Szentgyörgy-Zettel, Ilse Tielsch, Bosko Tomasevic, Hans 
Trummer, Elisabeth Wäger-Häusle, Richard Weihs, Robert Weninger, Alexander 
Widner, Gernot Wolfgruber, DraganVelikic, Seraffetin Yildiz (57) 

ZuschüsseanPeter Berecz, Lukas Cejpek, Heidi Dumreicher, Emi Friedmann, Jose 
Ariibal Gonzales, Karin Haag, Graziella Hlawaty, Danuta Kostewitz, Rudi Palla, 
Florian Pauer, Elisabeth Reichart, Gordana Rothstein, Olga Sanchez-Guevara, Hilde 
Schmölzer, Brigitte Schwaiger, Wolfgang Teuschl, Renato Vecellio, (17) 

Zuschüsse an Irmgard Broz-Rieder, Hans Haider, Susanne Hasenöhrl, Wolf gang 
Hingst, Vintilalvanceanu, Fritz Lehner, Ferry Radax, Josef Schweikhardt, Günther 
Seidl, Liesl Wedenig (10) 

Lebensversicherungsprämien für Rosa Artmann, Ruth Aspöck, Wolfgang Boesch, 
UweBolius, Gerwalt Brandl, Franz Buchrieser, Manfred Chobot, Elfriede Czurda, 
Leo Detela, Heidi Dumreicher, Helmut Eisendie, Gustav Ernst, Lilian Faschinger, 
Barbara Frischmuth, Götz Fritsch, Hermann Gail, Hans Gigacher, Anselm Glück, 
Marianne Gruber, Reinhard P. Gruber, Hans Haid; Christine Haidegger, Elfriede 
Hammerl,WolfHarranth, Ingram Hartinger, Bodo Hell, Peter Henisch, Wemer 
Herbst, Helmut Hladej, Elfriede Hüngsberg-Jelinek, Bernhard Hüttenegger, Franz 
Innerhofer, Vintila Ivanceanu, Gerhard Jaschke, Nils Jensen, Konstantin Kaiser, 
WalterKappacher, Michael Köhlmeier, Monika Köhlmeier-Helfer, Gerh<ird Kofler, 
Werner Kofler, FranzKrahberger, Hubert Fabian Kulterer, Fritz Lehner, Dorothea 
Löcker, Dorothea Macheiner, Lene Mayer-Skumanz, Waltraud Anna Mitgutsch, 
Felix Mitterer, Kurt Hugo Neumann, Helmuth A. Niederle, Thomas Northoff, Ernst 
Nowak, Peter Orthofer, Monika Pelz, Helmut Peschina, Wilhelm Pevny, Heic:ie Pils, 
Ladislav Povazay, Ingrid Puganigg, Katharina Riese, Peter Rosei, Gerhard Roth, 
Franz Rottensteiner, Stefanie Schaffer, Michael Scharang, Robert Schindel, Alfred 
Paul Schmidt, Hilde Schmölzer, Julian Schutting, Brigitte Schwaiger, Christine 
Schwarz, Günter Stingl, Evelyn Storck-Grill, Marlene Streeruwitz, Kundeyt Surdum, 
Jutta Treiber,Peter Turrini, Liesl Ujvary, Heinz R. Unger, Christian Wallner, Renate 
Welsh, Karl Leorihard Wiesinger, Peter Paul Wiplinger, Gernot Wolfgruber, Werner 
Wüthrich, Susanne Zanke,Roswitha Zauner, Helmut Zenker (89) 

III-62 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)50 von 122

www.parlament.gv.at



49 
SKE-Bericht 1999 - 7 - li-tervrr

h 

zu 4. 

zu 5. 

zu 7. 

zu 8. 

zu 9. 

zu 10. 

mec ana 

Die Wohnungen in Wien-Hietzing, Altaussee und Venedig stehen vorrangig haupt­
und freiberuflichen Schriftstellern für Arbeits:.. bzw. Erholungsaufenthalte zur 
Verfügung. Die Wohnung inWien-Margareten ist an eine Schriftstellerin vermietet. 

Renovierung und Einrichtung des Hauses in Grundlsee (Rest) und Betriebskosten. 
Die beiden Appartements stehen Schriftstellern für Arbeits- bzw. Erholungs­
aufenthalte zur Verfügung. 

Zuschüsse an die Verlage Dekom (Nishnij Nowgorod),Otto Müller, Passagen, 
Sessler, Edition Uhudia, Österreich-Bibliothek der Universität St. Petersburg, Österr. 
Gesellschaft für Literatur und den Österr. Schriftstellerverband. 

CAE, CISAC, IFRRO, IVU, FEE, Österr. Vereinigung fiir gewerblichen Rechts­
schutz und Urheberrecht. 

Videowerkstatt, Tage der österr. Literatur in Nishnij Nowgorod, Oberösterreichische 
Kulturvennerke, Kunsthaus Miliz, Zsolnay Verlag, European Council of Artists, 
Theater in der Josefstadt, Welttag des Buches, Gesetzentwurf zur Buchpreisbindung, 
Österr. PEN-Club, Phönix Theater (Linz), Sources-Workshop, Hören ist Sehen, The 
Writer's Joumey (Drehbuchforum). 

UFIT A, Copyright, ZUM, GRUR, GRUR Int.; Verlag Manz, Medien und Recht, 
Österr. Blätter für gew. Rechtsschutz und Urheberrecht, Nomos Verlag, Quellen des 
Urheberrechts, Kommentar zum deutschen Urheberrecht, Der Veranstalter. 
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Staatlich genehmigte literarische Verwertungsgesellschaft (LVG.) reg. Gen. m. b. H. 

Bundeskanzleramt - Kunstsektion 
Schottengasse 1 
1010 Wien 

Betrifft: SKE-Bericht 1999 

Linke Wienzeile 18 

A-1060Wien 

Telefon 1 ... 431 111 587 21 61 

Fax 1 ... 43) (1) 587 21 61-9 

e-mail: office@literar.at 

Wien, 17_ Juli 2000 

Der Vorstand der LVG hat in seiher 172_ Sitzung am 3_ Februar 2000 beschlossen, sozialen und 
kulturellen Zwecken dienende Einrichtungen (SKE) zu bilden, die als eigener Rechnungskreis 
geführt werden_ Zunächst wurden aus den Erträgen aus der Bibliothekstantieme der Jahre 1994 bis 
1999 S 9,643_506,61 (zum 31. Dezember 1999) den SKE zugeführt_ In weiterer Folge sollen jeweils 
40% der Erträge aus der Bibliothekstantieme zum Jahresende in die SKE fließen_ Über die 
Verwendung der Mittel wird eine aus vier Vorstandsmitgliedern (zwei Autoren, zwei Verleger) und 
dem Geschäftsführer bestehende Kommission entscheiden_ 

. . . 

Da die Widmung der Mittel für SKE im Rechnungswesen erst zum 31_ Dezember 1999 erfolgt ist, 
kann über die Verwendung noch kein Bericht gegeben werden_ 

ppa.~Mag. Fr 
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LSG, Schreyvogelgasse 2/5, A·1010 Wien 

BUNDESKANZLERAMT 
Sektion für Kunstangelegenheiten 

Schottengasse 1 
1010 Wien 

GZ 11.000/32-11/1/00 

51 

Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten Ges.m.b.H. 

Schreyvogelgasse 2/5 
A-l 01 0 Wien 

T: +43 (1) 535 6035 
F: +43 (1) .53551 91 

E: ifpi@ifpi.at 

Wien, 2000-06-19 
M/St'k-brrvlKVBericht99lsg 

Unter Bezugnahme a4f die· Entschließung des Nationalrates vom 2.7.1986, betreffend 
die Durchführung der UrhGNov 1980 i.d.F. der UrhGNov 1986, übergeben wir 
nachfolgend den detaillierten Bericht der LSG Wahrnehmung von 
Leistungsschutzrechten Ges.m.b.H. über die Bildung und Verwendung des SKE-Fonds im 
Geschäftsjahr 1999: 

I. Gesetzliche Grundlagen 

Mit der UrhGNov 1980 wurde ein VergütUngsanspruch betreffend unbespieltes Ton- und 
Bildtonträgermaterial zugunsten der Urheber und Leistungsschutzberechtigten in 
Österreich eingeführt. 

Regelungen für die Verteilung der Einnahmen aus der Leercassettenvergütung durch die 
österreichischen Verwertungsgesellschaften wurden durch Art.1I Abs.6 UrhGNov 1980 
i.d.F UrhGNov 1986 statuiert. 

11. Betriebsgenehmigung 

Mit Bescheid des BMUK (Jetzt: BKA Sektion für Kunstangelegenheitenl vom 29.6.1994, 
32.629/5-IVI1/94, i.d.F. des Bescheides vom 12.12.1996, GZ 11.122/15-111/1/96 
wurde der LSG - Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten Ges.m.b.H. die nach dem 
österreichischen Verwertungsgesellschaftengesetz erforderliche Betriebsgenehmigung im 
gegebenen Zusammenhang erteilt. 

Die Einnahmen der LSG aus der Leercassettenvergütung werden, ebenso wie sämtliche 
anderen Einnahmen der LSG, im Verhältnis 50:50 zwischen der LSG­
Produzentenverrechnung und der LSG-Interpretenverrechnung aufgeteilt. Sowohl die 

FN 126118v, HG Wien, DVR Nr. 0108 804 
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Bildung der SKE-Fonds, als auch die Verwendung der Fondsmittel erfolgt getrennt und 
eigenständig auf Produzenten- und Interpretenseite. Daraus resultiert auch die 
unterschiedliche Dotierung des SKE-Fonds der LSG-Interpreten (51 %) und der LSG­
Produzenten (75 %). 

111. Richtlinien 

Zur Umsetzung der Regelungen in Art.l! Abs.6 der UrhGNov 1980 i.d.F. der UrhGNov 
1986 hat die LSG Richtlinien erlassen, die als Beilage ./1 (Allgemeine Richtlinien der 
LSG-lnterpretenverrechnung/ÖSTIG), Beilage ./2 (Altersausgleich-Allgemeine Richtlinien 
der LSG-lnterpretenverrechnung/ÖSTIG) und Beilage ./3 (Richtlinien für die Förderung 
österreichischer Audioproduktionen und österreichischer Musikvideos aus dem SKE­
Fonds der LSG-Produzentenverrechnung) angeschlossen sind. 

IV. Einnahmen aus der Leercassettenvergütung 1999 
Verwendung dieser Einnahmen für soziale und kulturelle Zwecke 

Beilage ./4 schlüsselt in Pkt. 1 die Einnahmen der LSG aus der Leercassettenvergütung 
im Geschäftsjahr 1999 unter Berücksichtigung der gebildeten Rückstellungen zum 
1.1.1999 bzw. zum 31.12.1999 detailliert auf. 

Die Verwendung dieser Einnahmen für soziale und kulturelle Zwecke im Geschäftsjahr 
1999 sind in Pkt. 2 der Beilage./4 getrennt nach einzelnen Kategorien von Zuwendungen 
unter Angabe der Empfänger ausgewiesen. 

Für allfällige ergänzende Informationen und Auskünfte stehen wir jederzeit gerne zur 
Verfügung und verbleiben 

mit freundlichen Grüßen 

LSG- WAHRNEHMUNG VON LEISTUNGS­

~ZL,ECHTEN GES.M.B.H .. 

f~Y7· . ,------
Dr.F. Medwenitsch . 

I 
Beilagen./1 bis ./4 

2 
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ULS r UlHlICHISCHE INTERPRE fENGES[LLSCHI'd I OlS IIC 

REGULATIV FÜR SKE-FONDS 

Vergabe von ftnanziellen Unterstützungen und Subventionen aus den zweckgebundenen 
Mitteln für kulturelle und soziale Leistungen. 

In Anwendung des Art 11. Abs. 6. Urhg·Nov. 1980 (LeerkassettenabgabeNervlclfalt l 

gung zum eigenen Gebrauch) werden 51 % der anteiligen OESTIG/LSG·Elnnahmen tur 
soziale und kulturelle LeIstungen verwendet. 

AntragsteIlung: 

Mitglieder der OESTIG haben die Möglichkeit. sch~iftliche Anträge an das Präsidium der 
OESTIG zU stellen. die. wenn sie dem Regulativ entsprechen. der Generalversammlung 
bzw. dem Vorstand zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Die beiden vorerwähnten 
Gremien können, unter Berücksichtigung des Bedarfs und nach Maßgabe der vorhande· 
nen Mittel, unpräjudtzielle Beschlüsse fassen. 

Bet positIver Erledigung wird dem/der Antragsteller/in auferlegt. über den tatsächlIchen 
Verwendungszweck Rechnung zu legen. . . 

Regulativ: 

N achwuchsf orderu ng 
Ankauf von MusIkinstrumenten und Lehrbedarf über Ansuchen von Muslkhoch· 
schulen, Konservatorien und Musikschulen. 
Förderung von Konzenveranstaltungen und Wettbewerben .. dle der Nachwuchsförde' 
rung dienen. 

2 Arbeitsplausicherung 
Maßnahmen zur Sicherung des Arbeitsplatzes In Verbindung eines kulturellen und 
sozialen Auftr ages. 
Rechtsberatung im LeIS{ungs~chutl 
Mltgllederln I or matlon 
SympOSions 
PI( aterlebekamp fUflg 
Publikationen und Gutachten 

3 Inreressensverbände 
a\ Unterstutlung durCh M,tg1Ic,i';llcluage 
bl Beteil'gung an Maßnahrnen lUr f.:es(lgung der u(~lebe(rcr.t)\i<chen Stellunq des 

Kunstlcrs 
Cl Pro\ektfordcrung Im LU-;(inuTlcldldllg mit anderen Verwer{\lflgsqesellsch,dtell 

(\ Kollektive und IndiViduelle Ul\tcr~l\ltlllng fur aktive und nlch\,1k\IVC Mitglieder 
KollCkllv(' Uni cr$(U{ Illl\(I ,Il r ,Ir I" ./1 II I l,rliH1llcllcn 1.,J<;ChU';-;t'Il {ur [" rr1dl\uClq (>A ..... 

elen Irl\Cltlletcl) zur V,'I 1"'tll,'I\) ,.\.·I,,·'lder Erl\olul\q<:.t\e.r!\C 
\Clc1Iv,(lu('llr ljlllcrqlJ(.'II"'\ I", f",'I·.III,· 1l(~1 Kr(l(\ktl(·t{ ()(kr '0 :·II.I..:.t ("IW~ (),\'.ll·1 \,{" 

I i1, t( I, • <.; 

III-62 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 55 von 122

www.parlament.gv.at



54 

ALT E R SAU S G LEI eH. ALLGEMEINE RICHTLINIEN 

I. Um einen allfälligen Ruckgang des Aufkommens in der LSG aus dem Entgelt der 
Nutzung der öffentltchen Wiedergabe der lU Handelszwecken hergestellten 
Industrietontrager Im Rundfunk auszugleichen, werden aus den SOZialen EinnctHungen 
der OESTIG/LSG unter folgenden Voraussetzungen Zuschüsse an lebende Interpreten 
über deren Antrag zuerkannt: 

1.1. Vollendung des 65. Lebensjahres und Pensionierung vor dem 1.1. des Jahres der Aus· 
zahlung. 

1.2. ÖsterreichisChe Staatsburgerschaft und ordentlicher Wohnsitz in Österreich. 

1.3. Das durchschnittliche LSG·Aufkommen in den letzten 10 Jahren,ab 1980, wird bel eInem 
Minimum von öS 1.000," und einem Maximum von ÖS 30.000," zur Berechnung. mittels 
eines Punktewertes. bemessen. -

2 Fur die Ermittlung des Punktewertes werden die besten 3 Jahre herangelOgen Oie Unter· 
wie die Obergrenze ,st in 1.3. vorgegeben. 

2.1. Punktewert zur Quotierung der Bemessungsgrundlage: 
ÖS 1.000,-- bis öS 1.999... = 5 Punkte 
ÖS 2.000,-- bis ÖS 2.999... = 7 Punkte 
ÖS 3.000,-- bis ÖS 3.999... = 9 Punkte und so fort; 
Oie Ouote erhöht sich pro fausend um /ewells 2 Punkte und erreicht bei der obersten 
Kategorie 
oS 29000,-- bis oS 29999. den Höchstwert von 61 Punkten. 

22. Der Punktewert wird unpräJudlzieli vom OESTIGVorstand festgesetzt, etv.ra 1 Punkt = 
öS 100,--, und kann nur nach Maßgabe der aus der Leerkassettenvergülung fundierten 
·Sozialen Einrichtung' zur vertugung stehenden Mittel, ohne generellen Rechtsanspruch 
tür die Zukunft, gewährt werden: daher können die Höhe des Altersausgleiches (Punkte 
wert) und die Voraussetzungen Jederzeit modiftziert werden. 

3. Der Altersausgleich kann tur Jedes Mitglied jeweils nur einmal jährlich zuerkannt werden. 
entweder als Gruppen· oder persönlich Bezugsberechtigter. 

4 Zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage bel einer Gruppenzugehongkelt sind dem Vor 
stand entsprechende Jahresauszahlungslisten vorzulegen. 

4 t Erhält das Gruppenmitglied ul)er das 65 Lebensjahr hInaus die vollen LSG·BclUqC so 
erhält die betret1cnde Institution furdie Anzatl1 dieser Mitglieder den Altersaus 
gleichbetr ag 

4 2. 8el eIner RedUZierung des Aufkommens Wird Jedoch die O,f1erenz als ßem:.!ssunq;qrund 
lage gewertet und an das Milq11cd personlrctl ausbezahlt 

') D'CAuSlatllung(h:S r\:\t:r~~,lu~;qlclctles erlolgllcwcds In einer S~Jrnrnc '..;tw,\ Mrlt·· ,\.'. lu f 

die Elnnebung d,-~( l I'crkd"""l!;:nvcrgutunq folgenden Ja/Hcs 

l, Die fHlflC/ltunq llil ~)\·"il!l\lllIl'.:lnes AI1Cr"du".q1Clctles Im Strlnc l'u r1 \-.: 1 tri\! 1,\" 
G\~f\C( dlVCrS,lfllrtliur 1\1'.: 1.' .. I,:, ,:\ 'jurTl 6 C I·,q \ rnll (lIesen) OdIum ," " .. 11: 
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ERLÄUTERNDE BEMERKUNGEN ZUM ALTERSAUSGLEICH 

ad I a) Der Allersausgleich im Sinne der -Sozialen Einrichtung- betrifft nur OESTIG-Mitglieder. 
Da dor Erhalt einer Vergütung durch die LSG oino OESTlG·Mitgliedschaft voraussetzt, 
erübrigt sich eine entsprechende Bestimmung. 

b) Obwohl die Bemessungsgrundlagc aus dem LSG-ALIfKommen berechnet wird, 
beziehen sich die 'Sozialen Einrichtungen" auf OESTIG· und LSGcEinnahmen aus der 
Leerkassettenvergütung . 

Alle vom OESTIG-Vorstand genehmigten finanziellen Unterstützungen werden einem 
l'Ncckgebundenen Bankkonto entnommen. Darüber hinaus soll die Bezeichnung 
'OESTIG/LSG" die Abgrenzung und freie Entscheidung gegenüber der LSG-Industrie 
gewährleisten. 

cl Anaiog zur AUSTRO-MECHANA sollen Zuschüsse nur auf persönliqhen.Antrag 
erfolgen, der jedes Jahr zu stellen ist. 6n Anspruch über den Tod des Mitgliedes 
hinaus besteht nicht. 
Da dem Vorstand die Entscheidung über die alljährlich festzusetzende Quotierung 
obliegt, kann eine Automatik nicht zielführend sein. Um eine entsprechende 
Information an die Mitglieder weitergeben zu können. wird eine Publikation im KMf8· 
Organ und in der Autorenzeitung der AKM empfohlen. 

ad 2 Der Eintritt in den Ruhestand muß nach der derzeitigen Ges9tzesgebung nicht die 
Vollendung des·65. Lebensjahres voraussetzen. Überlegungen hinsichtlich Umfang 
und tatsachlicher Vertügbarkei"t finanzieller Mittel aus der -SOZialen Einrichtung" waren 
für diese Auflage von maßgeblicher Bedeutung. 

ad I 2. Es gibt OESTIG-Mitglieder. die ihren ordentlichen Wohnsitz nicht in Österreich haben. 
Bei einer Doppel- oder Mehrtachmitgliedschaft zu SChwesternorganisationen im 
Ausland, die nicht zu umgehen ist, gilt der ständige Wohnsitz. für die jeweilige 
E?ezugsberechtigung. Bei einer Rückverlegung des ständigen Wohnsitzes nach 
Oslerreich ist ein ununterbrochenes LSG·Aufkommen von 10 Jahren erforderlich. 

ad 1.3 Aufgrund der nicht im LSG-Bereich liegenden Voraussetzungen, wie Programmg~slal. 
tung und Tageshitsendungen im öslerreichischen Rundfunk. ist eine langfristige Uber· 
sicht über das Aufkommen anzustreben. Sowohl die Untergrenze, wie auch die Ober­
grenze ist zugegebenermaßen fiktiv, aber Grenzen muß es geben um Zuiallsergeb· 
nisse bzw. unangemessene HÖChstwerte ausschließen zu konnen. Eine Annäherung 
an diesbezügliche ASVG·ßestlmmungen wurde angestreh\ 

aa 2 I Aus der Erkenntnis, daß ein ElnheltssatL den IndiVIduellen Altersausgleich. der anzu· 
streben I$t. niCht ausgleichen kann. Wird eine Staffelung empfohlen. 
Punktewerte können leichter nach Maßgabe der vort,andenen MIttel festgelegt werden 
D,ose Vorgangswelse Wird ebenfalls bel der LSG Verrechnungsstelle für das -regularc 
Entgelt" aus dem LSGfORFAbkomrnen angewendet Pauscl,alSumme diVidiert durct1 

die I\nspruchsberechllgung ermittelt den P\lnklewert 

.1(1) \ VorruCkung urn Icwclls 2 Punk·,C. l>Cq,f1rlCr1tl tJe, einem M,nOi.:'stSClll der (1,C 

nC;\IISlcrung Clncr StClgCrUflq {ula(\t D,c f 1,lrt\: Ocr (~(cn{Ncrtc /u milde·rn ful,rtcn IU r 
Vo(q<:qcbcnen StClflcluflq. 50(la[1 der 7 r\lfI"1,:dtl"t,1(lcj Jrl(lr>( Tl c"scn crSCl 1CH1t 

.,1,' .' 1'.1, "li; \Jor(lll~ .. 'Scl!\lflq .'U( (],:(\(·(,·Ii.·(1 'I.I"'~·· 1:1I1n\} ,1, .. ·-;\" ·'I •. :!\1U"lj ()(~r eH·'; r Il; 
\j() • . I,l(lfjll,lt (I,·: Moql,c·!I"-,"1 
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a) den Punktewer1 jatlrllch l.U bestimmen und kann 
b) die VorausSC!.Lungcn der Hlclllllnlen, nad) Maßgabc der Jcweiligen Situation korrl· 

gieren. 

ad 3 Es gibt Mitglieder die sowohl als Einzclpcrson (Kammermusik, Solist) als auch 
Gruppenmitgltedor (Chor, Orchestor) geführt werdon. 
Ein Doppelbezug sozialer Mittel soll dahingehend vermieden werden, als der Antrag· 
steiler sich für die Bemessung eines Bezuges entscheiden muß. 

ad 4. Orchester, Chöre etc. stellen Im eigenen Interesse (kollektiver Vergütungsbonus) 
solche usten zur Verfügung. 

ad 4.1. Dieser Punkt soli verhindern, daß eventuelle Vereinsbeschlüsse von Pensionistenantel· 
len aus rein materiellen Erwagungen getroffen werden. Andererseits soll gewahrleistet 
sein, daß einem KollektiV kein finanzieller Schaden bZVI. Einbuße erwachst. 

ad 4.2. Beschlüsse einer Vereinigung betreffend einer R-eduzjerung des Aufkommens eines 
Pensionisten aus dem Kollektiv sind von der OESTIG nicht beeinfluBbar. Der 
AltersausgJeich kommt daher dem Mitglied persönlich zugute. Die Differenz des 
Venustes, z.B. 50 %, wird zur Quotierung herangezogen. Bei einer weiteren 
Reduzierung wird entsprechend vorgegangen und 'rVird laut Punktebewertung auf 
Dauer gewährt. 

ad 5. Eine ungefahre Befristung soll dem Vorstand bzw. der Generalversammlung zur 
Entscheidungsfindung vorgegeben sein. Danach beginnt die administrative Arbeit. 

ad 6 Die Wirksamkeit muß formell bestatlgt sein. Bei Inkrafttreten dieser Einrichtung ist LU 

empfehlen: 
a) ErfTiitliung des to,alen Kontostandes aus der Leer~assettenvergütung. 
b) Eventuell bestehende und fixierte Ausgaben an bewilligten Unterstützungen sind 

mileinzubeziehen. 
cl Der Generalversammlung Ist eine Empfehlung wr BeschluBfassung vorzulegen 
d) Au1grund der Personalverhällnisse bei OESTIG/LSGist tür diesen TatigKeitsbere,ctl 

eine Pauschalkraf1. einzustellen 
Im Sinne eines geregelten BurObetnebes für die eigenllichenAu1gaben unserer Ver 
wertungsgesellschatt, kann aus Reihen der Angestellten von OESTIG und LSG dafu r 

niemand abgezogen werden 

Fur die Arbeitsgruppe . Altersausglc,ch' 
Prol Paul Fürs! . 
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Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten Ges.m.b.H. 

RICHTLINIEN FÜR DIE FÖRDERUNG 
ÖSTERREICHISCHER AUDIOPRODUKTIONEN 

AUS DEM KUlTURFONDS DER lSG-PRODUZENTEN 
UND 

ÖSTERREICHISCHER MUSIKVIDEOS 
AUS DEM KUlTURFONDS DER VBT 

Schreyvogelgasse 215 
A-1010Wien 

T: +43 (1) 535 60 35 
. F: +43 (1) 535 51 91 

E: ifpi@ifpLat 

1. Die Mitglieder des Beirates der LSG, welche die Tonträgerproduzenten vertreten, 
beschließen jährlich einen bestimmten Betrag, der für die Förderung von österreichischen 
Audioproduktionen aus dem Kulturfonds der LSG-Produzenten zur Verfügung steht. Der 
Vorstand der VBT beschließt dies für die Förderung österreichischen Musikvideos aus dem 
Kulturfonds der VBT. 

2. Bezugsberechtigte der LSG können beim Geschäftsführer der LSG-
Produzentenverrechnung Förderungsanträge hinsichtlich a) einbringen, Bezugsberechtigte 
der VBT beim Geschäftsführer der VBT Förderungsanträge hinsichtlich b). Diese Anträge 
haben jedenfalls zu enthalten: 

a) Audioproduktionen: 
Name des KomponistenlTextautorsNeriags 
Name des/der Interpreten 
Label, auf dem der Tonträger in Österreich erscheint 
Titel des Albums und Track-Liste 
1 Belegexemplar 
Auflistung anderer Förderungsanträge 
Kopien von Rechnungen über im Inland entstandenen Produktionskosten 

b) Musikvideos: 
Name des KomponistenfTextautorsNeriags 
Name des/der Interpreten 
Label, auf dem das Video bzw. der Tonträger in Österreich erscheint 
Titel und gegebenenfalls Version des Stücks 
ein kurzes Drehbuch 
eine Kalkulation 
Liste anderer Förderungsanträge 

bei bereits abgeschlossenen Produktionen zusätzlich 
Belegexemplar 
Kostenaufstellung/Nachkalkulation 
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Voraussetzung für jede Förderung von Audioproduktionen (Longplay) und Musikvideos ist, 
daß die Audio- bzw. Videoproduktion in Österreich hergestellt wird und die an der 
Herstellung federführend Beteiligten Österreicher sind. Der Tonträgerhersteller muß einen 
Wahmehmungsvertrag mit der LSG, der Rechteinhaber am Video einen solchen mit der 
VBT abgeschlossen haben. 

3. a) Audioproduktionen: 
Gefördert werden österreichische Albenproduktionen, wobei pro Bezugsberechtigtem und 
Kalende~ahr maximal ein (1) Projekt gefördert werden kann. Jedem Bezugsberechtigten 
steht als HÖchstbetrag für die Förderung de~enige Anteil an dem gesamten für ein 
Kalende~ahr bewilligten. Förderungsbudget zu, welcher dem Vergütungsanteil des 
Bezugsberechtigten imletiten abgerechneten Kalende~ahr entspricht, mindestens jedoch 
öS 3.000,-, wobei solche Förderungsbeträge als Promotion- bzw. Präsentationszuschusse 
zu verstehen sind. 

b) Musikvideos: 
Die Förderung für Musikvideos aus dem VBT Kulturfonds beträgt pauschal öS 10.000,- pro 
Bezugsberechtigtem und Jahr bei einem Anteil an der letzten VBT-Repartierung bis 10% 
bzw. pauschal ÖS 25.000,- pro Bezugsberechtigtem und Jahr bei einem Anteil über 10%. 

4. Nach Ende der Produktion bzw. der Dreharbeiten, spätestens jedoch 3 Monate nach 
Förderungszusage, ist dem Geschäftsführer LSG-Produzentenseite bzw. der VBr eine 
Abrechnungen über die Herstellungskosten der Audio- bzw. Videoproduktion sowie ein 
Belegexemplar zu übersenden. Der Geschäftsführer kann den Beirat LSG-Produzenten 
bzw. den Vorstand der VBT mit dieser Abrechnung befassen. Die Frist von 3 Monaten kann 
vom Geschäftsführer der LSG bzw. der VBT verlängert werden. 

Der Bezugsberechtigte kann gegen Entscheidung des Geschäftsführers an die . Mitglieder 
des Beirates der LSG, welche die Tonträgerproduzenten vertreten, bzw. an die Mitglieder 
des VBT Vorstandes berufen, deren Entscheidung endgültig ist. . 

Der Förderungsbetrag wird erst nach Abschluß der Audio- bzw. Videoproduktion und 
Vorlage der Abrechnung und nur unter der Voraussetzung ausbezahlt, daß die Richtlinien 
erfüllt worden sind. 

Wien, im Mai 2000 
richtllSKERllsglvbt 

2 
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Seite 1 

Beilage. /4 zu Schreiben vom 19.6.2000 

1. Einnahmen aus der leerkassettenvergütung im Jahr 1999 lSG Ges.mbH 

Stand der Rückstellung It. Bilanz per 1.1.1999 

Leerkassettenvergütung 1999 : 15.117.733,79 
SKE-Dotierung LSG-Interpreten (51%) 
SKE-Dotierung LSG-Produzenten ( 75% ) 
Gesamt-Dotierung 
abzüglich Verwaltungskosten 
Zugang 1999 netto 

Verbrauch 1999 

Stand der Rückstellung It. Bilanz per 31.12.1999 

3.855.193,85 
5.669.402,71 
9.524.596,56 
-952.460,00 

2. Verwendung der Einnahmen für soziale und kulturelle Zwecke 
im Jahr 1999 

Musikförderung 

OMEGA-Projekt 
Musiktage 1999 (Symposion· Schloßhof) 
Tiroler Hornfestival 
Schule für Popularmusik (BORG Linz) 
Kulturzentrum Hof (Linz) 
Violoncellowettbewerb1999 
Verein Wiener Musikseminar 

insgesamt 

Audioförderung für österreich ische Produktionen 

C-BRA 
Ostbahn Kurti 
Count Basic 
Neuwirth & Extremschrammeln 
Unique 11 
Vienna Scientists 
Jade 
Montanara Symphonie Orchester 
Ludwig Hirsch 
Waterloo + Robinson 
Trio/ogy 
Haydn Trio 
Gottlieb Wallisch 
Knallkopf 

insgesamt 

Soziale Förderungen 

Künstler helfen Künstlern 

250.000,00 
440.462,29 

50.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
20.000,00 
15.000,00 

403.798,00 
380.537,00 
292.990,00 
246.778,00 

82.430,00 
82.430,00 
82.425,00 
82.038,00 
54.746,00 
15.933,75 
11.884,00 

8.079,00 
8.001,83 
5.000,00 

200.000,00 

3.410.404,13 

8.572.136,56 

-5.828.532,87 

6.154.007,82 

835.462;29 

1.757.070,58 
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C.M. Ziehrer-Haus 

Sonstige Förderungen 

Austria Top 40 
Studie - Musikwirtschaft Österreichs 
Sound & Media 
PopKom 1999 
Österr. Musik u. Tonträgerpreis 
WK Seminar Tonträgerhandel 
SR -Archiv 
Öffentlichkeitsarbeit 
Euromusic Vienna 1999 -Musikergilde 

insgesamt 

Bekämpfung von Musikpiraterie 
anteilige Personal- u.Verwaltungskosten 
Gerichts- u. Verfahrenskosten 

insgesamt 

Seite 2 

80.000,00 

200.000,00 
200.000,00 

85.000,00 
70.000,00 
40.000,00 
30.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
15.000,00 

1.881.000;00 
385.000,00 

Verbrauch 1999·insQeSamt 

60 

280.000,00 

690.000,00 

2.266~000,OO 
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An das 
Bundeskanzleramt 

. bearbeitet von: 

Sekt. 11, Kunstangelegenheiten 

Freyung 1 
1014 Wien 

BI 

Abt. 11/1, Östig, Österr. Interpretengesellschaft, 
Vorlage von Unterlagen betreffend Leerkassettenvergütung 
für das Geschäftsjahr 1999 

Dkfm. Schröder 
DW: 19 
WT-Code: 206396 

05.06.2000 . 

Meine Mandantin, die ÖSTIG-Österr. Interpretengesellschaft, hat mich beauftragt, das 
Schreiben betreffend Verwertungsgesellschaften, Entschließung des Nationalrates vom 
2.7.1986 (Durchführung der Urheberrechtsgesetznovelle) zu erledigen. 

Ich gestatte mir daher, in der Anlage zwei Aufstellungen zu übermitteln, aus denen die Er­
mittlung der Einnahmen aus der Leerkassettenvergütung nach Umrechnung auf die für so­
ziale und kulturelle Zwecke zustehenden 51 % zu ersehen ist. Gleichzeitig wird jener Betrag 
ausgewiesen, der sich aus der Kabel-TV-Vergütung ergibt. 

Außerdem ist die Verwendung von Leerkassetten und Kabel-TV-Vergütung zu ersehen. 

Dkfm. Schröder 

P.S.: Bei der 10 %igen Zuweisung Kabel-TV handelt es sich um eine freiwillige Zuweisung, 
die nicht von der Urheberrechtsgesetznovelle gefordert ist. 

Ck7i.1. ;-:2ra!d SChr::;cs-r 
::~~;C:et2r 3uchpr'_;fer . SteL.:er:JerQter . ';\Jir':sc~af!s:~e:...;r2r.Cer . Un:erreh~=r,sber2ter 

(Jj 
i r -,; 
'\.. jl 
....... i :..-., 
"""'j 
.~ . 

,0.\-2563 P::;tte:1s:e!n 
Gt.,;tenst-e!:,er Str;J.f3e 8 
Tei.: 02672/82':: .:!Cl 
Fax: 02672/82.:l ':;0 22 

,~-2331 1J6ser,cc:-f 
Sch:csspla~: ~ 

A-23.:!G ~::CrJ!lr.g Spar~asse Pottenstein 000-(;03327 

e-mai!: schrced~r{~'sc:-,rG8de:_at 

Tei.: 01/69856 7.:! 
Fax: 01/69 S56 7cl 22 
e-mail: schloss . .;.schroecer.at 

D~. Ri'?ger-S~~aße 46 
Te!.: 02236/'::.:!0 .l3 
Fax: 0223.5/J.~O 43 4 
e-mä!: 3c~ ... oeder©schroec!2r.at 

3L.Z 202':;5 
Raika Gt.:ntramsdorf 1.450.550 
SLZ 32250 
Inte::"et: http://'N\I'J\v.scnrCecer.at 

.. 
'. 
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VERWERTUNGSGESELLSCHAFT äSTIG 

Verwendung Leerkassetten Audio-Video und 
Kabel-TV 1999 
Auszahlung aus dem SKE-Fonds 1999 

Or. Walter für Göllner, Ref. Sachverst. Geb. 
Or. Walter für Göllner, fehlende Zinsen 
Refundierung Subv. Sekt. Bühne 
Mitgliedsbeitrag 98 + 99 Vereinigung der Lehrer 
für Saiteninstrumente 
Mitgliedsbeitrag 99 Österr. Komponistenbund 
RA Or. Walter, Göllner 
RA Or. Walter,VARIA 
OÖ Streich erve reinigung 
Gewerkschaft Kunst, Medien, freie Berufe; Förderung 
für Carl Michael Ziehrer Haus 
Förderung 1. Frauen-Kammerorchester Österreich 
Förderung Wr. Concert Verein (Roschek) 
Förderung Musiker-Komponisten-Autoren~Gilde 
Förderung Kulturamtd. Stadtgem. Melk, Schmelzer 
Förderung Wr. Meisterkurse, Mitgliedsbeitrag 
Österr. Musikrat, Mitgliedsbeitrag 
Verfahrenskosten austro 
Österr. Komponistenbund Mitgliedsbeitrag E-Musik 
FIA 
FIA Spesen 
Förderung OÖ Streichervereinigung 
Förderung 'Woche der Bläserkammermusik" 
Förderung Musica Juventutis 
Förderung Wr. Konzerthausgesellschaft 
Förderung Artes Juventutis 
Förderung Vereinigung österr. Kurorchester 
Förderung Wr. Sinfonietta 
Förderung Schloßfestspiele Langenlois 
Förderung Philharmonie Marchfeld 
Förd. Internat. Sommerakademie Prag-Wien-Budapest 
Förderung Internat. Orchesterinstitut Attergau 
Förderung AKM, Tag der Musik 1999 
Förderung Kunsthaus Mürzzuschlag 
Förderung Carinthischer Sommer 
Förderung Musiker -Komponisten-Autoren-Gilde 
Förderung Kurorchester Bad Schallerbach 
Förderung Kurverwaltung Bad Gastein Kurorchester 
Förderung st. Georgs-Chor Wien 
Förderung Kurorchester Bad Hall 
Förderung Gesellschaft der Freunde der Wien er Gilde 
Förderung 1. Rate Gew. Kunst, Medien, Fr. Berufe 
Förderung Universität für Musik u.darstellende Kunst 
Förderung Musik und Jugend 
FIM 
FIM Spesen 
Förderung Österr.Ges. ·für zeitgen. Musik 
Förderung ästerr. Komponistenbund 
Sirowy Fonds 
Verkauf Bücher 

1.582.349,67 

62 

kulturell sozial 

-17.428,00 
4.403,61 

-35.000,00 

1.100,00 
200,00 

61.359,10 
20.207,60 

1.000,00 

80.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
30.000,00 
20.000,00 

2.000,00 
452,18 

45.000,00 
43.298,62 

110,08 
15.000,00 
15.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
30.000,00 
40.000,00 
50.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
80.000,00 
80.000,00 
80.000,00 
24.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
20.000,00 
20.000,00 

70.000,00 
20.000,00 

5.000,00 
122.298,49 

183,45 
50.000,00 
50.000,00 

15.000,00 
-835,46 

1.383.190,64 199.159;03 
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Bestände 1999 laut Urheberrechtsgesetznovelle 

Leerkassetten Kabel TV 

Zugang 1 - 12/1999 1.900.158,74 1.987.038,98 
- Verwaltungskosten 112.786,40 99.351,95 

1.787.372,34 1.887.687,03 

51% 10% 

911.560,00 188.769,00 

Stand 1.1.1999 664.883,66 229.191,47 
+ Zuweisung 911.560,00 188.769,00 

1.576.443,66 417.960,47 
Umbuchung 321.000,00 -321.000,00 
- Verwendung -1.582.349,67 

315.093,99 96.960,47 

Gesamt 

3.887.197,72 
212.138,35 

3.675.059,37 

1.100.329,00 

894.075,13 
1.100.329,00 

1.994.404,13 
0,00 

-1.582.349,67 

412.054,46 

0) 

w 
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VERWERTUNGSGESELLSCHAFT 
64 

FÜR AUDIOVISUELLE MEDIEN 
ST AA TUCH GENEHMIGTE VERWERTUNGSGESELLSCHAFT 

Einschreiben 
Bundeskanzleramt 
Kunstsektion II 

Minoritenplatz 5 
A-I014 Wien 

NEUBAUGASSE25 
A-1070 WIEN 
TEL. 1 /526 43 01 
TELEFAX 1 /5264301-13 

DVR 0472999 
ATU 16359303 

Wien, 8. Juni 2000 
C/SKE:BMWVK 

Entschließung des Nationalrates vom 2. Juli 1986 betreffend 
Durchftihrung der Urheberrechtsgesetznovelle, Leerkassettenbericht 
Bericht über die "Sozialen/kulturellen Einrichtungen (SKE) der V.A.M. " 
für das Geschäftsjahr 1999 

Sehr geehrter Herr Ministerialrat Dr. Hartmann! 

Ich erlaube mir, Ihnen anbei den Bericht über die "Sozialenlkulturellen Einrichtungen (SKE) der 
V .A.M." für das Geschäftsj ahr 1999 samt Beilagen zu übermitteln. 

Mit der Bitte um Kenntnisnahme verbleibe ich 

mit freundliclJ.en Grüßen 
/ 

/' ...-

01/ '/ // . 
KOmm~!~ riJtat ~r./V. eit .. ~i;<duschka Prä~ ~i 1;7 

/ J"IW 
/ J 

e-mail: vam-wien@aon.at 
Sankverbindung: CA-SV, Konto-Nr. 0074-68127/02 
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30.05 .2000/SKEBER99 .DOC 

Bericht über die 

Sozialen/kulturellen Einrichtungen (SKE) der V.A.M. 

Geschäftsjahr 1999 

1. Allgemeines 

1.1. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen (insbesondere Art II Abs 6 
UrhG Nov 1980 i d F d Nov 1986) und der vom Vorstand der V.A.M. 
dementsprechend gefaßten Beschlüsse, wurde den SKE aus den Einnahmen 
"Leerkassettenvergtitung" und "Kabel-TV-Entgelt" im Jahre 1999 insgesamt ein 
Betrag von öS 6, f89 .18-S,81 (1998 öS 6,501.400,60) zugeführt; dies entspricht 
51 % aer inländischen Einnahinen aus der Leerkassettenvergütung 1999 (abzuglich 
Verwaltungskosten in Höhe von 100/0), plus 8 % der Einnahmen aus dem Kabel­
TV -Entgel~ 1999, zuzüglich von jeweIls auf diese Beträge entfallenden Zinsen in 
Höhe von Insgesamt öS 525.577,25 (1998 öS 460.343,10). . 

1.2. Über die Verwendung der Mittel aus den SKE entschied der Vorstand der 
V.A.M., der bei seinen Entscheidungen die "Richtlinien zur Verwaltung der Mittel 
aus den SKE der V.A.M." in ihrer jeweils gültigen Fassung (Beilage 1) zu 
beachten hat. Im Zuge der Neuwahl des Vorstandes 1995 wurde der "Sozial und 
~ulturausschus" aus Gründen der yerwaltungsvereiJ?fachung u~d Kosten~~du~tiqn 
mcht mehr neu besetzt, sodaß bIs auf weIteres dIe EntscheIdungen kunftIghm 
direkt vom Vorstand getroffen werden. . .. 

1.3. Insgesamt wurden im Jahre 1999 im Rahmen der SKE 27 Anträge in sechs 
Vorstanassitzungen behandelt. . 

1 
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2. Finanzielle Entwicklung SKE 1999 

2. 1. Durch Überträge aus Vorjahren betrugen 
die Mittel aus der Widmung für SKE 
am 1.1.1999 (lt. Bilanz) 

hievon bezahlt an VBT (Verwertungsgesellschaft 
Bild und Ton) 

Im Jahre 1999 wurden im-Rahmen der SKE Mittel 
in Höhe von insgesamt 
verbraucht 

Durch die Zuweisung 1999 
in Höhe von 
ergeben sich Mittel 
für die SKE per 31.12.1999 (1t. Bilanz) in Höhe von 

2.2. Von diesem Betrag sind durch im Jahre 1999 
gegebene verbindliche Zusagen an Dritte bzw. 
verbindlich beschlossene Zweckwidmungen, die jedoch 
erst in Folgeperioden zahlungswirksam werden, 
zum Stichtag 31.12.1999 bereits 

gebunden, 
sodaß unter Berücksichtigung entsprechender noch 
~ffe~.er Zweckwidmungen aus Vorperioden 
m Hohe von -

2.3. Abzüglich des voraussichtlichen Anteiles 
der VBT (VerwertungsgeseUschaft 
Bild und Ton) für das Jahr 1999 

./. 

./. 

+ 

-./. 

./. 

./. 

per 31.12.1999 im Rahmen der SKE zur Weiterführung. 
bestimmte Mittel in Höhe von 

vorhanden sind. 

66 

S 17,324.365,52* 

S 307.41348 
. S 17,016.951,04 

S 6,092.191,98 

S 6,189.188,81 

S 17,113.948,87 

S 6,458.636,--

S 7,284.344,81 

S 290.255,13 

S 3,080.712,93 

* In diesem Betrag sind' die "VERBINDLICHEN ZUSAGEN UND ZWECKWIDMUNGEN" per 
1.1.1999 in der Höhe von öS 13,011.438,07 enthalten. 
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3. Mittelverwendung 1999 

Die im Jahre 1999 geleisteteten Zahlungen; gegenüber Dritten abgegebenen 
verbindlichen Zusa~en und verbindlich DescIilossenen ZweckwIdmungen, 
gliedern sich im einzemen wie folgt: 

3.1. Zahlungen 1999 

3.1.1. Soziale Zuschüsse 

3.1.1.1. Altersversorgungszuschüsse 
(21 Empfänger) 

3.1.1.2. Refundierung Krankenver­
sicherungsprämien (fiir 1998) 
( 14 Empfänger) 

3.1.1.3. Ehrenpensionen 
(7 Empfänger) 

3.1.2. Kulturelle Förderungen 

3.1. 2.1. Präsentation österr. Filme im 
In- und Ausland 

3.1.2.1.1. Austrian Film Commission 

3.1.2.1.2. Intern. Tourismus 
fi lmfesti val 

3.1.2.1.3. Intern. Studentenfilmfestival 

3.1.2.2. Interessenverbände 

3.1.2.2.1. Verband Österr. Film- und 
Videoproduzenten 

S 3,332.854,--

S 337.603,--

S 625.656,-- 4,296.113,--

S 507.000,-- . 

S 70.000,--

S 30.000,--

S 950.000,--
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3.1.2.3. NachwuchsförderunglFortbildung 

3.1.2.3.1. Basiskurse "LECTURES" 
Drehbuchforum Wien 

3.1. 2. 4. Sonstiges 

3.1.2.4.1. Veranstaltung 
"Die Geschichte des Filmes" 

3.1.2.4.2. Mit~lei~sb~itrag Europ 
MeOlemhstltut (1) 

3.1.2.4.3. RechtshilfelBeratung 
Urheberrechtsprozesse (1) 

3.1.2.4.4. Industriefilm Forum 

Summe 3.1. 

S 57.000,--

S 100.000,--

S 35.315,26 

S 31.763,72 

S 15.000,00 

4 
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1,796.078,98 

. 6,092.191,98 
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4. Verbindliche Zusagen und Zweckwidmungen 

4.1. Verbindliche Zusagen und Zweckwidmungen 1999 

4.1.1. Soziale Einrichtungen 

4.1.1.1. Altersversorgungszuschüsse und 
Altersversorgungszuschüsse ehrenhalber 

S 4,793.636,--

4.1.1.2. REF. KV 1999 S 300.000,-~ 

4.1.1.3. Soziale Notfälle S 50.000,--

4.1.2. Kulturelle Förderungen 

4.1.2.1. Präsentation österr. Filme im In- undAusland 

4.1.2.1.1. Austrian Film Commission 

4.1.2.1.2. Tourismusfilm Festival 

4.1.2.2. Interessenverbände 

4.1.2.2.1. Verband Österr. Film- und 
Videoproduzenten 

S 555.000,-­

S 70.000,--

S 550.000,--

4.1.2.3. NachwuchsförderunglFortbildung 

4. 1. 2.3 .1. Veranstaltungserie 
"Reel Time" S 10.000,-- . 
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4.1.2.4. Sonstiges 

4.1.2.4.1. Bewahrun»rhistorischen Film­
materials ~ ~JJlkopierungskosten 
von FilmeD.lOsterreichisches 
Filmarchiv) S 100.000,--

4.1.2.4.2. Industriefilm, Forum S 30.000,--

Summe 4.1. 

4.2. Verbindliche Zusagen/Zweckwidmungen 
aus Vorperioden 

4.2.1. Soziale Einrichtungen 

4.2.1.1. Soziale Vorsorge 

4.2.1.2. Altersversorgungszu­
schüsse 1999 

4.2. Kulturelle Einrichtungen 

4.2.1. Reisekosten . 
Europäisches Medieninstitut (1) 

Summe 4. 

Gesamt (3. und 4.;)· 

S 6,480.407,07 

S 789.253,--

S 14.684,74 

70 

6,458.636,--

7,284.344,81 

19,835.172,79 
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5. Entwicklung SKE 1999 

Stand SKE 1.1.1999 (lt. Bilanz) 
hievon bezahlt an VBT 

Zuführung 1999 (brutto) 
Verwaltungskosten ./. 

Verbrauch (Zahlungen) 

S 6,688.802,53 
" 499.613,72 

Stand SKE 31.12.1999 (lt. Bilanz) 

Verbindliche Zusagen, Zweckwidmungen 1999 

Verbindliche Zusagen, Zweckwidmungen aus 
V orperioden 

voraussichtlicher Anteil VBT für das Jahr 1999 

Stand SKE (zur Weiterführung bestimmt) 31.12.1999 

7 

./. 

+ 

./. 

./. 

./. 

./. 
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17,324.365,52 
307.413,48 

6,189.188,81 

6,092.191,98 

17,113.948,87 

6,458.636,--

7,284.344,81 

290.255,13 

3,080.712,93 
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VAM/A:SKERA 
8.2.1995 

Richtlinien 
für die 

sozialen und kulturellen Einrichtungen (SKE) 

72 

1 

der Verwertungsgesellschaft für audiovisuelle Medien (V.A.M.) 
vom 1. März 1995 

- Allgemeiner Teil-

1. Rechtliche Grundlagen der SKE 

1. 1. Auf Grund der Ur hG Nov 1980 (i.d.F.d. BG BI 375/1986) ist 
die V.A.M. (Verwertungsgesellschaft für audiovisuelle Medien; 
Betriebsgenehmigungsbescheid des BMUKS vom 24.2.1982 Zl 
24325/15/41a/82 und vom 31.12.86 Zl 24.325/17/IV/43/86) 
verpflichtet, sozialen und kulturellen Zwecken dienende 
Einrichtungen (SKE) zu schaffen. 

1. 2. Diesen Einrichtungen ist, einer gesetzlichen 
Verpflichtung entsprechend, der überwiegende Teil der (inländischen) 
Einnahmen aus der Leerkassettenvergütung (§ 42 UrhG) , abzüglich 
der darauf entfallenden Verwaltungskosten, zuzuführen. Darüberhinaus 
k6nnen auch Teile der sonstigen (Lizenz)Einnahmen der V.A.M. diesen 
Einrichtungen zugeführt w'erden; einschlägigen, internationalen Ge­
pflogenheiten entsprechend, soll dieser Anteil jeweils 10 % dieser 
Einnahmen nicht übersteigen. 

1. 3. Auf Leistungen aus den SKE, welcher Art auch immer, 
besteht kein bei Gerichten, Verwaltungsbeh6rden oder sonst 
durchsetzbarer Anspruch von Wahrnehmungsberechtigten der V.A.M. oder 
sonstiger Personen. Als Wahrnehmungsberechtigter im Sinne dieser 
Richtlinien gilt jeder Rechteinhaber/Berechtigte, der mit der V.A.M. 
einen Wahrnehmungs vertrag abgeschlossen hat und in der verteilung 
der V.A.M. berücksichtigt worden ist. Sofern in den Richtlinien 
Fristen (z.B. gem. Punkt .4.1.) vorsehen sind, reicht es zur Wahrung 
dieser Frist aus, daß an den Wahrnehmungsberechtigten eine Zahlung 
hinsichtlich eines zumindest für die Dauer der betreffenden Frist 
zurückliegenden Verteiljahres geleistet worden ist. Die Vergabe kann 
überdies immer nur nach Maßgabe vorhandener Mittel erfolgen. Auf 
Leistungen besteht weiters, sowohl dem Grunde, als auch der H6he 
nach, auch dann kein' Anspruch, wenn sie wiederholt oder laufend 
gewährt werden. Laufende Leistungen können von der V. A. M. . ohne 
Zustimmung des Empfängers jederzeit zur Gänze eingestellt, 
herabgesetzt oder in anderer Weise verändert werden. 

1. 4. Die Verwal tung der SKE, insbesondere die Vergabe von 
Mittel im Rahmen der SKE, hat nach festen, vom Vorstand 
beschlossenen und in geeigneter Weise veröffentlichten Richtlinien 
zu erfolgen. Eine Änderung dieser Richtlinien kann' nur durch 
einstimmigen Beschluß sämtlicher amtierender Vorstandsmitglieder 
erfolgen. 

1. 5. Die V.A.M. ist überdies verpflichtet, 
Bericht über die Tätigkeiten im Rahmen der 
staatsaufsichtsbehörde, das Bundesministerium für 

jährlich 
SKE an 

Unterricht 

einen 
die 
und 
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Kunst (BMUK), zur weiteren Berichterstattung an den Nationalrat, zu 
übermitteln. 

2. Verwaltung der SKE 

2. 1. Die Verwaltung der SKE hat durch den Vorstand der V.A.M. 
zu erfolgen, der hiefür jedoch einen eigenen Unterausschuß (tfSozial­
und Kulturausschuß tf ), dem zumindest die Hälfte der 
vorstandsmitglieder angeh5ren muß, einsetzen kann. 

2. 2. Soweit im folgenden nicht anders bestimmt, werden 
sämtliche Entscheidungen im Rahmen der Verwal tung der SKE von dem 
nach Punkt 2.1. eingesetzen Ausschuß endgültig getroffen. Der 
Ausschuß hat jedoch dem Vorstand laufend Bericht über seine 
Tätigkeiten zu erstatten. Durch Beschluß des Vorstandes kann im 
vorhinein allerdings festgelegt werden, daß über einzelne Arten von 
Zuschüssen/F5rderungen überhaupt oder _bei Überschrei ten bestimmter 
Betragsgrenzen, nur der Vorstand entscheiden kann. 
Beschlußfassungen, mit welchen diese Richtlinien abgeändert werden, 
k5nnen jedenfalls nur vom Vorstand getroffen werden. Darüberhinaus 
kann der Ausschuß jederzeit beschließen, daß ein konkreter Antrag 
dem Vorstand zur Beschlußfassung vorgelegt wird, der sodann 
endgültig darüber entscheidet . 

. 2. 3. Der Ausschuß hat einen Vorsitzenden zu ,,·,ählen und faßt 
seine Beschlüsse in Sitzungen, die zumindest viermal pro Jahr, in 
annähernd gleichen zeitlichen Abständen, abzuhalten sind. Zur 
Beschlußfassung reicht jeweils die einfache Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen, wobei zumindest die Hälfte der stimmberechtigten 
Ausschuß (Vorstands) -mi tglieder anwesend sein muß. Eine Delegierung 
von Stimmen ist m5glich. Insofern die Beschlußfassung 
Angelegenheiten eines Ausschußmitgliedes betrifft, isi dieses nicht 
stimmberechtigt. 

2. 4. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung k5nnen vom Vor­
stand einzelne genau bestimmte oder bestimmbare Arten von 
Zuschüssen/Förderungen und/oder H5chstbeträge für einzelne Arten von 
Zuschüssen/Förderungen, f·estgelegt werden, über deren Vergabe vom 
Vorsitzenden des Sozial- und Kulturausschusses auch alleine 
entschieden werden kann. Keinesfalls k5nnen darunter aber 
Zuschüsse/F5rderungen fallen, hinsichtlich derer eine 
Beschlußfassung gemäß Punkt 2.2. dem Vorstand vorbehalten ist bzw. 
wurde. Der Vorsitzende hat über solche Entscheidungen dem Ausschuß 
in der nächstfolgenden Sitzung zu berichten. 

2. 5. Für die finanzielle Gebarung' der SKE sind innerhalb der 
V.A.M. Buchhaltung eigene SKE-Konten einzurichten. 

2. 6. Die im Rahmen der SKE zur Verfügung stehenden Mittel sind 
gesondert vom übrigen Verm5gen der V .A.M.· zu veranlagen und in der 
Bilanz unter einer eigenen P6sition "Verbindlichkeit aus der Widmung 
für soziale und kulturelle Zwecke" auszuweisen. 

2. 
Rahmen 

7. 
der 

Soweit dies 
SKE die 

zweckmäßig erscheint, 
Zusammenarbeit mit 

hat die 
anderen 

V.A.M. 
(in-

im 
und 
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ausländischen) Einrichtungen, 
verfolgen, zu suchen. 

die gleiche oder ähnliche Zwecke 

2. 8. Die von der V. A. M. im 
vitäten, getroffenen Entscheidungen 
jeweils in geeigneter Weise auch 
gemacht werden. 

3. Dotierung der SKE 

Rahmen der SKE gesetzten Akti­
und gefaßten Beschlüsse, können 
in der Öffentlichkeit bekannt 

3. 1. Im Rahmen des von der Generalversammlung der V.A.M. zu 
genehmigenden Rechnungsabschlusses fiber ein Rechnungsjahr ist, über 
Vorschlag des Vorstandes, festzulegen, in welcher Höhe Mittel, 
dieses Rechnungsjahr betreffend, den SKE zuzuführen sind. Diese 
Mi ttel stehen sodann ab dem der (bilanziellen ) Zuführung folgenden 
Jahr zur Verwendung zur Verfügung. 

3. 2. Bis auf weiteres sind den SKE 51 % der inländischen 
Einnahmen aus der Leerkassettenvergütung (§ 42 UrhG), abzüglich 
eines Betrages in Höhe von 10 %, der als Verwaltungskosten ·in Abzug 
zu bringen und den allgemeinen Verwaltungskosten der V.A.M. 
anzurechnen ist, sowie 5 % bis höchstens 10 % der inländischen 
Einnahmen aus sonstigen Lizenzen (Vergütungsansprüchen), zuzuführen. 

3. 3. In einem Jahr nicht verbrauchte Mittel sind in der 
Position "Verbindlichkeit aus der ~lidmung für soziale und 
kul turelle Einrichtungen" in der Bilanz auszuweisen und in 
Folgejahren zur Gänze widmungsgemäß I:ur soziale und kulturelle 
Zwecke im Sinne dieser Richtlinien zu verwenden. Dadurch kann auch 
Vorsorge . getroffen werden für unerwartete Notfälle und für 
Zeiträume, in denen Erträge nicht oder nur in geringerem Ausmaß zu 
erwarten sind. Der Vorstand kann beschließen, zur Sicherung der 
Erbringung insbesondere von sozialen Zuschüssen einen Deckungsstock 
zu bilden. In einem Jahr für besondere Zwecke gewidmete und in 
diesem Jahr hiefür nicht oder nicht zur Gänze, verbrauchte Mittel 
können im Folgejahr auch für andere Zwecke im Rahmen der SKE, 
vorrangig jedoch für solGhe, die der zuletzt erfolgten Zweckwidmung 
am meisten entsprechen, verwendet werden. 

3. 4. Entsprechend den gesetzlichen Verpflichtungen sind die 
Mittel der SKE für soz~ale und kulturelle zwecke zu verwenden, wobei 
für Fälle der Mittelknappheit eine Rangordnung derart. vorzusehen 
ist, daß zunächst 'die sozialen Bedürfnisse abgedeckt werden können 
und erst dann kulturelle Förderungen berücksichtigt werden. 
Kulturelle Förderungen können nur gegeben werden, wenn die 
Mittelverwendung im Interesse des österreichischen Filmschaffens 
liegt. Keinesfalls kann unter diesem Titel aber eine Subvention von 
notleidenden Unternehmen erfolgen. 

4. Grundsätze der Mitte1verwendung 

4. 1. Grundsätzlich können Zahlungen nur an natürliche uhd 
juristische Personen erbracht werden, deren 
Wohnsitz/Unternehmenssitz in Österreich liegt, die eine zumindest 
zwölf jährige, der AntragsteIlung unmittelbar vorangehende, 
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ununterbrochene Tätigkeit im Bereich des Filmschaffens nachweisen 
können, diese in Österreich ausüben bzw. ausgeübt haben und die 
mindestens bereits seit zwölf Jahren vor dem Zeitpunkt der 
Antragstellung ohne Unterbrechung Wahrnehmungsberechtigte der V.A.M. 
sind sowie vor Gewährung einer Leistung aus den SKE bereits im 
Rahmen der laufenden (Lizenz )Verteilung der V .A.M. Zahlungen 
erhal ten haben. In Fällen von Unternehmensauflösungen , 
Umgründungen, Unternehmenszusammenschlüssen etc. sind die sich 
daraus ergebenden Besonderheiten entsprechend zu berücksichtigen. In 
sachlich begründeten Fällen kann jedoch von einem oder mehreren der 
vorstehend angeführten Erfordernisse abgesehen werden (z.B. in 
sozialen Härtefällen; im Rahmen der Ausbildungsförder~ng; bei 
allgemeinen Förderungsmaßnahmen sowie insbesondere in den Fällen des 
Punktes 4.2.). 

4. 2. Ist eine· juristische ·Person, die die Bedingungen gern. 
Punkt 4.1. erfüllt, Wahrnehmungsberechtigter der V.A.M., kann diese 
im Ra.hmen der Gewährung von Sozialzuschüssen {n begründeten Fällen 
eine natürliche Person namhaft machen,an w~lche Leistungen im 
Rahmen der SKE erbracht werden sollen (insbes. bei 
Altersversorgungszuschüssen, Refundierung von Krankenzusatz--
versicherungsprämien). Die so namhaft gemachte Person muß jedoch, 
zumindest während der gemäß Punkt 4.1. erforderlichen Zugehörigkeit 
der juristischen Person als Wahrnehmungsberechtigter der V.A.M., in 
einem persönlichen Naheverhältnis zu dieser juristischen Person 
stehen bzw. gestanden sein (z.B. Gesellschafter (Eigentümer); 
Geschäftsführer; Piokurist; oder in . einer vergleichbaren 
qualifizierten· Stellung bzw. Funktion) .und überdies, soweit 
anwendbar, die' sonstigen Voraussetzungen für Q1e Gewährung von 
Zuschüssen (an natürliche Personen) erfüllen. Wäre eine solche 
Namhaftmachung erforderlich und geschieht diese durch die hiezu an 
sich berechtigte juristische Person nicht, kann eine solche 
natürliche Person auch von der V.A.M. bestimmt werden .. In besonderen 
Fällen (z. B. Unternehmenswechsel) können Ausnahmen gemacht werden. 

4. 3. Die Bewilligung von Zuschüssen kann an Bedingungen ge­
knüpft oder mit Auflagen versehen werden; wenn diese nicht 
eingehal ten werden, kann die Zusage ganz oder teilweise widerrufen 
werden bzw hat die VAM einen entsprechenden Rückforderungsanspruch 
hinsichtlich allenfalls bereits ausbezahl ter Mittel. Dasselbe gilt, 
wenn vom Antragsteller oder anderen Beteiligten unvollständige oder 
unwahre Angaben gemacht werden, um Zuschüsse zu erhalten. Davon 
unberührt bleiben allfällige weitere rechtliche Konsequenzen. 

4. 4. Durch eine Zusage übernimmt die V.A.M. grundsätzlich 
nicht die Planung und/oder Durchführung von Vorhaben; ihr Obliegt 
nur die EntSCheidung über Anträge, die Auszahlung der Mittel und die 
Kontrolle der widmungsgemäßen Verwendung. Soweit im Einzelfall nicht 
anders beschlossen, beansprucht die V.A.M. auch keinerlei wie immer 
gearteten Rechte an geförderten Vorhaben und keine Beteiligung an 
deren wirtschaftlichem Ertrag. Die . V. A. M. kann sich jedoch die 
Mitwirkung an der Vertragsgestaltung gegenüber Nutzern (insbesonders 
im Rahmen der Herstellförderung) vorbehalten. 

4. 5. Die Verwendung der Zuschüsse hat nach den Grundsätzen 
der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit zu erfolgen. 

4. 6. Über die 
ausbezahlten Beträge 

widmungsgemäße Verwendung der von der VAM 
sind über Verlangen der V.A.M. binnen 
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angemessener Frist geeignete Nachweise (Zahlungsbelege ; 
Abrechnungen; etc.) zu erbringen. Im übrigen hat die V.A.M. das 
Recht, die Abrechnungen durch einen Buchsachverständigen ihrer Wahl 
überprüfen zu lassen. Sollte sich dabei herausstellen, daß von der 
V.A.M. erhaltene Mittel gänzlich oder teilweise zweckwidrig 
verwendet wurden, hat der Zahlungsempfänger, unbeschadet einer 
allfälligen Rückzahlungsverpflichtung hinsichtlich der gewährten 
Zuschüsse, die Kosten dieser Überprüfung zu tragen. 

4. 7. Genehmigte Zuschüsse stehen dem Begünstigten zur Gänze 
zur verfügung,' auch wenn sie nur teilweise im Jahr der Zusage 
abgerufen werden und sind insoweit grundsätzlich unbeschränkt 
vortragsfähig. In, begründeten Fällen kann hievon jedoch eine 
Ausnahme gemacht werden. 

4. 8.. Für eine ordnungsgemäße Versteuerung der von der .V. A. N. 
aus Mitteln der SKE erhaltenen Beträge (Leistungen) hat 
ausschließlich der· (Zahlungs)Empfänger Sorge zu tragen. 

5. Antragstellung 

5. 1. Anträge um Zuerkennung von Sozialzuschüssen/Förderungen 
müssen grundsätzlich begründet werden und sind schriftlich, 
ausschließlich an die Adresse der V.A.N. zu richten, und unterliegen 
keiner Geheimhaltungspflicht. Dem Antr~g sind sämtliche 
zweckdienlichen und entsprechenden Unterlagen, wobei alle 
schriftlichen Nachweise tunlichst im Original beizubringen sind, 
beizulegen. Alle Antragsunterlagen werden Eigentum der V.A.M., wobei 
von eingereichten Originalunterlagen allenfalls auch Kopien von der 
V.A.M. angefertigt und zurückbehalten werden können. Fehlen bei 
einem Antrag Angaben oder Unterlagen, die für die Entscheidung von 
relevanter Bedeutung sind, gilt der Antrag bis zum Zeitpunkt der 
Vervollständigung als nicht eingebracht. In Ausnahmefällen kann 
jedoch eine bedingte Zusage gegeben werden, die bei Nichterfüllung 
der dabei gesetzten Auflagen oder Bedingungen wieder erlischt~ Wird 
ein Zuschuß für ein Vorhaben beantragt, für welches Förderungen auch 
bei sonstigen, dritten Personen, Unternehmen oder Institutionen 
beantragt werden, so' sind allen Personen, Firmen oder 
Förderungsinsti tutionen , die ein Vorhaben ( mit) finanzieren sollen, 
die gleichen, das V6rhaben beschreibende Unterlagen vorzulegen. Mit 
der Antragsteilung nimmt der Antragsteller weiters ·zustimmend zur 
Kenntnis, daß -zur Uberprüfung seiner Antragsunterlagen 
projektbeschreibende und personenbezogene Daten~ in~besondere mit 
Förderungsinstituten des In- und Auslandes, mit denen die V.A.M. 
zusammenarbei tet, - elektronisch gespeichert , verarbeitet und 
ausgetauscht werden können. Die V.A.N. übernimmt keine Haftung für 

- Dokumente, die im Rahmen von Anträgen an sie geschickt werden. 

5. 2. Bei der. V. A. N. eingelangte Anträge erhalten eine fort­
laufende Nummer und sind in der nächstfolgenden 
Ausschuß(Vorstands)sitzung zu behandeln. wird ein Antrag abgelehnt, 
so kann für das abgelehnte Projekt ein neuer Antrag gestellt werden, 
wobei jedoch die Änderungen gegenüber dem. abgelehnten Antrag in 
nachvollziehbarer W~ise schriftlich zu begründen sind. 

5. 3 _ Mit der Durchführung eines Vorhabens, für welches eine 
Förderung beantragt wird, darf der Antragsteller, nicht vor 
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AntragsteIlung beginnen. Wird mit der Durchführung des Vorhabens 
dennoch vor Genehmigung des Zuschusses begonnen, so erfolgt dies auf 
alleiniges Risiko des Antragstellers und der V. A. M. können dadurch 
kei~e, wie auch immer geartete, Verpflichtungen erwachsen. 

5.4. Die V. A. H. kann auf Grund der übergebenen 
Antragsunterlagen eine zeitlich befristete Zusage auf Gewährung 
eines Zuschusses geben. Sind innerhalb der Frist die Bedingungen und 
Auflagen zur Gewährung des Zuschusses nicht nachweislich erfüllt 
worden oder sind die Voraussetzungen, unter denen der Antrag 
genehmigt worden ist, nicht oder nicht mehr gegeben, so erlischt die 
Zusage. Die Frist kann aber über begründeten Antrag des 
Antragstellers von der V.A.M. erstreckt werden. 

5. 5. Die Ablehnung von Anträgen muß nicht begründet werden. In 
jedem Fall ist der Antragsteller jedoch von der Entscheidung 
schriftlich zu verständigen. 

5. 6. Sämtliche Zuschüsse/Förde"l:'ungen werden nut unter der 
ausdrücklichen Bedingung der Anerkennung dieser Richtlinien durch 
den Antragsteller eines Zuschusses/einer Farderung, gewährt. Auf 
diesen Umstand ist in den jeweiligen Mitteilungsschreiben der VAM 
über die Zuerkennung von Zuschüssen/Farderungen ausdrücklich 
hinzuweisen. Der Antragsteller hat die Anerkennung dieser 
Richtlinien schriftlich zu bestätigen. Vor Einlangen dieser 
schriftlichen Bestätigung kannen grundsätzlich keine Zahlungen 
geleistet werden. 
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der Verwertungsgesellschaft für audiovisuelle Medien (V.A.M.) 
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-Soziale Zuschüsse-

1. Allgemeines 
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1. 1. Auf Leistungen aus den SKE I welcher Art auch immer I 
besteht kein bei Gerichten l Verwaltungsbehörden oder sonst 
durchsetzbarer Anspruch von Wahrnehmungsberechtigten der V.A.M. oder 
sonstiger Personen. Die Vergabe kann überdies immer nur nach Maßgabe 
vorhandener Mittel erfolgen. Auf Leistungen besteht weiters I sowohl 
dem Grundel als auch der Höhe nachl auch dann kein Anspruch l wenn 
sie wiederholt oder laufend gewährt werden. Laufende Leistungen 
können von der V. A. M.· ohne Zustimmung des Empfängers j ederzei t zur 
Gänze eingestellt I herabgesetzt oder in anderer Weise verändert 
werden, wobei die V.A.M. jedoch die Gründe hiefür mitzuteilen hat. 

1. 2. Grundsätzlich können Zahlungen nur an natürliche Personen 
erbracht werden l deren Wohnsitz in österreich l~egtl die eine 
zumindest zwölf jährige, der Antragstellung unmittelbar vorangehende I 
ununterbrochene und gewerbliche Tätigkeit als Filmproduzent 
nachweisen können l diese überwiegend in Österreich ausüben bzw. 
ausgeübt haben und die mindestens bereits seit zwölf Jahren vor dem 
Zeitpunkt der AntragsteIlung ohne .Unterbrechung 
~lahrnehmungsberechtigte der V.A.M. sind sowie vor Gewährung einer 
Leistung aus den SKE bereits im Rahmen der laufenden 
(Lizenz)Verteilung der V.A.M. Zahlungen in einer bestimmten l vom 
Vorstand festzulegenden Höhe l erhalten haben. 

1. 3. Ist eine juristische Person, die die Bedingungen gern. 
Punkt 1.2. entsprechend erfüllt I Wahrnehmungsberechtigter der 
V.A.M. I kann diese (in begründeten Fällen) eine natürliche Person 
namhaft machen l der ein Altersversorgungszuschuß gewährt werden 
soll. Die 50 namhaft gemachte Person muß j edoch l zumindest während 
der gemäß Punkt 4.1. der Allgemeinen Richtlinien erforderlichen 
Zugehörigkei t der juristischen Person als Wahrnehmungsberechtigter 
der V. A.M. I in einem persönlichen Naheverhältnis zu dieser 
juristischen Person stehen bzw. gestanden sein {z.B. Gesellschafter 
(Eigentümer); Geschäftsführer; Prokurist;) und fiberdies, soweit 
anwendbar, die sonstigen Voraussetzungen für. die Gewährung von 
Zuschüssen (an natürliche Personen) erfüllen. Wäre eine. solche 
Namhaftmachung erforderlich und geschieht diese durch die hiezu an 
sich berechtigte juristische Person nicht, kann eine solche 
natürliche Person auch von der V.A.M. bestimmt werden. In Fällen von 
Unternehmensauflösungen, Umgründungen, Unternehmens zusammenschlüssen 
bzw. bei Ausscheiden aus dem Unternehmen des 
Wahrnehmungsberechtigten etc. sind die sich daraus ergebenden 
Besonderheiten entsprechend zu berücksichtigen. In sachlich 
begründeten .. Fällen kann jedoch von einem· oder mehreren der 
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vorstehend angeflihrten Erfordernisse abgesehen werden (z.B. in 
sozialen Härtefällen; bei Unternehmenswechsel). 

1. 4. Die Bewilligung von Zuschüssen kann an Bedingungen ge­
knüpft oder mit Auflagen versehen werden; wenn·· diese nicht 
eingehal ten werden, kann die Zusage ganz oder teilweise widerrufen 
werden bzw hat die VAM einen entsprechenden Rückforderungsanspruch 
hinsichtlich allenfalls bereits ausbezahlter Mittel. Dasselbe gilt, 
wenn vom Antragsteller oder anderen Beteiligten unvollständige oder 
unwahre Angaben gemacht werden, um Zuschüsse zu erhalten. Davon 
unberührt bleiben allfällige weitere rechtliche Konsequenzen. 

1. 5. Genehmigte Zuschüsse stehen dem· Beglinstigten zur Gänze 
zur Verfügung, auch wenn sie nur teilweise im Jahr der Zusage 
abgerufen werden und sind insoweit grundsätzlich unbeschränkt 
vortragsfähig. In begründeten Fällen kann hievon jedoch eine 
Ausnahme gemacht werden. 

1. 6. Für eine ordnungsgemäße Versteuerung der von der V.A.M. 
aus Mi tteln der SKE erhal tenen Beträge· (Leistungen) hat 
ausschließlich der (Zahlungs)Empfänger Sorge zu tragen. 

2. Antragstellung 

2. 1. Anträge um Zuerkennung von Altersversorgungszuschlissen 
müssen grundsätzlich begründet werden . und sind schriftlich, 
ausschließlich an die Adresse der V.A.M. zu richten und unterliegen 
keiner Geheimhaltungspflicht. Dem Antrag sind sämtliche 
zweckdienlichen und entsprechenden Unterlagen, wobei alle 
schriftlichen Nachweise tunlichst im Original beizubringen sind, 
beizulegen. Alle Antragsunterlagen werden Eigentum derV.A.M., wobei 
von eingereichten Originalunterlagen allenfalls auch Kopien von der 
V.A.M. angefertigt und zurückbehalten werden können. Fehlen bei 
einem Antrag Angaben oder Unterlagen, die für die Entscheidung von 
relevanter Bedeutung sind, gilt der Antrag bis zum Zeitpunkt der 
Vervollständigung als nicht eingebracht. In Ausnahmefällen kann 
jedoch eine bedingte. Zusage gegeben werden, die bei Nichterfüllung 
der dabei gesetzten Auflagen oder Bedingungen wieder erlischt. 

2. 2. Bei der V.A.M. eingelangte Anträge erhalten eine fort­
laufende Nummer und sind in der nächstfolgenden 
Ausschuß(Vorstands)sitzung zu behandeln. Wird ein Antrag abgelehnt, 
so kann ein neuer Antrag gestellt werden, wobei jedoch die 
Änderungen gegenüber dem abgelehnten Antrag in nachvollziehbarer 
Weise schriftlich zu begründen sind. 

2.3. Die V . A. M. kann auf Grund. der· übergebenen 
Antragsunterlagen eine zeitlich befristete zusage auf Gewährung 
eines Zuschusses geben. Sind innerhalb der Frist die Bedingungen und 
Auflagen zur Gewährung des Zuschusses nicht nachweislich erfüllt 
worden oder sind die Voraussetzungen, unter denen der Antrag 
genehmigt worden ist, nicht oder nicht mehr gegeben, so erlischt die 
Zusage. Die Frist kann aber über begründeten Antrag des 
Antragstellers von der V.A.M. erstreckt werden. 
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2. 4. Die Ablehnung von Anträgen muß nicht begründet werden. In 
jedem Fall ist der Antragsteller jedoch von der Entscheidung 
schriftlich zu verständigen. 

2. 5. Sämtliche Zuschüsse werden nur unter der ausdrücklichen 
Bedingung der Anerkennung dieser Richtlinien durch den Antragsteller 
eines Zuschusses~ gewährt. Auf diesen Umstand ist in den jeweiligen 
Mitteilungsschreiben der VAM über die Zuerkennung von Zuschüssen 
ausdrücklich hinzuweisen. Der Antragsteller hat die Anerkennung 
dieser Richtlinien schriftlich zu bestätigen. Vor Einlangen dieser 
schriftlichen Bestätigung k5nnen grundsätzlich keine Zahlungen 
geleistet werden. 

3. Altersversorgungsz~schuß 

3. 1. Wahrnehmungsberechtigten, die das 65. (Männer) bzw. 60. 
(Frauen) Lebensjahr vollendet haben, kann ein 
Altersversorgungszuschuß, vorbehaltlich Punkt 3.3., gewährt werden, 
sofern der Antragsteller bereits eine Pension von einer 
5ffentlichrechtlichen K5rperschaft erhält. Unbeschadet der 
N5g1ichkei t der j ederzei tigen Einstellung von Zahlungen gern. Punkt 
1.1. ist der Bezieher eines Altersversorgungszuschusses nicht 
verpflichtet jährlich einen neuerlichen Antrag auf Zuerkennung bzw. 
Auszahlung zu stellen. 

3. 2. Während eines Zeitraumes von zwölf Jahren kann von einer 
juristischen Person jeweils nur eine natürliche Person, die in den 
Genuß eines Altersversorgungszuschusses kommen soll, gemäß Punkt 
1.3. dieser Richtlinien namhaft gemacht werden. Soweit anwendbar 
gelten die im folgenden angeführten Bestimmungen (bis einschließlich 
Punkt 3.9.) auch für diese Personen. In jedem Fall kann eine Person 
h5chstens einen (1) Altersversorgungszuschuß, sei es als eine von 
einer juristischen Person namhaft gemachte Person oder einen eigenen 
Altersversorgungszuschuß, erhalten. 

3. 3. Durch die Beendigung der zugehörigkeit des Al tersver­
sorgungszuschußempfängers . bzw. der juristischen Person, welche ihn 
namhaft gemacht hat, als Wahrnehmungsberechtigter der V.A.H. 
erlischt automatisch der Anspruch auf Gewährung von 
Altersversorgungszuschüssen, wobei jedoch bereits erfolgte Zusagen 
aufrecht bleiben. 

3.4.1. Die Höhe des Altersversorgungszuschusses wird vom 
Vorstand der V.A.M. jährlich beschlossen. Hat der betreffende 
Antragsteller (bzw. der ihn namhaft gemachte 
Wahrnehmungsberechtigte) innerhalb der letzten 12 Jahre vor 
Antragsteilung im Rahmen der Verteilung zumindest 15.000 'Punkte 
erreicht, steht ihm ein Anspruch auf die volle H5he des 
Altersversorgungszuschusses zu. Hat er 7.500 Punkte erreicht, steht 
ihm ein Anspruch, nur auf die Hälfte zu, solange nicht die 
Punkteanzahl von 7.500 erreicht ist, hat er überhaupt keinen 
Anspruch. Ab Erreichen der Punkteanzahl von 15.000 - hier sind auch 
die nach erstmaliger Zuerkennung des (wenn auch nur halben) 
Altersversorgungszuschusses weiter akkumulierten Punkte zu 
berücksichtigen hat er ab Überschreiten der Summe von 15.000 
Punkten einen Anspruch auf Zuerkennung des vollen 
Altersversorgungszuschusses. Diesbezüglich ist jedoch ein 
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entsprechender Antrag an die V.A.M. erforderlich; eine automatische 
Erhöhung des Altersversorgungszuschusses erfolgt nicht. Aus Gründen 
der Verwaltungsvereinfachung wird jeweils der 1. Jänner eines 
Kalenderjahres als Stichtag für die Berechnung der erforderlichen 
Punkteanzahl bzw~ Zugehörigkeitsjahre herangezogen, wobei lediglich 
volle Kalenderjahre gezählt werden. 

3.4.2. Eine· Person die zwar bereits eine Pension von einer 
öffentlichrechtlichen Körperschaft erhält, jedoch weiterhin eine 
sozialvers icherungspflichtige Tätigkeit ausübt, kann für die Dauer 
dieser Tätigkeit keinen Al tersversorgungszuschuß erhalten, und hat 
der V. A. M. die Aufnahme einer solchen Tätigkeit daher unverzüglich 
mi tzuteilen. Nach Beendigung dieser Tätigkeit ist eine neuerliche 
AntragsteIlung auf Zuerkennung eines Altersversorgungszuschusses 
erforderlich. 

3.4.3. Rechtsnachfolger (d.s. Witwe(r)n diesen 
gleichgestell t ist ein (e) Mann/Frau 
(Lebensgefährte/Lebensgefährtin) der (die) mit der (dem) 
Wahrnehmungsberechtigten bis zu dessen Tod ununterbrochen mindestens 
5 Jahre in einer eheähnlichen Gemeinschaft gelebt hat - und Waisen 
(eheliche, uneheliche und adoptierte Kinder» erhalten 60 % des 
gemäß diesen Richtlinien zuletzt an den verstorbenen 
Wahrnehmungsberechtigten ausbezahlten Betrages. Die Höhe der an 
mehrere Rechtsnachfolger eines Wahrnehmungsberechtigten 
zuerkannten Beträge darf insgesamt 60 % . des 
Al tersversorgungszuschusses, wie er an den Wahrnehmungsberechtigten 
zuletzt bezahlt wurde, nicht übersteigen. 

3.4.4. Unbeschadet des Vorliegens der sonstigen Voraussetzungen 
ist für den Bezug der Witwe (r) nversorgung ein besonderer 
Vorstandsbeschluß zwecks Zuerkennung erforderlich, wenn ein 
Wahrnehmungsberechtigter, der bereits einen Altersversorgungszuschuß 
erhält, eine Ehe (Lebensgemeinschaft) eingangen ist, soferne der 
Wahrnehmungsberechtigte bereits einmal verehelicht war, zur Zeit der 
Eheschließung (Eingehen der Lebensgemeinschaft) das 65 . Lebensj ahr 
bereits vollendet hatte und die Ehegattin (der 
Ehegatte/Lebensgefährte) um mehr als 20 Jahre jünger ist. 

3.4.5. Änderungen des Familienstandes wirken sich auch auf die 
Höhe eines bereits zuerkannten Alterversorgungszuschusses aus, wie 
folgt: 

3.4.5.1. Bei Wiederverehelichung/erstmaliger Verehelichung 
/erstmaligem oder wiederholtem Eingehen einer Lebensgemeinschaft 
nach erstmaliger Zuerkennung eines Altersversorgungszuschusses 
erfolgt eine Erhöhung des Alterversorgungzuschusses (von dem für 
Alleinstehende zur Anwendung gelangenden Betrag auf jenen für 
Ehepaare/Lebensgefährten) nur auf Dauer der Lebenszeit des 
antragsteIlenden Wahrnehmungsberechtigteni Rechtsnachfolgern steht 
in diesen Fällen kein Anspruch nach Ableben des Betreffenden zu. 

3.4.5.2. Ehtsprechend sind Änderungen des Familienstandes durch 
Scheidung/Trennung/Tod eines ursprünglich den erhöhten 
Altersversorgungszuschusses bewirkenden Partners des 
Alterversorgungszuschussempfängers durch eine entsprechende 
Reduzierung des Alterversorgungszuschusses zu berücksichtigen. 
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3.4.5.3. Verstirbt ein Wahrnehmungsberechtigter vor Erlangen 
der für die AntragsteIlung erforderlichen Voraussetzungen 
(insbesondere des Lebensalter von 65 (Mann) bzw. 60 (Frau) Jahren) 
so hat der hinterbliebene Ehegatte/Lebensgefährte/Waisen die 
Möglichkeit zu dem Zeitpunkt, in welchem der Verstorbene die 
Voraussetzungen erfüllt hätte, einen entsprechenden Antrag zu 
stellen. Ein solcherart zuerkannter Altersversorgungs zuschuß bemißt 
sich der Höhe nach wie jener für einen Rechtsnachfolg~r. 

3.4.5.4. Stellt ein in Lebensgemeinschaft mit einem Partner 
lebender Wahrnehmungsberechtigte einen Antrag auf Zuerkennung eines 
Altersversorgungszuschusses wird ihm der für Ehepaare anwendbare 
höhere Betrag nur dann I von Beginn an zuerkannt, wenn die 
Lebensgemeinschaft zum Zeitpunkt der AntragsteIlung bereits 
zumindest 5 Jahre bestanden hat. Sind die 5 Jahre zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht erreicht, besteht die Möglichkeit einer 
AntragsteIlung auf Erhöhung nach Erreichen der 5 Jahre. 

3.4.6. Eine Auszahlung an einen R~chtsnachfolgererfolgt (außer 
bei Waisen) im übrigen nur dann, wenn dieser selbst bereits eine 
Eigen-Pension von einer öffentlichrechtlichen Körperschaft erhält. 
Bezieht der Rechtsnachfolger im Zei tpunkt des Ablebens des 
Wahrnehmungsberechtigten noch keine solche Pension, kann er zum 
(späteren ) Zeitpunkt seines Eintrittes in die Pension einen 
entsprechenden Altersversorgungs zuschuß beantragen. Die Höhe dieses 
Betrages richtet sich dann nach dem zuletzt an den 
wahrnehmungsberechtigten ausbezahlten Betrag. 

3.4.7. Der 
Rechtsnachfolger 
Wiederverehelichung 
verlieren ihren 
Lebensjahr. 

Bezug des Altersversorgungszuschusses für 
erlischt mit deren Tod oder mit deren 

bzw. Eingehung einer Lebensgemeinschaft. Waisen 
Anspruch spätestens mit dem vollendeten 18. 

3.4.8. Die Auszahlung des Altersversorgungszuschusses 
monatlich im vorhinein, zwölfmal pro Jahr. 

erfolgt 

4. Zuschüsse zu -Krankenver,sicherungsprämien 

4.1. Wahrnehmungsberechtigte der V.A.M. haben die Nöglichkeit, 
Kosten einer Krankenzusatzversicherung teilweise ersetzt zu 
erhal ten. Voraussetzung ist, daß sich die Prämienzahlung . auf ein· 
aufrechtes Versicherungsverhältnis bez ieht i welches ausschließlich 
den Wahrnehmungsberechtigten (und nicht z.B. auch ihm angehörige 
Familienmitglieder}' begünstigt. Die Höhe des für ein 
(Versicherungs}Jahr höchstens zu refundierenden Betrages ist vom 
Vorstand für jedes Jahr festzulegen. 

4.2. Wurde bereits einmal ein schriftlicher Antrag genehmigt, 
kann die jährliche neuerliche AntragsteIlung durch die bloße 
Ubersendung der betreffenden Prämienzahlungsbestätigungen ersetzt 
werden. 

4.3. Dem Antrag ist eine Kopie der aufrechten Versicherungs­
polizze beizulegen, wobei die jährlich von dem 
Wahrnehmungsberechtigten auf diese polizze bezahlten Beträge durch 
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entsprechende Belege (schriftliche Bestätigung der Versicherung) 
nachzuweisen. 

4.4. Punkt 1.3. gilt entsprechend. 

5. Zuschüsse bei außergewöhnlicher Belastung (soziale Notfälle) 

5.1. Wahrnehmungsberechtigten können in bestimmten, begründeten 
Fällen (einmalige oder laufende) Leistungen zur Hilfe bei 
außerordentlichen Belastungen gewährt werden. 

5.2. In dem Antrag ist die außerordentliche Belastung näher 
darzustellen. Als außerordentliche Belastung gelten insbes. Unfälle, 
Körperbehinderung , kostspielige ärztliche Behandlung, Pflegebe­
dürftigkeit, Berufsunfähigkeit. Keinesfalls zählen hiezu jedoch 
wirtschaftliche Schwierigkeiten eines UEternehmens. 

5.3. Art und Höhe des jeweiligen Zuschusses sind im Einzelfall 
festzulegen. 

5.4. Zuschüsse wegen außerordentlicher Belastung werden 
unabhängig vom Alter bewilligt und können auch zusätzlich zu anderen 
Leistungen, die der Empfänger von der V.A.M. erhält, gewährt werden. 

5.5. Punkt 1.3. gilt entsprechend. 

6. Altersversorgungszuschuß ehrenhalber 

Über Beschluß des Vorstandes können an Personen, die sich 
besondere Verdienste um die V.A.M. erworben haben Altersversorgungs­
zuschüsse zuerkannt werden. Der Anspruch auf 
Altersversorgungszuschuß ehrenhalber ist persönlich und steht daher 
Rechtsnachfolgern (vgl. Punkt 3.4.3.) nicht zu. 
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Richtlinien 
für die 

sozialen und kulturellen Einrichtungen (SKE) 
der Verwertungsgesellschaft für audiovisuelle Medien (V.A.M.) 

vom 1. März 1995 

-Herstellförderung-

1. Allgemeines 

84 
1 

1. 1. Auf Leistungen aus den SKE, welcher Art auch immer, 
besteht kein bei Gerichten, Verwaltungsbehörden oder sonst 
durchsetzbarer Anspruch von Wahrnehmungsberechtigten der V.A.M_ oder 
sonstiger Personen. Die Vergabe kann überdies immer nur nach Maßgabe 
vorhandener Mittel erfolgen. Auf Leistungen besteht weiters, sowohl 
dem Grunde, als auch der Höhe nach, auch dann kein Anspruch, wenn 
sie wiederholt oder laufend gewährt werden .. Laufende Leistungen 
können von der V.A.H. ohne Zustimmung des Empfängers jederzeit zur 
Gänze eingest~llt, herabgesetzt oder in anderer Weise verändert 
werden. 

1. 2. Grundsätzlich können Zahlungen nur an natürliche und 
juristische Personen erbracht werden, deren 
Wohnsitz/Unternehmenssitz in Österreich liegt, die eine zumindest 
zwölf jährige, der Antragstellung unmittelbar vorangehende, 
ununterbrochene und gewerbliche Tätigkeit als Filmproduzent 
nachweisen können, diese in Österreich ausüben bzw. ausgeübt haben 
und die mindeitens bereits seit zwölf Jahren vor dem Zeitpunkt der 
Antragstellung ohne Unterbrechung Wahrnehmungsberechtigte der V.A.M. 
sind sowie vor Gewährung einer Leistung aus den SKE bereits im 
Rahmen der laufenden (Lizenz )Verteilung der V.A .M. Zahlungen 
erhalten haben. In Fällen von Unternehmensauflösungen, Umgründungen 
etc. sind die sich daraua ergebenden Besonderheiten entsprechend zu 
berücksichtigen. In sachlich begründeten Fällen kann jedoch von 
einem oder mehreren der vorstehend angeführten Erfordernisse 
abgesehen werden. 

1. 3. Die Bewilligung von Zuschüssen kann an 'Bedingungen ge-:­
knüpft oder mit Auflagen versehen werden; wenn diese nicht 
eingehalten werden, kann die Zusage ganz oder teilweise widerrufen 
werden bzw hat die VAM einen entsprechenden Rückforderungsanspruch 
hinsichtlich· allenfalls bereits ausbezahlter Mittel. Dasselbe gilt, 
wenn vom Antragsteller oder anderen Beteiligten unvollständige oder 
unwahre Angaben. gemacht werden, um Zuschüsse zu erhalten. Davon 
unberührt bleiben allfällige weitere rechtliche Konsequenzen. 

1. 4. Durch. eine Zusage übernimmt die V.A.M. grundsätzlich 
nicht die Planung und/oder Durchführung von Vorhaben; ihr obliegt 
nur die Entscheidung Uber Anträge, die Auszahlung der Mittel und die 
Kontrolle der widmungsgemäßen Verwendung. ·Soweit. im Einzelfall nicht 
anders beschlossen, beansprucht die V.A.M. auch keinerlei wie immer 
gearteten Rechte an· geförderten Vorhaben und keine Beteiligung an 
deren wirtschaftlichem Ertrag. 
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1. 5. Die Verwendung der Zuschüsse hat nach den Grundsätzen 
der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit zu erfolgen. 

1. 6. Über die widrnungsgemäße Verwendung der von der V. A. M. 
ausbezahlten Beträge sind über Verlangen der V.A.M. binnen 
angemessener Frist geeignete Nachweise (Zahlungsbelege ; 
Abrechnungen; etc.) zu erbringen. Im übrigen hat die V.A.M. das 
Recht, die Abrechnungen durch einen Buchsachverständigen ihrer Wahl 
überprüfen zu lassen. Sollte sich dabei herausstellen, daß von der 
V.A.M. erhaltene Mittel gänzlich oder teilweisezweckwidrig 
verwendet wurden, hat der Zahlungsempfänger, unbeschadet einer 
allfälligen Rückzahlungsverpflichtung hinsichtlich der gewährten 
Zuschüsse, die Kosten dieser Überprüfung zu tragen. 

1. 7. Genehmigte Zuschüsse stehen dem Begünstigten zur Gänze 
zur Verfügung, auch wenn sie nur teilweise im Jahr der Zusage 
abgerufen werden und sind insoweit grundsätzlich unbeschränkt 
vortragsfähig. In begründeten Fällen kann· hievon jedoch eine 
Ausnahme gemacht werden. 

1. B. Für eine ordnungsgemäße Versteuerung der von der V.A.M. 
aus Mitteln der SKE erhal tenen Beträge (Leistungen) hat 
ausschließlich der (Zahlungs)EmpfängerSorge zu tragen. 

2. AntragsteIlung 

2. 1. Anträge um Zuerkennung von Förderungen müssen 
grundsätzlich begründet werden und sind schriftlich, ausschließlich 
an die Adresse der V.A.M. zu richten und unterliegen keiner 
Geheimhaltungspflicht. Dem Antrag sind sämtliche zweckdienlichen und 
entsprechenden Unterlagen, wobei alle schriftlichen Nachweise im 
Original beizubringen sind, beizulegen. Alle Antragsunterlagen 
werden Eigentum der V .A.M.. Fehlen bei einem Antrag Angaben oder 
Unterlagen, die für die Entscheidung von relevanter Bedeutung sind, 
gil t der Antrag bis zum Zeitpunkt der vervollständigung als nicht 
eingebracht. In Ausnahmefällen kann jedoch eine bedingte Zusage 
gegeben werden, die bei N.ichterfüllung der dabei gesetzten Auflagen 
oder Bedingungen wieder erlischt. Wird ein Zuschuß für ein Vorhaben 
beantragt, für welches Förderungen auch bei sonstigen, dritten 
Personen, Unternehmen oder Institutionen beanstragt werden, so sind 
allen Personen,· Firmen oder Förderungsinstitutionen, die ein 
Vorhaben (mi t) finanzieren sollen, die gleichen, das Vorhaben 
beschreibende Unterlagen vorzulegen. Mit der AntragsteIlung nimmt 
der Antragsteller weiters zustimmend zur Kenntnis, daß zur 
Überprüfung seiner Antragsunterlagen projektbeschreibende und 
personenbezogene Daten, insbesondere mit Förderungsinstituten des 
In- und Auslandes, mit denen die V.A.M. zusammenarbeitet, 
elektronisch gespeichert, verarbeitet und ausgetauscht werden 
können. Die V . A. M. übernimmt keine Haftung für Dokumente, die im 
Rahmen von Anträgen an sie geschickt werden. 

2.2. Bei der V.A.M. eingelangte Anträge erhalten eine fort­
laufende Nummer und sind in der nächstfolgenden 
Ausschuß (Vorstands) si tzung zu behandeln. Wird ein Antrag abgelehnt, 
so kann für das abgelehnte Projekt ein neuer Antrag gestellt werden, 
wobei jedoch die Änderungen gegenüber dem abgelehnten Antrag in 
nachvollziehbarer Weise schriftlich zu begründen sind. 
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2. 3. Mit der Durchführung eines Vorhabens, für welches eine 
Förderung beantragt wird, darf der Antragsteller nicht vor 
Antragsteilung beginnen. Wird mit der Durchführung des Vorhabens 
dennoch vor Genehmigung der Förderung begonnen, so erfolgt dies auf 
alleiniges Risiko des Antragstellers und der V.A.H. können dadurch 
keine, wie auch immer geartete, Verpflichtungen erwachsen. 

2.4. Die V. A. M . kann auf Grund der übergebenen 
Antragsunterlagen eine zeitlich befristete Zusage auf Gewährung 
eines Zuschu~sesgeben. Sind innerhalb der Frist die Bedingungen und 
Auflagen zur Gewährung der Förderung nicht nachweiSlich erfüllt 
worden oder sind die Voraussetzungen, unter denen der Antrag 
genehmigt word~n ist ,nicht oder nicht mehr gegeben~so erlischt die 
Zusage. Die Frist kann aber über begründeten Antrag des 
Antragstellers von derV.A.M. erstreckt werden. 

2. 5. Die Ablehnung von Anträgen muß nicht begründet werden. In 
jedem Fall . ist der Antragsteller jedoch von der Entscheidung 
schriftlich zu verständigen. 

2. 6. Sämtliche Förderungen werden nur unter der ausdrücklichen 
Bedingung der Anerkennung dieser Richtlinien durch den Antragsteller 
einer Förderung, gewährt .·Auf diesen Umstand ist in den jeweiligen 
Hitteilungsschreiben der VAM über die Zuerkennung von Förderungen 
ausdrücklich hinzuweisen. Der Antragsteller hat die Anerkennung 
dieser Richtlinien schriftlich zu bestätigen. Vor Einlangen dieser 
schriftlichen Bestätigung können grundsätzlich keine Zahlungen 
geleistet werden. 

3. Herstellförderung 

3. 1. Zweck dieser Herstellförderung ist es, durch Zuschuß von 
Mitteln zur Abdeckung eines Teiles der Herstellkosten für 
eigenproduzierte österreichische Kurzfilme, das· wirtschaftlich 
unabhängige Filmschaffen in Österreich zu stärken. Durch die 
Bereitstellung solcher Mittel soll eine Verbesserung der 
inländischen filmwirtschaftlichen und filmkulturellen Infrastruktur, 
ähnlich wie dies auch durch die Spielfilmförderung im Rahmen des ÖFI 
geschieht, erreicht werden. Eine Förderung wird nur gewährt, wenn 
ohne sie das Vorhaben undurchführbar oder nur in unzureichendem 
Umfang durchführbar ist und die Durchführbarkeit des Vorhabens durch 
entsprechende personelle und sachliche Voraussetzungen gegeben 
erscheint. Die bei der Herstellung des Filmes organisatorisch oder 
künstlerisch entscheidungsberechtigten Personen müssen die 
österreichische Staatsbürgerschaft besitzen und der übrige 
Mitarbeiterstab überwiegend aus österreichischen Staatsbürgern 
bestehen. Eine Endfassung des Filmes muß, abgesehen von Dialog­
oder Gesangsteilen, für die das Drehbuch handlungsbedingt die 
Verwendung einer Fremdsprache vorschreibt, in der deutschen Sprache 
hergestellt werden. Weiters muß der Film, abgesehen von thematisch 
notwendigen Aufnahmen im Arisland, in Österreich gedreht werden. 
Sämtliche zur Produktion des Filmes erforderlichen (technischen) 
Arbeiten, wie Kopierwerksarbeiten etc, sind, sofern eine qualitativ 
ausreichende. Durchführung der Arbeiten in Österreich möglich und 
wirtschaftlich ist, in Österreich durchzuführen. 
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3. 2. Ausgeschlossen von der Förderung sind 
AUftragspr?duktionen aller Art. 

3. 3. Als eigenproduzierter Kurzfilm im Sinne dieser 
Richtlinien gilt ein Film (Film, Video) von zumindest 12, jedoch 
nicht mehr als 45 Minuten Länge. Die Gesamtherstellkosten dürfen 
nicht höher als öS 980.000,-- sein, wobei der Eigenanteil des 
Förderungswerbers mindestens 20% der Herstellkosten betragen muß. 
Als Eigenanteile gelten Rechtevorverkäufe, 
vertriebs/Verleihgarantien, bewertete Eigenleistungen sowie 
Fremdmittel. Überdies muß der Film sämtliche Voraussetzungen für die 
Erlangung eines österreichischen Ursprungzeugnisses erfüllen. 
Weiters darf der Produzent die ihm zustehenden (Werk)Nutzungsrechte 
nur in dem für die Auswertung des Filmes notwendigen Ausmaß an 
Dritte, wenn möglich jedoch nicht ausschließlich (insbesonders 
hinsichtlich des Rechtes der Vervielfäl tigung) ,übertragen. 
Keinesfalls dürfen jedoch zum Zwecke der Verwertung des Filmes 
sämtliche Rechte an dem Film (insbesondere pauschal) an Dritte 
übertragen werden. 

3. 4. Förderungszuschüsse können, abgesehen von den sonstigen 
nach diesen Richtlinien vorgesehenen Voraussetzungen, nur an 
Filmproduzenten, die im Besitz einer aufrechten Gewerbeberechtigung 
für die Herstellung von zur öffentlichen Aufführung bestimmten 
Filmen sind, zuerkannt werden. 

3. 5. Die Höhe des von der V. A. H. gewährten' Zuschusses wird 
aufgrund der bei. AntragsteIlung vorgelegten Unterlagen (insbesondere 
Kalkulation) zuerkannt und ist für jeden Wahrnehmungsberechtigten 
insgesamt (dh kumulativ nach den Punken 3.5.1. und 3.5.2.) mit öS 
700.000,-- pro Jahr begrenzt, wobei: 

3.5.1. für die Herstellung sonstiger Kurzfilme jeder 
Wahrnehmungsberechtigte pro Jahr Zuschüsse für höchstens zwei Filme, 
in Höhe von bis zu öS 350.000,-- pro Film, erhalten kann; der Betrag 
von S 350.000,- gilt für Filme mit 15 Minuten Spieldauer; fUr 
kürzere Filme gelten entsprechende aliquote (geringere) Beträge, 
wobei angefangene Minuten als ganze Minuten gelten; fUr längere 
Filme können pro angefangene weitere Ninute öS 12.000, -- gewährt 
werden, wobei der insgesamt fUr einen Film gewährte Betrag höchstens 
öS 700.000,-- betragen darf; 

3.5.2. Sofern dies aus produktionstechnischen Gründen 
zweckmäßig erscheint (z. B. bei Herstellung einzelner Folgen einer 
geplanten Serie), kann, bei vorliegen sämtlicher sonstigen 
Voraussetzungen, für Projekte (Folgen) die erst im Folgejahr 
hergestellt werden sollen, eine bedingte Förderungszusage gegeben 
werden. Eine endgültige (verbindliche) Zusage kann jedoch erst im 
Jahr der Herstellung, über neuerlichen Antrag, gegeben-werden. 

3. 6. Die tatsächlich angefallenen He~stellungskosten sind, 
über Aufforderung, aufgegliedert nach einzelnen 
Kalkulationspositionen wie im Kalkulationsformular (Punkt 3.10.3.), 
bekanntzugeben. 

3. 7. Der Förderungszuschuß darf nur zur Deckung der durch das 
im dargestellten Vorhaben verursachten Kosten verwendet werden. Für 
den Fall, daß die im Antrag vorgelegten Unterlagen, insbesondere die 
Kalkulation, nicht den Tatsachen entsprechen oder vom Antragsteller 
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sonstige unrichtige Angaben gemacht wurden behält sich die V.A.M. 
ausdrücklich die Rückforderung bereits ausbezahlter Beträge vor. 

3. 8. Jegliche Kostenüberschrei tungen müssen vom Film-
produzenten getragen werden und können nicht durch einen weiteren 
Förderungszuschuß abgedeckt werden. 

3. 9. Der Filmproduzent hat eine Fertigstellungsgarantie zu 
dem im Antrag angeführten Fertigstellungstermin abzugeben, wobei er 
bei Nichteinhaltung nur für eigenes Verschulden haftet. 

3.10. Anträge ·für Herstellförderungen haben zu enthalten: 

3.10.1. Arbeitstitel des Filmes; 

3.10.2. Drehbuch oder drehreifes Konzept oder Treatment i 

3.10~3 .. Kalkulation auf der Basis des Kalkulations-
blattes, der Kalkulationsübersicht, des 
Kalkulationssummenblattes (Seiten A,B u. C)sowie 
die detaillierten Kalkulationsblätter für die 
Herstellung von Filmwerken ausgenommen Kino­
langfilmen und Werbefilmen des Fachverbandes 
der Audiovisions- und Filmindustrie Österreichs, 
in der jedoch kein Gewinn sowie keine Über­
schreitungsreserve enthalten sein darf. Die 
Handlungsunkosten sind überdies mit höchstens 
7,5 % der Herstellkosten begrenzt. 

3.10.4. Finanzierungsplan einschließlich des Nachweises 
über die Beibringung des Eigenanteils in Höhe 
von mindestens 20 % der kalkulierten Herstel­
lungskosten; 

3.10.5. Schriftliche Erklärung eines an der späteren 
Nutzung des Filmes interessierten Dritten 
(Verwertungsplan), entsprechende Verwertungsver­
träge sind, soweit vorhanden, beizulegen.~ 

3.11. Als Nachweis' für die den Richtlinien entsprechende 
Verwendung der Mittel hat der Filmhersteller eine. VHS-'Kassette des 
Filmes bei derV.A.M.":für Archivzwecke zu hinterlegen. 
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VAM/A:SKEI 
8.2.1995 

Richtlinien 
für die 

sozialen und kulturellen Einrichtungen (SKE) 

89 

der Verwertungsgesellschaft für audiovisuelle Medien (V.A.M.) 
vom 1. März 1995 

-Kulturelle Einrichtungen-

1. Allgemeines 

1 

1. 1. Auf Leistungen aus den SKE, welcher Art auch immer, 
besteht kein bei Gerichten, Verwaltungsbeh6rden oder sonst 
durchsetzbarer Anspruch von Wahrnehmungsberechtigten der V.A.M. oder 
sonstiger Personen. Die Vergabe kann überdies immer nur nach Maßgabe 
vorhandener Mittel erfolgen. Auf Leistungen besteht weiters, sowohl 
dem Grunde, als auch der H6he nach, auch dann kein. Anspruch, wenn 
sie wiederholt oder laufend gewährt werden. Laufende Leistungen 
k6nnen von der V.A.M. ohne Zustimmung des Empfängers jederzeit zur 
Gänze eingestellt, herabgesetzt oder in anderer Weise verändert 
werden. 

1. 2. Grundsätzlich k6nnen Zahlungen nur an natürliche und 
juristische Personen erbracht werden, deren 
Wohnsitz/Unternehmenssitz in Österreich liegt, die eine zumindest 
zw6lfjährige, der . AntragsteIlung unmittelbar vbrangehende, 
ununterbrochene . Tätigkei t im Bereich des Filmschaffens nachweisen 
k6nnen, diese in Österreich ausüben bzw. ausgeübt haben und die 
mindestens bereits seit zw6lf Jahren vor dem 4eitpunkt der 
Antragstellung ohne Unterbrechung Wahrnehmungsberechtigte der V.A.M. 
sind sowie vor Gewährung einer Leistung aus den SKE bereits im 
Rahmen der laufenden (Lizenz )Verteilung der V. A.M. Zahlungen 
erhalten haben~ In Fällen von Unternehmensauf16sungeri; Umgrilndungen 
etc. sind die sich daraus ergebenden Besonderheiten entsprechend zu 
berücksichtigen. In sachlich begründeteh Fällen kann jedoch von 
einem oder mehreren der vorstehend angeführten Erfordernisse 
abgesehen werden (z.B. im Rahmen der Ausbildungsf6rderung; bei 
allgemeinen F6rderungsmaßnahmen). 

1. 3. Die Bewilligung von Zuschüssen kann· an Bedingungen ge­
knüpft oder mit Auflagen versehen werden; wenn diese nicht 
eingehal ten werden, kann die Zusage ganz oder teilweise widerrufen 
werden bzw hat die VAM einen entsprechenden Rilckforderungsanspruch 
hinsichtlich allenfalls bereits ausbezahlter Mittel. Dasselbe gilt, 
wenn vom Antragsteller oder anderen Beteiligten unvollständige oder 
unwahre Angaben gemacht werden, um Zuschüsse zu erhalten. Davon 
unberilhrt bleiben allfällige weitere rechtliche Konsequenzen. 

1. 4. Durch eine Zusage. übernimmt die V. A. M. grundsätzlich 
nicht die Planung und/oder Durchführung von Vorhaben; ihr obliegt 
nur die Entscheidun~ über Anträge, die Auszahlung der Mittel und die 
Kontrolle der widmungsgemäßen Verwendung. Soweit im Einzelfall nicht 
anders beschlossen, beansprucht die V.A.M. auch keinerlei wie immer 
gearteten Rechte an geförderten Vorhaben und keine Beteiligung an 
deren wirtschaftlichem Ertrag. 
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1. 5. Die Verwendung der Zuschüsse hat nach den Grundsätzen 
der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit zu erfolgen. 

1. 6. Über die widmungsgemäße Verwendung der von der V.A.M.· 
ausbezahl ten Beträge sind über Verlangen der V. A. M. binnen 
angemessener Frist geeignete Nachweise ( Zahltingsbelege; 
Abrechnungen; etc.) zu erbringen. Im übrigen hat die V. A. M. das 
Recht, die Abrechnungen durch einen Buchsachverständigen ihrer Wahl 
überprüfen zu lassen. Sollte sich dabei herausstellen, daß von der 
V.A.M. erhaltene Mittel gänzlich oder teilweise zweckwidrig 
verwendet wurden, hat der Zahlungsempfänger, unbeschadet einer 
allfälligen Rückzahlurigsverpflichtung hinsichtlich der gewährten 
Zuschüsse, die Kosten dieser Überprüfung zu tragen. 

1. 7. Genehmigte Zuschüsse stehen dem Begünstigten zur Gänze 
zur Verfügung, auch wenn sie nur teilweise im Jahr der Zusage 
abgerufen werden und sind insoweit grundsätzlich unbeschränkt 
vortr~gsfähig. In begründeten Fällen kann hievon jedoch eine 
Ausnahme gemacht werden. 

1. 8. Für eine ordnungsgemäße Versteuerung der von der V. A. M. 
aus Mitteln der SKE erhaltenen Beträge (Leistungen) hat 
ausschließlich der (Zahlungs)Empfänger Sorge zu tragen. 

2. Antragste11ung 

2. 1. Anträge um Zuerkennung von Förderungen müssen 
grundsätzlich begründet werden und sind schriftlich, ausschließlich 
an die Adresse derV.A.M. zu richten und unterliegen keiner 
Geheimhaltungspflicht. Dem Antrag sind sämtliche zweckdienlichen und 
entsprechenden Unte~lagen, wobei alle schr~ftlichen Nachweise im 
Original beizubringen· sind, beizulegen. Alle Antragsunterlagen 
werden Eigentum der V .A.N.. Fehlen bei einem Antrag Angaben oder 
Unterlagen, die für d{e Entscheidung von relevanter Bedeutung sind, 
gil t der Antrag bis zum Zeitpunkt der vervollständigung als nicht 
eingebracht. .In Ausriahmefällen kann jedoch eine bedingte Zusage 
gegeben werden, die bei N'ichterfüllung der dabei gesetzten Auflagen 
oder Bedingungen wieder erlischt. Wird ein Zuschuß für ein Vorhaben 
beantragt, für welches Förderungen auch bei sonstigen, dritten 
Personen, Unternehmen oder Institutionen beanstragt werden, so sind 
allen Personen, Firmen oder Förderungsinstitutionen, die ein 
Vorhaben (mit)finanzieren sollen, die gleichen, das Vorhaben 
beschreibende Unterlagen vorzulegen. Mit der Antragstellung nimmt 
der Antragsteller weiters zustimmend zur Kenntnis, daß zur 
Überprüfung seiner Antragsunterlagen projektbeschreibende und 
personenbezogene Daten, insbesondere mit Förderungsinstituten des 
In- und Auslandes, mit denen die V.A.M. zusammenarbeitet, 
elektronisch gespeichert, verarbeitet und ausgetauscht werden 
können. Die V. A. M. übernimmt keine Haftung für Dokumente, die· im 
Rahmen von Anträgen an sie geschickt werden. 

2. 2. Bei der .V.A.M. 
laufende Nummer und 
Ausschuß(Vorstands)sitzung 
so kann für das abgelehnte 

eingelangte Anträge erhalten 'eine fort-
sind in der näcfistfolgenden 

zu behandeln. Wird ein Antrag abgelehnt, 
Projekt ein neuer Antrag gestelltwerQen, 
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wobei jedoch die Änderungen ~egenüber dem abgelehnten Antrag in 
nachvollziehbarer Weise schriftlich zu begründen sind. 

2. 3. Mit der Durchführung eines Vorhabens, für welches eine 
Förderung beantragt wird, darf der Antragsteller nicht vor 
AntragsteIlung beginnen. Wird mit der Durchführung des Vorhabens 
dennoch vor Genehmigung des Zuschusses begonnen, so erfolgt dies auf 
alleiniges Risiko des Antragstellers und der V.A.H. können dadurch 
keine, wie auch immer geartete, Verpflichtungen erwachsen. 

2.4. Die V . A. H. kann auf .Grund der übergebenen 
Antragsunterlagen eine zeitlich befristete Zusage auf Gewährung 
eines Zuschusses geben. Sind innerhalb der Frist die Bedingungen und 
Auflagen zur Gewährung des Zuschusses nicht nachweislich erfüllt 
worden oder sind die Voraussetzungen, unter denen der Antrag 
genehmigt worden ist, nicht oder nicht mehr gegeben, so erlischt die 
Zusage. Die Frist kann aber über begründeten Antrag des 
Antragstellers von der V.A.M. erstreck~_werden. 

2. 5. Die Ablehnung von Anträgen muß nicht begründet werden. In 
jedem Fall ist der Antragsteller jedoch von der Entscheidung 
schriftlich zu verständigen. 

2. 6. Sämtliche Zuschüsse/Förderungen werden nur unter der 
ausdrücklichen Bedingung der Anerkennung dieser Richtlinien durch 
den Antragsteller eines Zuschusses/einer Förderung, gewährt. Auf 
diesen Umstand ist in den jeweiligen Hitteilungsschreiben der VAM 
über die Zuerkennung von Zuschüssen/Förderungen ausdrücklich 
hinzuweisen. Der Antragsteller hat die Anerkennung dieser 
Richtlinien schriftlich zu bestätigen. Vor Einlangen dieser 
schriftlichen Bestätigung können grundsätzliCh keine Zahlungen 
geleistet werden. . 

3. Förderurigsarten 

3. 1. Fortbildung und Ausbildung 

3.1.1. Im Rahmen dieser Förderungsmöglichkeiten können 
Kosten (Teilnahmegebühren, Reise-, Aufenthaltskosten, Stipendien 
etc.) der Teilnahme an filmspezifischen Fort- und Ausbildungs­
veranstaltungen (Kurse, Seminare, Workshops etc.) ersetzt werden. 

3.1.2. Zahlungen können hier insbesondere auch an 
(natürliche und juristische) Personen erbracht werden, die nicht 
Wahrnehmungsberechtigte der V.A.M. sind. Solche Personen müssen 
jedoch von einem Wahrnehmungsberechtigten der V.A.M. vorgeschlagen 
werden. 

3.1.3. Art und Höhe des Zuschusses sind im Einzelfall 
festzulegen. 

3.2. Verbandsförderung 

Im Rahmen der Verbands förderung können Organisationen, 
Verbände, Vereine und Institutionen I die nach ihren Statuten vor 
allem die wirtschaftlichen und/oder künstlerischen Interessen der 
Wahrnehmungsberechtigten oder Gruppen von Wahrnehmungsberechtigten 
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der V.A.M. vertreten oder 
allgemein im Interesse des 
werden, unterstützt werden. 

sonst in deren 
österreichischen 

Interesse oder 
Filmschaffens 

3.2.1. Anträgen um Verbandsförderung sind beizuschließen: 

Statuten; 
Liste der Funktionäre (Organe); 
aktueller Mitgliederstand; 
Geschäftsbericht und Rechnungsabschluß des letzten 
Geschäftsjahres; 
Budget und Darlegung der Schwerpunkte der geplanten 
(Verbands )Aktivitäten im laufenden und irrt kommen~den 
Jahr; 

4 

ganz 
tätig 

3.2.2. Art und· Höhe. der jeweils gewährten Zuschüsse sind im 
Einzelfall festzul~gen. 

3.3. Zuschüsse für Rechtsberatung 

Wahrnehmungsberechtigte 
Kosten einer Rechtsberatung 
Fragen jeder Art erhalten. 
Einzelfall festzul~gen. 

können über Antrag Zuschüsse zu den 
bzw -vertretung in urheberrechtlichen 

Die Höhe des Zuschusses ist jeweils im 

3.4. Allgemeine Förderungsmaßnahmen 

In diesem Rahmen können Mittel 
deren Verfolgung den wirtschaftlichen 

für Zwecke vergeben werden, 
oder rechtlichen Interessen 
oder Gruppen von der WahrnehmungSberechtigten 

Wahrnehmungsberechtigten der V. A. M. , 
Filmschaffen im allgemeinen, dienen, wie 

bzw. 
z . B. : 

dem österreichischen 

3.4.1. 1. Führung (Finanzierung) von Testprozessen; 
3.4.1. 2.Förd~rung der Herstellung und V~rbreitung 

3.4.1. 3. 

3.4.1. 4. 
3.4.1. 5. 
3.4.1. 6. 

filmspezifischer Publikationen; 
Förderung der Herstellung und Verbreitung 
urheberrechtlicher Publikationen; 
Pirateriebekämpfung; 
~ffent1ichkeitsarbeit, Imagepflege; 
Erarbeitung von Musterverträgen, Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen; 

3.4.1. 7. Grundlagenforschung; 
3.4.1. 8. statistische Aufbereitungen; 
3.4.1. 9. Gutachten; 
3.4.1.10. Förderung der Auslandsbeziehungen des 

österreichischen Filmes; 
3.4.1.11. Förderung der Zusammenarbeit mit. in- und 

ausländischen Organisationen, die ähnliche 
Zwecke verfolgen; 

3.4.2. Den Anträgen muß jeweils eine Projektbeschreibung, eine 
Kalkulation über die Gesamtkosten, eine Information über die 
durchführende Stelle, eine Angabe darüber, ob für denselben Zweck 
auch bei anderen Stellen Förderungsanträge gestellt wurden und 
hiefür schon Zusagen vorliegen, sowie ein Finanzierungsplan angefügt 
sein. 
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3.4.3. Insbesondere sollen Tätigkeiten , Veranstaltungen und 
Einrichtungen gefördert werden, die die Infrastruktur des 
österreichischen Filmschaffens stärken. Ganz allgemein können und 
sollen Förderungs~aßnahrnen gesetzt werden, die die künstlerische 
Kreativität österreichischen Filmschaffens im Rahmen der Herstellung 
und der Auswertung von audiovisuellen Werken im In- und. im Ausland 
fördern. 
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VERWERTUNGSGESELLSCHAFT BILDENDER KÜNSTLER 
A-1120 WIEN, TIVOLIGASSE 67/8 . TEL. +43 / 1 / 815 26 91 . FAX +43 / 1 / 813 78 35 . e-mail: vbk@nextra.at 

ER S T E Ö S T ER R. S PA R - C ASS E 020 - 2 7 1 5 1. BA W AG; 0 1 0 1 0 667 433. PS K. 920 1 6693 

Bundeskanzleramt 
Sektion fur Kunstangelegetilieiten 

Schottengasse 1 
1014 Wien 

Wien, 28.06.2000 

Betrifft: GZ 11.000/43-II/l/98 
Verwendung des Aufkommens nach Artikel llAbs 6 UrhG-Nov 1980 
Leerkassettenvergütung 

im nachfolgenden geben wir unseren Bericht über die Einnahmen der Leerkassetten­
Vergütung-Video im Jahre 1999 

1) Einnahmen 1998 (exkl. Mwst)-Nachverrechnung 
Einnahmen 1999 (exkl.Mwst) 

- 20% Verwaltungsaufwand 

51 % Zuweisung SKE 

2) a) Stand der Einnahmen fur soziale und kulturelle 
Zwecke zum 31.12.1998 

b) Stand der Einnahmen für soziale und kulturelle 
Zwecke zum 31.12.1999 

ATS 

378.728,91 
1.355.087,91 

1.733.816,82 
346.763,36 

1.387.053,46 
707.397,26 

230.421,57 

231;068,10 

ÖSTERREICHISCHE URHEBERRECHTSGESELLSCHAFT FÜR BILDENDE KUNST FOTOGRAFIE UND CHOREOGRAFIE 
MEMBRE DE LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SOC!ETES O'AUTEURS ET COMPOSITEURS 
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3) Verwendung der Einnahmen 
a) kulturelle Zwecke 

Ausstellungsraum Artefakt 
(Miete, Energie, Instandhaltung, Versicherung, 
Gehälter u. gesetzl. Sozialaufwand, usw.) 642.830,93 

b) soziale Zwecke 
BildankaufF. Wieser 
Ausstellungsförderung Katalog G. Schmidt 
Rechtsschutz u.Rechtsberatung 
Ragl, Diplomarbeit 
W.Cooper 
Angermeier 
Virtual Gallery 
Varia 
Valie Export 

Stand 1.1.1999 
Zuweisung von 51% SKE 1998 (wie Seite 1) 

abzügl.Verwendung der Einnahmen w.O. 

Stand 31.12.1999 

Mit der Bitte um Kenntnisnahme verbleiben wir 
mit freundlichen Grüßen 

.'; .~.,. ~ (1,,1/. . 
. ·/~I 

Karin Lobentanz 
Geschäftsfuhrung 

6.810,--
10.000,--

5.114,--
2.848,--
6.455,--
2.055,--
6.175,--

24.462,80 

706.750,73 

230.421,57 
707.397,26 

937.818,83 
706.750,73 

231.068,10 

Prof Dipl. Graph: Walter Strasil 
Präsident 

e.h. 

95 
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W®~
VERWERTUNGS 

. 0 GESELLSCHAFT 
RUNDFUNK 

Bundesministerium für 
Wissenschaft, Verkehr und Kunst 
Minoritenplatz 5 
1014Wien 

GZ 22751/IV/3/87 

.J 

Wien, am 29 Mai 2000 
Cbvgr305 

Verwertungsgesellschaften, Entschließung des Nationalrates 
vom 2.7.1986 betreffend Durchführung der UrhG-Novelie 

Unter Bezugnahme auf unsere bisherigen Berichte möchten wir unter Beibehaltung 
der für 1986 bekanntgegebenen Grundsätze wie folgt berichten: 

Im Geschäftsjahr 1999 beliefen sich die gesamten Nettoerträge 
aus dem Titel Ton- und Videobänder (inkl. 3SAT), 
die dem ORF zugeflossen sind,' das sind 90 % der Erträge der 
VG Rundfuni<: aus der Leerkassettenvergütung Audio 
und 54,23 % - nach Abzug einer 16,660/0igen Rückstellung 
für den VDFS (inkl.3SA T) - der Erträge der VG Rundfunk 
aus der Leerkassettenvergütung Video, 

auf 

Für die Verköstigung freier· Mitarbeiter 
wurden vom ORF zweckgewidmet . 
aufgewendet 

S 9,360,000,00 

S 3,855.000,00 

Im Rahmen des FilmförderUilgsfonds wurden vom ORF zweckgebunden nachfol­
gend genannte Projekte anteilig gewidmet: 

Verwertungsgesellschaft Rundfunk A-1136 Wien, Würzburggasse 30, Telefon: in!. +43/nat (1) 878 78/123 00, Telefax: (1) 878 78/123 02, DVR 0410268 

Bankverbindung: CA-AG. A-l011 Wien~ Schotten gasse, Kto. Nr. 0029 - 23175/00 
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"Der Spezialist" 1,6% S 88.080,00 
"Models " 7,8% S 429.390,00 
"Ceija Stojka" 2,5% S 137.625,00 
"Echo from Europe" 3,3% S 181.665,00 
"Kaliber Deluxe" 15,6% S 858.780,00 
"The Rounder Girls" 1,6 % S 88.080,00. 
"Pripyat" 3,1 % S 170.655,00 
"Beresina" 9,6% S 528.480,00 
"Untersuchung an Mädeln" 10,7 % S 589.035,00 
"Kubanisch rauchen" 1,1 % S 60.555,00 
"Wanted" 17,6% S 968.880,00 
"Geboren in Absurdistan" 18,8 % S 1,034.940,00 
"Art Counts" 6,7% S 368.835,00 

Die Prozentsätze der Aufteilung orientieren sich am Verhältnis der jeweiligen Ge­
samtaufwendungen des ORF für diese Produktionen. 

Wir möchten Ihnen vorsorglich mitteilen, daß die Verwendung der Erträge aus der 
Leerkassettenvergütung im Jahr 2000 analog vorgenommen werden wird. 

Wir verbleiben mit der Bitte um Kenntnisnahme. 

Mit vOrzügliChe~achtung 

V RWERTUNGSGESELLSCHAFT RUNDFUNK 

~ 
Dr. Rainer Fischer-See 
Vorsitzender des Vorstands 
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VDFS 
VERWERTUNGS GESELLSCHAFT 

DACHVERBAND FILMSCHAFFENDER 
GENOSSENSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG 

A-I010 Wien Bösendorferstrasse 4 Telefon: (+43-1) 504 76 20 Fax: (+43-1) 5047971 e-mail: vdfs@EUnet.at 

Bundekanzleramt - Kunstsektion 
Schottengasse 1 
A-1010 Wien4 

Per Fax: 531207620 
4 Seiten 

GZ 11.000132-IJ/lfOO 
Leerkassettenbericht VDFS 

zu Threm Schreiben vom 7.6.2000 folgende Stellungnahme: 

Wien, am 29. Juni 1999 

Zu 1.) Wir übennitteln TImen eine Aufstellung über die Zuflüsse zu den SKE April 1999 bsi 
Feber 2000 sowie der SKE-Auszahlungen 15.6.1999 und bis 30.5.2000. Der Stichtag 
fiir beide Ausstellungen ist der 30.6.2000. Diese Aufstellung schließlich zeitlich an 
jene an, die Vlir mit Schreiben vom 29.6.1999 übermittelt haben. 

Zu 2.) Weiters übermitteln wir TImen wie gewünscht einen Statusvergleich 1.1.1999 zu 
31.12.1999. Wie Sie sehen, gab es im Jahr 1999 ein ausgeglichenes Verhältnis von 
Zuflüssen und Abflüssen, sodass es zu keiner Thesaurierung kommen konnte. Das 
gleiche ist nach den bisherigen Ergebnissen auch:für das Jahr 2000 zu erwarten. 

Zu 3.) Wie bereits in den VOljahrdn haben wir eine Zuordnung:für soziale Zwecke einerseits 
u...'1d ~J.lturelle Zwecke andererseits unterlassen. Diese Zuordnung ergibt sich aus der 
wunschgemäßt vorgenommenen Aufschlüsselung nach Empfangern und Art der 
Zuwendung. 

Zu 4.) Wir danken:für den Leerkassettenbericht 1998. Wir haben keine Änderungswün5che. 

Die Grundsätze der SKE-Verteilung der VDFS (übennittelt mit Brief vom 29.6.1999) sind 
unverändert geblieben. 

Mit freundlichen Grüßen 

0J.f+ffcqz 
Dr. Walter Dillenz Beilagen o.a. 

Österreichische Postsparkasse (60000) Kto 9622788 * CreditanstaltBankverein (11000) Kto 09505941600 
. Firmenbuch: Handelsgericht Wien, FN 97743 s 
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Aufstellung der SKE-Auszahlungen VDFS aus SKE-Einnahmen Mitte 1999 bis Mitte 2000 

l.Kecllnungs:-: . " '. ,.,r. .. J:Setrag (otlDe .. . ; ..... .. , 

Lfd:.Nr. (datum' / 
',: . :. ,.::~ .::. 

ED1pfä~er'·' 1/:' . 
·,\.Gegenscind MWSt) .~ ::':' : . .' 

1 15.06.99 SaM Fachliteratur 2.037,27 
2 17.06.99 DVF - Druckerei Muhr Zuschuss Druckkosten stand.bild.fiinf 60.000,00 
3 01.07.99 Druckerei Muhr Zuschuss Druckkosten stand.bild.flinf 30.000,00 
4 07.07.99 SaM Fachliteratur 8.289,09 
5 25.08.99 HieblerlErtl Rechtskostenzuschuss 20.000.00 
6 07.09.99 Dr.Walter LehnerlWEGA - Rechtskostenzuschuss 50.000,00 
7 14.09.99 Boekel de Nen!e Verhandlungen bez.VEVAM. BOMA 42.799,86 
8 06.10.99 Satyr Fachliteratur 437,73 
9 12.10.99 CISAC Jahresbeitra~ 3.147,00 
10 18.10.99 KUR - Urheberrecht Fachliteratur 1.382,32 
12 27.10.99 Film Reg:isseure Kostenunterstützung: Verbandstäti!!:keit 25.000,00 

II 27.10.99 K. Ockennüller Lebenskostenzuschuss 20.000,00 
13 28.10.99 Dr. Walter LehnerlWEGA - Rechtskostenzuschuss 50.000,00 
14 28.10.99 Frantova Lebenskostenzuschuss 20.000,00 
15 08.11.99 DVF RA-Kostenzuschuss NoH 40.000.00 
16 10.11.99 Jurist. Fakultät Festschrift Krejci 40.000,00 
17 29.11.99 F AK- Studentinnenfilmfestival Nachförderung 15~000,00 

18 06.12.99 SaM Fachliteratur 730,64 
19 09.12.99 WIPO Jahresbeitrag 1.516,00 
20 31.12.99 Boekel de Neree VEV AM - Kabelverhandlungen 12.242,54 

21 11.01.00 ARTIS Jahresbeitrag 68.223,57 
22 31.01.00 Austrian Film Commission Jahresbeitrag 7.000,00 
?'" -" 01.02.00 Auer Schiedskommission Vorfmanzierung 150.000,00 
24 05.02.00 Rosselet SWISSPERFORM 38.526,78 

25 07.02.00 Manz Fachliteratur 2.036,36 

26 01.03.00 Medien & Recht Fachliteratur 1.545,45 
27 09.03.00 HieblerlErtl Rechtskostenzuschuss Fischer Film 10.000,00 
28 09.03,00 Ursula Ja~gberg Lebenskostenzuschuss 30.000,00 
29 15.03.00 Ferrv Radax Lebenskostenzuschuss 20.000.00 
31 16.03.00 Dana Nowak Rechtskostenzuschuss ,Vertrag 5.000,00 
30 16.03.00 Lurnmersdorfer Rechtskostenzuschuss Vertrag 5.000,00 

Zuschuss zu Veranstaltung "Neue 
"'.., ,,- 17.03.00 .6.~~.C - Kamerverband Selbständigkeit" 9.000,00 

33 08.04.00 Rosselet SWISSPERFORM 27.381,28 
34 12.04.00 Boekel de Neree VEV AM - Kabelverhandlungen 1.947,22 

35 27.04.00 AFC ZuschUss zu Jahrestätigkeit 140.000,00 

36 22.05.00 Boekel de Neree BUMA/VEV AM - Kabelverhandlungen 2.027,23 

37 30.05.00 Walter - Schiedskomm. Telekabel 3.571,40 

38 30.05.00 Walter Schiedskomm Telekabel 92.406,45 

Stand 30.6.2000 1.056.248,19 

Aufstellungen über Überweisungen, Abrechnungen etc .. xls 30.6.00 
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ZuflUssc ZU dcn SKE der VDFS 1999 und 2000 

Nr. Text Gesamtsumme abzgl. 20% Mwst ATS (ecxl. Mwst) 

1 Apr99 532.028,41 88.671,40 443.357,01 
2 Mai 99 460.926,35 76.821,06 . 384.105,29 
3 Jun 99 268.162,04 44.693,67 223.468,37 
4 Jul99 404.706,48 67.451,08 337.255,40 
5 Aug99 370.341;56 61.723,59 308.617,97 
6 Sep99 , 544.520,73 90.753,46 453.767,28 

7 Okt 99 515.627,65 85.937,94 429.689,71 
8 Nov99 879.723,84 146.620,64 733.103,20 
9 Dez 99 549.404,56 91.567,43 457.837,13 

Summe 4-12/1999 4.525.441,62 754.240,27 5.279.681,89 

Nr. Text Gesamtsumme ahzgl. 20% Mwst A TS (ecxl. Mwst) 

1 Jänner 2000 742.736,66 123.789,44 618.947,22 

2 Feber 2000 573.081,73 95.513,62 477.568,11 

Summe 1-2/2000 1.315.818,39 219.303,07 1.096.515,33 

v, 

51%SKE 
226.112,07 
195.893,70 
113.968,87 
172.000,25 
157.395,16 
231.421,31 
219.141,75 
373.882,63 
233.496,94 

1.923.312,69 

i 

51%SKE 
315.663,08 
243.559,74 
559.222,82 

30.06.00 

Auszahlharer 
Betrag nach 
Spcscnahzug 

192.195,26 
166.509,64 
96.873,54 

146.200,22 
133.785,89 
196.708,11 
186.270,49 
317.800,24 
198.472,40 

1.634.815,79 

Allszahlbarer 
Betrag nach 
Spesenabzug 

268.313,62 
. 207.025,77 I 

475.339,39 _i 

o 
o 
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1 01 

Vergleich Stand der SKE-Gelder zum 1.1.1999 gegenüber 31.12.1999 

Beträge in A TS bereits abzüglich 
Text Mehrwertsteuer undSpesen* 

Stand der Eingänge 1997 bis Ende 1998 4.997.569,33 
abzgl. Ausgaben 1997 -401.998,64 
abzgl. Ausgaben 1998 -1.839.740,74 

verbleibendes verteilbares SKE per 1.1.194 2.755.829,95 

Zuflüsse in 1999 2.287.533,29 
abzgl. Ausgaben 1999 -2.190.046,24 
Jahresüberschuss 1999 97.487,05 

verteilbares SKE per 31.12.1999 2.853.317,00 

Wien, 30.6.2000 

* (zeitlich zugeordnet den Zuflüssen und Abflüssen) 

SKE-Zuflüsse bis 31.12.1999.xls 1 
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SCHLUSSBEMERKUNGEN 

Dieser Bericht basiert auf den redaktionell gestrafften Angaben der Verwertungsge­

sellschaften und folgt in seiner Gliederung den bisher erstatteten Berichten. 

Für den Bereich der Filmverwertungsrechte ist anzumerken, dass im Zusammen­

hang mit den einschlägigen Bestimmungen der UrhG-Nov 1994 die Gründung einer 

Verwertungsgesellschaft fürFilmschaffende (VDFS) erfolgt ist. Auf Grund der UrhG­

Nov 1996 erhält die VDFS ab 1.4.1996 25 % und im Jahr 1997 30 % aus dem Anteil 

derVAM. 

102 

Weiters ist als zusätzliche Verwertungsgesellschaft, die an den Einnahmen der Leer­

kassettenvergütung partizipieren wird, die "Verwertungsgesellschaft fürBild und Ton" 

zu nennen, dieim Prinzip eine Spezialverwertung im Bereich der Musikvideos im 

organisatorischen Rahmen der LSG, Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten­

GesmbH, betreibt. 

Wie schon früher angemerkt wurde, ist es dem Gesetzgeber mit der Urheberrechts­

gesetznovelle 1980 gelungen; den Urhebern insgesamt für Bereiche möglicher 

Werknutzungen, in welchen eine individuelieZuschreibung kaum oder nurmit einem 

erheblichen Verwaltungsaufwand möglich wäre, namhafte Einnahmen zu sichern 

und dabei dem Gedanken der Selbstverwaltung im Kulturbereich Rechnung zu tra­

gen. 

Wie schwierig gelegentlich die Vorschau der finanziellen Auswirkungen von Geset­

zen ist, ergibtsich aus einem Vergleich der tatsächlichen Einnahmen aus der Leer­

kassettenvergütung zur Einnahmenschätzung an läßlich der Beratungen über die No­

vellierung des UrhG 1980. 

Der Justizausschuß hat damals die Auffassung vertreten, dass die Vergütung für alle 

Rechteinhaberzusammen jährlich S 10 Mio. nicht übersteigen solle (siehe Materia­

lien zum österr. Urheberrecht, Dillenz, Verlag Manz, Seite 379). Tatsächlich sind die 

Einnahmen seit 1981 von S 6,5 Mio. auf über S 132 Mio. im Jahre 1990 gestiegen, 

III-62 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)104 von 122

www.parlament.gv.at



103 

seither sind sie allerdings kontinuierlich bis zum Jahre 1999 auf S 96,2 Mio zurück­

gegangen. Von diesen Einnahmen ist abzüglich sehr unterschiedlicher Verwaltungs­

kostenanteile mindestens die Hälfte für soziale und kulturelle Zwecke zu verwenden. 

Die Zuführung der Mittel an die SKE der Austro-Mechana erfolgt jeweils in dem Ge­

schäftsjahr, das auf die Einhebung folgt. Im Geschäftsjahr 1999 wurden somit die 

Anteile aus den Einnahmen 1998 zugeführt. 

Die unerwartete Höhe der Einnahmen insgesamt, die im wesentlichen zum Ausdruck 

bringt, um wieviel seit der UrhG-Nov 1980 die Möglichkeiten zur privaten Überspie­

lung gestiegen sind, hat zu einer Zunahme von nicht deklarierten Importen geführt, 

die den Gesetzgeber unter anderen zur Urheberrechtsgesetznovelle 1989 veranlaßt 

haben. 

Der nunmehr erreichte Einnahmenrahmen, der sich allerdings nach den verschiede­

nen Kunstsparten äußerst ungleich gestaltet (vgl. etwa die Einnahmen der Austro­

Mechana von brutto S 28,5 Mio. gesamt mit den Einnahmen der Verwertungsgesell­

schaft bildender Künstler in Höhe von S 1,3 Mio.) bietet immerhin für einige Kunst­

sparten neue Möglichkeiten für eine selbstverwaltete Förderung sozialer und kultu­

reller Anliegen. 

Die interessantesten Verwendungen der durch die Austro-Mechana zentral eingeho­

benen Vergütung sollen in der Folge, nach den einzelnen Verwertungsgesellschaften 

gegliedert, hervorgehoben werden. 

Verwertungsgesellschaft AUSTRO-MECHANA 

Die Einnahmen aus der Leerkassettenvergütung 1998 werden mit S 26 Millionen 

angegeben. Der überwiegende Teil (51 %) wurde für Ausgaben im Jahre 1999 zu­

gewiesen und betrug S 13,3 Millionen. Die Kosten der Einhebung und der Verwal­

tung werden mit S 1,6 Millionen angegeben. An Finanzerträgen kamen für 1999. 

S 569.000,-- hinzu. 

Das Widmungskapital zum 1.1.1999 betrug S 14,8 Mio, verwendet wurden S 12,9 

Mio. 
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Ab dem Jahre 1998 findet zwischen den beteiligten Gesellschaften eine Neuauftei­

lung der Erträge statt. Dabei ist der Anteil der Austro-Mechana sowohl im Audio- als 

auch im Videobereich deutlich reduziert worden (49 % zu 43 % bzw. 28,7 % zu 24,1 

%). 

104 

Die Verwaltung der SKE geschieht unter der Verantwortung des Vorstandes der 

Verwertungsgesellschaft durch den Verwaltungsrat SKE und seine Ausschüsse. Das 

Büro der SKE hat im Berichtsjahr 405 Anträge behandelt, davon wurden für 132 

Projekte kulturelle Förderungen vergeben. Die überwiegende Mehrheit der sozialen 

Zuschüsse wird entsprechend den Richtlinien SKE vom Büro geprüft und direkt erle­

digt. Berechnungen zu den Alterszuschüssen bzw. zu den Kosten der Kranken- und 

Pensionsversicherung erfolgen pro Jahr bzw. pro Halbjahr. 1999 wurden 125 Anträ­

ge auf Zuschüsse zur Sozialversicherung berechnet und ausbezahlt. Entscheidun­

gen über "Zuschüsse bei außerordentlicher Belastung" und zu den Ausnahmerege­

lungen der übrigen sozialen Zuschüsse trifft der Ausschuß für soziale Einrichtungen. 

Das Jahresbudget für 1999 wurde in der Höhe von S 13,3 Millionen (1998 S 16,4 

Mio) festgelegt, dies istneuerlich ein Minus im Vergleich zu 1998 von 18,5 %. Das 

Gesamtverhältniszwischen allen sozialen Zuschüssen und den Kulturförderungen im 

Jahre 1999 verschob sich auf65 : 35 (in den früheren Jahren hatte der Vorstand ein 

Verhältnis von 60 : 40 festgelegt). 

Im Bereich der sozialen Einrichtungen gibt es Zuschüsse zur Existenzsicherung, bei 

außerordentlicher Belastung, zur Krankenversicherung, zur Pensionsversicherung. 

Weiters gibt es Zuschüsse zur Sozialversicherung insgesamt, eine Altersversorgung 

und Alterspensionen., Die Zahl der betroffenen Urheber im Bereich der Altersversor­

gung beträgt 102 personen, Alterspensionen werden an 17 Musikverleger ausbe­

zahlt. Ob und inwiefemedieser Personen kreis auch Zahlungen der Verwertungsge­

sellschaft AKM erhält kann mangels Berichtspflicht dieser Gesellschaft nicht festge­

stellt werden. Es könnte jedoch angenommen werden, dass zwischen diesenbeiden 

Gesellschaften im Falle entsprechender Vereinbarungen gewisse Synergieeffekte im 

Bereich der sozialen Leistungen möglich wären. Es muss jedoch andererseits fest­

gehalten werden, dass die von den jeweiligen Gesellschaften erzielten Einnahmen 
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im Bereich der Privatautonomie unter dem Schutz des Grundrechtes auf Privatei­

gentum vergeben werden. 

105 

Im kulturellen Bereich wird das Budget für die Bereiche "allgemeine Förderung", 

"Förderung der Unterhaltungsmusik", "Förderungen der ernsten Musik" aufgeteilt. 

Der Verteilungsschlüssel zwischen Unterhaltungsmusik und ernster Musik beträgt 60 

: 40. 

Es kann angenommen werden, dass die bisher beachteten Kriterien wie z.B. die Si­

tuation der freischaffenden Komponisten und Textautoren, die Nutzung innovativer 

Techniken und moderner Medien, spartenübergreifende Charakteristika der Projekte 

und die angemessene Berücksichtigung der verschiedenen Sparten des musikali­

schen Schaffens und der Präsentationsformen nach wie vor gelten. 

Neben einzelnen Projekten werden auch Organisationen gefördert, wenn sie die 

wirtschaftlichen und / oder künstlerischen Interessen der Bezugsberechtigten oder 

Gruppen von Bezugsberechtigten vertreten. Die Förderung ist subsidiär, weil grund­

sätzlich davon ausgegangen wird , dass die nötige Förderung durch die AKM erfolgt. 

Im Bereich der kulturellen Förderung wurden S 4 Millionen (nach S 5,8 Mio 1998) 

aufgewendet, davon S 1,4 Millionen (2,1 1998) für Projekte der ernsten Musik und S 

2,2 Mio (S 3,2 1998) der Unterhaltungsmusik. 

Nach einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofes aus 1992 unterliegen selbständige 

Komponisten , wie schon bisher ausübende Musiker, der Versicherungspflicht nach § 

4.3 ASVG. 

Komponisten sind daher pflichtversichert in der Kranken, Pensions- und Unfallversi­

cherung, nicht aber in der Arbeitslosenversicherung. Da der selbständige Komponist 

gleichsam Dienstnehmer und Dienstgeber in einer Person ist, hat er beide Anteile 

selbst zu entrichten. 

Dieser Umstand ist für den Bereich der staatlichen Kunstförderung von Interesse, 

weil diese nach dem Bundeskunstförderungs-Gesetz auch die soziale Lage der Ur­

heber zu befördern hat. 
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In dem hier beobachteten Kunstbereich gibt es daher für den sozialen Bereich fol­

gende Finanzierungsquelle: 

Die Verwertungsgesellschaft AKM nach autonomer Regelung, die Verwertungsge­

sellschaft Austro-Mechana im Rahmen der SKE, die sogenannte SFM - soziale För­

derung Musikschaffender -, die Förderung des BKA und schließlich auch die Förde­

rungsmöglichkeiten der Bundesländer. 

Zuschüsse zur Pflichtversicherung sowohl der Interpreten, als auch der Komponisten 

und Textautoren musikalischer Werke fördert zusätzlich die SFM, Soziale Förderung 

Musikschaffender, welche in Personalunion mit den SKE der Austro-Mechana ge­

führt wird . Zuschüsse von beiden Stellen sind jedoch ausgeschlossen. 

Für den musikalischen Bereich insgesamt kann daher angenommen werden, dass 

ein erheblicher Teil der Aufwendungen für soziale Zwecke aus dem Bereich "selbst­

verdienter Einnahmen" stammt und die öffentliche Hand durch die Tätigkeit der Ver­

wertungsgesellschaften in diesem Bereich wesentlich entlastet wird . 

LlTERAR-MECHANA - Wahrnehmungsgesellschaft für Urheberrechte 

Dem Rechnungskreis SKE wurden aus der Leerkassettenabgabe brutto S 5,4 Millio­

nen zugeführt, die Verwaltungskosten haben 7,5 % betragen . 

Obwohl der Gesetzgeber bei der Einführung der Reprographieabgabe anders als bei 

der Leerkassettenabgabe eine soziale und kulturelle Bindung nicht vorgesehen hat, 

hat sich die Verwertungsgesellschaft Literar-Mechana entschlossen 10 % dieser Ab­

gabe, das waren S 4,9 Mio brutto ebenfalls den SKE zuzuführen. Der überwiegende 

Teil der Reprographieabgabe, nämlich 90 %, das sind nunmehr rund S 44 Mio brutto 

wird individuell verteilt. Die Gesamterträge aus der Reprographievergütung belaufen 

sich auch S 56,7 Mio. Den Differenzbetrag teilen sich Verwertungsgesellschaft bil­

dende Kunst und Musikedition. 
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Das 1999 insgesamt für soziale und kulturelle Ausgaben zur Verfügung stehende 

Budget belief sich auf netto S 9,6 Millionen (im Jahr vorher S 9,4 Millionen). 

Insgesamt kann die Verwendung dieser Einnahmen im sozialen und kulturellen Be­

reich der Literatur als eine Ergänzung der staatlichen Förderungsmaßnahmen be­

trachtet werden. Laut Kunstbericht 1998 betrugen die Förderungsmaßnahmen des 

Bundes im Jahre 1998 für den Bereich Literatur S 132 Millionen. 

107 

Jener Teil der Einnahmen, der für soziale Zwecke eingesetzt wird (das sind einmali­

ge Unterstützungen, Krankenversicherungsbeiträge, Kosten für Rechts- und Steuer­

beratung sowie Lebensversicherungen) beläuft sich auf S 3,7 Millionen und kann im 

Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen im sozialen Bereich als relativ bescheiden 

bezeichnet werden. Diese Aufwendungen werden vorwiegend durch den sogenann­

ten Sozialfonds für Schriftsteller (rechtlich eine Subvention des BKA), der mit S 16,2 

Millionen dotiert war, getragen. 

Im Bereich der Verwertungsgesellschaft erhielten 24 Schriftsteller Zuwendungen aus 

dem Jubiläumsfonds, 6 Schriftsteller Dramatikerstipendien, 57 Schriftsteller einmali­

ge Unterstützungen, 17 Schriftsteller Beiträge zur Krankenversicherung, 10 Schrift­

steller Zuschüsse für Rechts- und Steuerberatung sowie 89 Schriftsteller Zuschüsse 

zu Lebensversicherungen. 

Dem sozialen Bereich sind auch noch eine steigende Zahl von SchriftsteIlerwohnun­

gen in verschiedene Orten zuzuzählen, die den Schriftstellern die besonders wichti­

ge, ungestörte Entwicklung von literarischen Projekten erleichtern sollen. Von den im 

Jahre 1999 erbrachten Leistungen in der Höhe von S 10,3 Millionen (1998 S 12,5 

Mio) sind 2/3 dem Bereich der kulturellen Förderung zuzuzählen, etwas mehr als 30 

% der Ausgaben entfallen auf den sozialen Bereich. 

Der Vorstand der literarischen Verwertungsgesellschaft hat am 3. Februar 2000 be­

schlossen, aus den Erträgen der Bibliothekstantiemen, die der Gesetzgeber eben­

falls nicht mit einer sozialen Bindung versehen hat, auf freiwilliger Basis für den Zeit­

raum 1994 bis 1999 S 9,6 Mio den SKE zuzuführen. In weiterer Folge sollen jeweils 
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40 % der Erträge aus der Bibliothekstantieme jeweils zum Jahresende in die SKE 

fliessen . 

LSG - Leistungsschutzgesellschaft 

Die Einnahmen der LSG aus der Leerkassettenvergütung werden , ebenso wie sämt­

liche anderen Einnahmen der LSG, 50 zu 50 zwischen der LSG - Produzentenver­

rechnung und der LSG - Interpretenverrechnung aufgeteilt. Sowohl die Bildung der 

SKE - Fonds, als auch die Verwendung der Fonds - Mittel erfolgt getrennt und eigen­

ständig auf Produzenten- und Interpretenseite. Daraus resultiert auch eine unter­

schiedliche Dotierung des SKE - Fonds der LSG - Interpreten (50 Prozent) und der 

LSG - Produzenten (75 Prozent). Mit Bezug auf die Interpretenseite sind auch noch 

die Einnahmen der Verwertungsgesellschaft ÖSTIG zu berücksichtigen. 

Es wurden folgende Richtlinien vorgelegt: 

1. Allgemeine Richtlinien der LSG - Interpretenverrechnung/ÖSTIG 

2. Altersausgleich - Allgemeine Richtlinien der LSG - Interpretenverrech­

nung/ÖSTIG 

3. Richtlinien für die Förderung österreichischer Audioproduktionen und österrei­

chischer Musikvideos aus dem SKE - Fonds der LSG - Produzentenverrech­

nung. 

Die tatsächlichen Ausgaben im Geschäftsjahr erfolgten für die Bereiche Musikförde­

rung , Audioförderung für österreichische Produktionen, sonstige Förderungen und in 

geringen Ausmaß für den sozialen Bereich ("Künstler helfen Künstlern"). Der Haupt­

anteil der Einnahmen wurde für die Bekämpfung der Musikpiraterie eingesetzt. 
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VBT - VerwertungsgesellschaftBild und Ton 

Die Verwertungsgesellschaft Bild und Ton, im wesentlichen aisSondergesellschaft 

der LSG für die Verwertung der Rechte an Musikvideos gegründet, bringt ihren 

Rechtebestand zur Geltendmachung der Leerkassettenvergütung in die Verwer­

tungsgesellschaft VAM ein und bezieht über diese Gesellschaft ihren Anteil an der 

Leerkassettenverg ütung. 

Die Geschäftsführung der VBT erfolgt jedoch in Verwaltungseinheit mit der Produ-
\ 

zentenseite der LSG. 

Auf die im Rahmen der LSG bestehenden Richtlinien für die Förderung österreich­

scher AudioprodLiktionen und österreichischer Musikvideos wurde bereits hingewie­

sen. Im Budget der LSG ist für die Audioförderung ein Betrag von S 1,7 Mio ausge­

wiesen. Der Bereich derMusikvideoförderung scheint aber im Bericht der VAM auf 

wo der Anteil der VBT für 1999 mit S 290.000,-- angegeben wird. 

Gegenüber dem letzten Bericht wo die Frage aufgeworfen wurde, ob eine Erweite­

rung der Zunahme von Verwertungsgesellschaften durch derartig .kleine Betriebe auf 

Dauer gerechtfertigt werden kann undob esnichtverwaltungsmäßig sinnvoller ist, 

die Agenden der VBT in den Bereich der LSG überzuführen, hat sich eine zusätzli­

che Aufsplitterung dadurch ergeben, dass der Bereich der Videoförderung im Rah­

men der Verwertungsgesellschaft VAM wahrgenommenwird. 

ÖSTIG - Österreichische Interpretengesellschaft 

Die ÖSTIG wurde 1964 gegründet und ist ein nicht auf Gewinn berechneter Verein, 

der die ausübenden Künstler vor unerlaubter Festhaltung ihrer Darbietungen auf Bild 

und/oder Schallträgern sowie vor nicht genehmigten Vervielfältigungen und Verbrei­

tungen solcher Festlegungen schützt bzw. die damit verbundenen Verwertungs­

rechte treuhändig wahrnimmt. 
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Für das Jahr 1999 wird der Zugang aus der Leerkassettenvergütung mit S 1,9 Millio­

nen angegeben, die Verwaltungskosten haben S 112.000,-- betragen. Verwendet 

wurden S 1,5 Mio wobei auf freiwilliger Basis Einnahmen auch aus der Kabel-TV -

Vergütung in der Höhe von 10 %, das waren netto S 188.000,- für die verschie­

densten Subventionen eingesetzt wurden. Es handelt sich bei den Verwendungen 

vor allem um die verschiedensten Förderungsbereiche für Orchester; als höchste 

Ausgabenpost im sozialen Bereich wurden S 80.000,-- für das "Carl Michael Ziehrer­

Haus" eingesetzt. 

VAM - Verwertungsgesellschaft für audiomvisuelle Medien 

Anders als im Bereich der Musik und Literatur, wo die Verwertungsrechte der Urhe­

ber und Produzenten gemeinsam in einheitlichen Verwertungsgesellschaften wahr­

genommen werden, ist im Bereich des Films in den letzten Jahren die Vertretung der 

Urheberinteressen der Produzenten und der Filmschaffenden jeweils in eigenen 

Verwertungsgesellschaften organisiert worden. 

Die Umverteilung der Erträge im Bereich der Leerkassetteneinnahmen Video ist vor­

wiegend zu Lasten der anderen Verwertungsgesellschaften ausgehandelt worden, 

damit stehen dem Bereich audio-visuelle Medien 33,5 % der Einnahmen der Leer­

kassettenvergütung zu. 

Im Bereich der Produzenten standen Mittel in der Höhe von S 17,3 Millionen zur 

Verfügung. Davon wurden 1999 S 6 Millionen verbraucht Ein Betrag von S 307.000,­

wurde an die Verwertungsgesellschaft Bild und Ton weitergeleitet Per 31.12.1999 

verblieben zur Weiterführung der SKE-Einrichtungen S 3 Millionen. 

Die Struktur der Mittelverwendung 1999 gliedert sich in soziale Zuschüsse, in kultu­

relle und sonstige Förderungen. 

Der Kreis der Begünstigten ist relativ klein. Im Bereich der Altersversorgungszu­

schüsse wurden für 21 Empfänger S 3,3 Millionen aufgewendet, an 14 Empfänger 
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wurden Krankenversicherungsprämien in der Höhe von S 337.000,-- refundiert und 

schließlich an 7 Empfänger Ehrenpensionen in der Höhe von S 625.000,-- gewährt. 

Im Bereich der kulturellen Förderung wurde die Präsentation österreichischer Filme 

im In- und Ausland gefördert. In diesen Rahmen erhält die Austrian Film-Commis­

sion mit S 507.000,-- den überwiegenden Anteil. 

Namhaft wurden auch Interessenverbände gefördert; darunter an erster Stelle der 

Verband der österreichischen Film- und Videoproduzenten mit S 950.000,--. Kleinere 

Förderungen entfielen auf die Nachwuchsförderung und auf die Deckung der Kosten 

für Urheberrechtsprozesse. 

VBK - Verwertungsgesellschaft bildender Künstler 

Nach wie vor stehen die Einnahmen dieser Verwertungsgesellschaft aus der Leer­

kassettenvergütung im Vergleich zur Zahl der über 5000 hauptberuflich tätigen 

Künstler in einem umgekehrt proportionalen Verhältnis. Die Einnahmen von rund S 

1,3 Millionen (netto Zuweisung an die SKE S 707.397,-) reichen nur für Konzentrati­

on auf einige Aktivitäten im sozialen oder kulturellen Bereich , allerdings ist der Ver­

waltungsaufwand mit S 346.000,-- im Vergleich zum Umfang der Förderungstätigkeit 

relativ hoch. 

Hier zeigt sich im Bereich der bildenden Kunst nach wie vor besonders deutlich , dass 

die staatliche Förderung der Aktivitäten von bildenden Künstlern im In- Ausland so­

wie in der Form des Künstlerhilfe - Fonds (als ein namhafter Beitrag des Staates zur 

Pensionsversicherung der bildenden Künstler) schlicht unverzichtbar bleibt. 

Trotz des beengten Budgets leistet die Verwertungsgesellschaft mit der Aufrechter­

haltung einer Ausstellungsmöglichkeit für bildende Künstler in der Galerie Artefakt in 

Wien weiter einen anerkennenswerten Beitrag zur Verbesserung der beruflichen 

Chancen bildender Künstler. 

111 
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VGR - Verwertungsgesellschaft Rundfunk 

Die VG Rundfunk verteilt die Nettoerträge aus der Leerkassettenvergütung in der 

Höhe von S 9,3 Mio (1998 S14,5 Mio.) anders als andere Verwertungsgesellschaften 

zu einem größeren Prozentsatz für soziale und kulturelle Zwecke. Sie verwendet 

nämlich 90 % ihrer Erträge aus der Leerkassettenvergütung Audio und 54,23 % der 

Erträge aus der Leerkassettenvergütung Video um die SKE zu dotieren. 

Für die Verköstigung freier Mitarbeiter wurden S 3,8 Mio. aufgewendet, im kulturellen 

Bereich hat die VG Rundfunk im Rahmen des Filmförderungsfonds 13 Produktionen 

mit über S 5,4 Mio (1998 S 12 Mio.) gefördert. 

VDFS - Verwertungsgesellschaft Dachverband Filmschaffender 

Nach ihrer Gründung und Teileinnahmen in den Jahren 1997 und 1998 betrug die 

Zuweisung zu den SKE im Jahre 1999 S 2,2 Mio, Ausgaben in der Höhe von S 2,1 

Mio und ein Sockel per 1.1.1999 von S 2,7 Mio haben per31 .12.1999 eine verteilba­

re Summe von S 2,8 Mio ergeben. 

Die Auszahlungen sind leider nicht nach kulturellen und sozialen Verwendungszwe­

cken strukturiert, sondern werden in Form einer zeitmässig fortgeführten Ausgaben­

liste übermittelt. Der überwiegende Teil der Ausgaben bezieht sich auf Kosten der 

Rechtsdurchsetzung. In der vorgelegten Form ergibt die Aufstellung ohne Rückgriff 

auf die 1998 vorgelegte Unterlage, die auch den Zeitraum von Jänner bis Juni 1999 

erfasst, weder ein vollständiges noch aussagekräftiges Bild . Wesentliche Ausgaben 

der ersten Hälfte des Jahres 1999 wurden ebenfalls im Bereich der berufsorientierten 

Interessenvertretung eingesetzt, Ausgaben für kulturelle Zwecke sind nicht zu erken­

nen. 
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An den Schlußfolgerungen der vergangenen Jahre ändert sich auch in diesem Be­

richt aus der Sicht des Bundeskanzleramtes nichts Wesentliches: 

11 3 

Das Ziel der Urheberrechtsgesetz-Novellen bis 1996 den Urhebern einen Ausgleich 

für jene Einnahmenverluste zu schaffen, die im Hinblick auf die Entwicklung techni­

scher Möglichkeiten zur weitgehend unkontrollierbaren privaten Nutzung geschützter 

Werke entstanden sind , ist zweifellos erreicht worden. Denn es ist davon auszuge­

hen, dass mindestens 49 % der Einnahmen in die allgemeine Verteilung der Urheber 

einfließen. Die Dotierungen für die sozialen und kulturellen Einrichtungen werden in 

der Regel mit 51 % der Leerkassetteneinnahme (also gesetzeskonform mit dem ü­

berwiegenden Teil der Einnahmen) angesetzt. Insbesondere können in den Berei­

chen Musik, Film und Literatur tätige Urheber im Hinblick auf die Personenzahl im 

Vergleich zu den erzielten Einnahmen relativ namhaft gefördert werden. 

Es ist insgesamt festzuhalten , dass jene Verwertungsgesellschaften, die hohe Mit­

gliederzahlen haben, wie etwa die ÖSTIG oder die VBK auf Grund der Struktur des 

Urheberrechtes geringe Einnahmen erzielen, während Gesellschaften mit einem re­

lativ kleineren Mitgliederanteil (wie etwa die Literar-Mechana oder die VAM) verhält­

nismäßig bedeutsame Einnahmen erzielen und diese dann auf kleine Gruppen Be­

rechtigter aufteilen können. 

Einigen Gruppen Kunstschaffender, wie etwa jener der Schriftsteller, wurde es durch 

die Leerkassettenvergütung in Verbindung mit den staatlichen Förderungen ermög­

licht, ihre in Selbstverwaltung stehenden Budgets und damit den Leistungsrahmen 

für eigenverantwortlich gestaltete kulturelle und soziale Förderungen deutlich auszu­

weiten . 

Dazu kommt noch, dass mit den Urheberrechtsgesetz-Novellen der Jahre 1993 und 

1996 für die Literaten die jahrzehntelangen Bemühungen zur Einführung der Biblio­

thekstantieme, der Schulbuchvergütung und der Reprographievergütung zum 

Abschluß gekommen sind . 

Entsprechend dem Ziel der Leerkassettenabgabe, den Urhebern und Leistungs­

schutzberechtigten einen finanziellen Ausgleich für Verluste, die sie durch die An-
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wendung neuer Medien in ihrem Einkommen erlitten haben, zu schaffen , muß auf 

einen wesentlichen Umstand im Bereich der sozialen Leistungen für Kulturschaffen­

de hingewiesen werden, der mit der Leerkassettenabgabe in einem gedanklichen 

Zusammenhang steht. Diese Abgabe hat schon von ihrer Konstruktion her keinen 

Beitrag für einen sozialen Ausgleich etwa in Form einer allgemeinen Künstlerversi­

cherung leisten können. Vielmehr sind die Unterschiede auch in den sozialen Aus­

wirkungen auf die einzelnen Urheber noch deutlicher geworden. So ergibt sich z.B . 

aus dem Bericht der Austro-Mechana, dass soziale Zuschüsse in der Höhe von S 7,3 

Mio (1998 S 7,9, 1997 S 8,5) auf weiterhin 208 (1998: 212, 1996: 258) Bezieher 

verteilt wurden. Für die große Gruppe der bildenden Künstler (5200 hauptberuflich 

tätige und sozialversicherte Personen) hat jedoch die Leerkassettenabgabe ver­

gleichsweise überhaupt keine Auswirkung gehabt. 

Mit Bezug auf die von Mag. Juliane AltonNerwertungsgesellschaft VDFS im Jahre 

1994 erstellte Studie über die Künstlersozialversicherung mit besonderem Bezug auf 

die Regelung der Künstlersozialversicherung in Deutschland könnte daher auch die 

Meinung vertreten werden , dass "eine Absicht des Gesetzgebers, nämlich die 

bessere soziale Absicherung von Künstlern in nur sehr geringem Ausmaß erreicht 

wurde" . 

Es gibt daher weiterhin Gruppen schöpferisch tätiger Personen, wie etwa die 

bildenden Künstler, Mitglieder von freien Theatergruppen und freie Musiker, die - aus 

rechtlichen Gründen - kaum oder überhaupt nicht an diesen Einnahmen partizipieren 

können . Für diese Gruppen bleiben selbstverständlich die staatlichen 

Förderungsmaßnahmen im weitesten Sinne unverzichtbar und sind auch 

entsprechend auszubauen. Hier steht allerdings der Förderungsbereich des 

Bundeskanzleramtes einem steigenden sozialen Bedarf gegenüber, dessen 

Befriedigung bei gleichbleibenden Förderungsbudgets ohne Erschließung neuer 

Finanzierungsquellen zunehmend schwieriger wird . 

In der Folge soll daher auf die Leistungen des Bundes eingegangen werden, die im 

Sinne des Kunstförderungsgesetzes 1988 zur Verbesserung der sozialen Lage der 

Kunstschaffenden erbracht werden . 
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Künstiersozialversicherung: 

Die sozialversicherungsrechtliche Situation von Künstlern und Kulturschaffenden ist 

in Österreich je nach Sparte unterschiedlich geregelt. Während die bildenden 

Künstler vollen sozialrechtlichen Schutz durch eine Kombination von Versicherungen 

nach dem GSVG und dem ASVG bereits seit 1958 genießen, gibt es für freie 

Theaterschaffende und Literaten nur die Möglichkeit der Selbstversicherung, wobei 

jedoch für beide Systeme erhebliche staatliche Zuschüsse geleistet werden. Eine 

verpflichtende Selbstversicherung nach ASVG besteht für freischaffende Musiker 

und Komponisten. Für diese beiden Gruppen wurden Unterstützungssysteme 

einerseits im Verwertungsgesellschaftenbereich, andererseits im Bereich der 

Künstlerförderung des Bundes erst in den letzten Jahren eingerichtet. Der Bereich 

der Filmschaffenden und freien Theaterschaffenden wird zum Teil auch im Bereich 

des Angestelltenrechtes in Kombination mit den Regeln der 

Arbeitslosenversicherung geregelt. 

Eine einheitliche Regelung für alle künstlerischen Berufssparten und ein 

entsprechendes Gesamtkonzept unter Berücksichtigung der Grundsätze der 

Pflichtversicherung und des - gesetzlich gesicherten - sozialen Ausgleichs fehlten bis 

1998. 

Mit der 54. ASVG-Novelle und der 22. GSVG-Novelle wurde allerdings mit 1.1.1998 

die allgemeine Sozialversicherungspflicht für alle erwerbstätigen Personen einge­

führt; damit fallen im wesentlichen alle lohnsteuer- und einkommenssteuerpflichtigen 

Personen in den Schutzbereich der Sozialversicherungen. Eine Übergangsregelung 

nimmt die freiberuflichen Künstler bis zum 31.12.1999 (inzwischen verlängert bis 

31.12.2000) von der Beitragspflicht aus. Für Kunstschaffende sieht die Neuregelung 

(Einbeziehung aller Erwerbseinkommen in die Sozialversicherung auf Grund eines 

Entschließungsantrages des NR vom 2.10.1996) bei freien Dienstverträgen und bei 

"neuen Selbständigen" nach § 2 Abs 1 Z4 GSVG eine Ausnahme von der Pflichtver­

sicherung bis 31 .12.2000 vor. 

Alle hauptberuflich tätigen bildenden Künstler, die bereits derzeit einer 

Pflichtversicherung aus ihrer Tätigkeit unterliegen, sind weiterhin nach dem GSVG 

pensionsversichert und nach dem ASVG kranken- und unfallversichert. 
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Aus diesem Grund hat das Staatssekretariat in der vergangenen Legislaturperiode 

gemeinsam mit dem Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales und den 

Vertretern verschiedenster Künstlergruppen eine Arbeitsgruppe zur Erarbeitung einer 

einheitlichen Sozialversicherung für alle Künstler gebildet. Die Arbeitsgruppe hat ihre 

Tätigkeit im Herbst 1997 aufgenommen. 

Die Einrichtung einer Künstlersozialkasse nach deutschem Muster ist dem Einwand 

des BM für Arbeit, Gesundheit und Soziales begegnet, welches darauf hingewiesen 

hat, dass eine allgemeine Sozialversicherungspflicht und im Zusammenhang damit 

natürlich ein entsprechendes Leistungsrecht bereits mit den obzit.Novellen für alle 

freiberuflich künstlerischen Tätigkeiten in Österreich eingeführt wurde. Festgehalten 

wurde auch, dass der Bereich der gesamten gewerblichen Sozialversicherung zu 

einem sehr hohen Anteil bereits mit einer staatlichen Förderung ausgestattet ist. Im 

Budget der abgelaufenen Legislaturperiode konnte daher ein mit mehreren 100 Mio 

S geschätzter Förderungsbedarf für einen sogenannten "Dienstgeberanteil der 

öffentlichen Hand" gegenüber den zeitgenössischen Künstlern nicht bedeckt werden. 

Dazu kam die gegenüber Deutschland völlig unterschiedliche Situation bei den 

Kulturbetrieben, die im Nachbarland zu einem Viertel zur Sozialversicherung der 

Künstler beitragen. Die österreichischen Kulturbetriebe, die im Fall der Nutzung von 

künstlerischen Tätigkeiten für eine Betragsleistung in Frage kommen, sind zum Teil 

(siehe etwa die Verlagsförderung im Bereich der zeitgenössischen Literatur) 

ihrerseits auf staatliche Unterstützung angewiesen. Ihre Beitragsleistung würde 

letztenendeseine Erhöhung des an die öffentliche Hand gerichteten 

Subventionsbedarfes bedeuten. 

Das Staatssekretariat hat jedoch seine aufrechte Bereitschaft wiederholt zum 

Ausdruck gebracht, soziale Härten, die sich im Zusammenhang mit der Einbindung 

aller künstlerischen Berufe in das österreichische Sozialversicherungssystem 

ergeben in Kontakten mit den Vertretern der verschiedenen Kunstsparten zu mildern. 

In der laufenden Legislaturperiode wurde der Entwurf für ein 

Künstlersozialversicherungs-Beitragsgesetz vorgelegt. 

Dieses orientiert sich an folgenden Grundsätzen: 
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1. Einbeziehung nur der pflichtversicherten selbständig erwerbstätigen 

Künstler 

2. Kozentration auf die Erleichterung der gesetzlichen Pensionsversicherung 

3. Festlegung eines jährlichen Fixbeitrages 

4. .• Sicherung der Finanzierung 

5. Festsetzung von Mindest- und Höchsteinkommensgrenzen 

6. Rechtsanspruch 

1. Bildende Kunst: 

Die Versicherung für bildende Künstler umfaßt eine Alters-, Erwerbsunfähigkeits- und 

Todesfallversicherung. Die bildenden Künstler sind bei der Sozialver­

sicherungsanstalt der Gewerblichen Wirtschaft pensionsversichert, bei der jeweils 

zuständigen Gebietskrankenkasse kranken- und unfallversichert. Der Antrag auf 

Aufnahme in die Versicherung erfolgt bei der Sozialversicherungsanstalt der 

Gewerblichen Wirtschaft, die bei Autodidakten den Antrag zur Begutachtung an die 

Künstlerkommission weiterleitet. Die Feststellung der Künstlereigenschaft erfolgt 

daher durch die Vertreter dieser Berufsgruppe. Über den Umweg des Künstlerhilfe­

Fonds leistet der Bund die Hälfte der den Künstlern vorgeschriebenen. 

Pensionsbeiträge, sofern eine bestimmte Einkommensgrenze nicht überschritten 

wird. Ende 1999 waren nach diesem Schema 5.200 Personen von der 

Pflichtversicherung gemäß GSVG. § 3 Abs.3 Z 4 als bildende Künstler erfaßt. 

Der finanzielle Aufwand des Bundes für den Künstlerhilfe-Fonds im Jahre 1999 

betrug S 40 Mio. 

2. Komponisten und selbständige Musiker: 

Selbständige Komponisten unterliegen wie selbständig ausübende Musiker nach 

einem Verwaltungsgerichtshofentscheid von 1992 der Versicherungspflicht nach 

ASVG § 4 Abs.3 Z 3. Dabei ist sowohl der Arbeitnehmer-, als auch der 

Arbeitgeberanteil selbst zu entrichten. Zuschüsse zu dieser Pflichtversicherung 

gewährt der SKE-Fonds der Verwertungsgesellschaft Austro-Mechana oder die 

"Soziale Förderung Musikschaffender" (SFM). Der Aufwand des Bundes für die SFM 

betrug im Jahre 1999 S 2 Mio. 
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3. Freiberuflich tätige Schriftsteller: 

Für die freiberuflich tätigen Schriftsteller wurde ein Sozialfonds für Schriftsteller in 

Selbstverwaltung eingerichtet, der vom Bund gefördert wird. Die Geschäftsführung 

liegt bei der Staatlich genehmigten Literarischen Verwertungsgesellschaft (LVG). Die 

Entscheidungen trifft eine Kommission, der auch Bundesvertreter angehören; 

gewährt werden Alters-, Berufsunfähigkeits- und Hinterbliebenenversorgung sowie 

Zuschüsse zur Krankenversicherung und einmalige Leistungen. Der Aufwand des 

Bundes für den "Sozialfonds für Schriftsteller" betrug im Jahre 1999 S 16,2 Mio. 

4. Freie Theaterschaffende: 

Das IG-Netz dient dazu, Freien Tehaterschaffenden und -gruppen die Zahlung ihrer 

Sozialversicherungsbeiträge durch Zuschüsse finanziell zu erleichtern. Es wird von 

der IG Freie Theaterarbeit verwaltet und aus Mitteln der Kunstsektion des BKA 

finanziert. 

Anspruchsberechtigtesind Freie Gruppen, die Dienstgeber sind (d.h. 

Theatervereine, die Mitarbeiter/innen anstellen) sowie professionelle Freie 

Theaterschaffende, die sich selbst versichern. 

Da es das Hauptanliegen des IG-Netzes ist, finanziell schlechter gestellte Personen 

zu unterstützen, werden nur Anstellungen bis zu einem Bruttogehalt von S 21.000,-­

(Grenze für 1998) voll gefördert. Monatliche Gehälter bis zu einem Betrag von 

S 42.000,-- werden prozentuell abnehmend, darüber hinausgehende Gehälter nicht 

mehr gefördert. 

Im Bereich der Künstlerförderung wurden somit im Jahre 1999 auf Bundesebene für 

alle Kunstsparten S 64,1 Mio bereitgestellt. 

Im Bereich der Verwertungsgesellschaften wurden für soziale und kulturelle Zwecke 

in diesem Jahr ca. S 47,3.Mio eingesetzt. 
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Seitens der durch das Bundeskanzleramt geführten Staatsaufsicht über die 

Verwertungsgesellschaften ist zu bemerken, dass beim Vollzug des Systems der 

Leerkassetienvergütung weder begründete Beschwerden vorliegen, noch Mängel in 

rechtlicher und finanzieller Hinsicht festgestellt werden konnten. 
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